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8LEH0 IV .
Von der Deutschen Länder ^ Verfassung

in Ansehung der darinnen gesessenen
Geistlichkeit überhaupt , und besonders derer

geistlichen Ritter - Orden .
§ . X7I .

^, ie Verfassung derer Teutschen Staaten und Lander hat je Die Deutsche
^ und alwege bey dem gemeinsamen Landes - Regimcnt die Länder - Verfas-

Untergebung derer mngeseffenen Stande mit sich jung bringt dis
gebracht , a ) Diese wäre sowohl in denen ohnbedingten ^ dasinnmae -
Grund - und Eigenthums - Rcchtcn derer Landes - Regcn - MnenStände
ten , als selbst in der algemcinen Regierung der Deutschen ^ ŝ .

Kayser und Könige gegründet , />) und wurde in Befolg derselben mitA so
7cl tz . XItl .

5-) Oonf. i,LiLxmi m / ro7. r „ co /E Vcr ,/,/ .
/ ir/? . 7 " / . 6LVVOI.-
OV8 /r7 77tt » <77 7l7e / ro/)o7 .5^ /7 /-. 7 / / .

ink 'r 7e L/
/ . 7t' . (? . / . Lo .vic8
vL Lüi-iE Teursche Rayser - und
Reichs - Mistor . 7t 77 7 . 77
III . 7. 7 . sc » LiOiv8 in der Abhand¬
lung von hohen und niederen Adel
in Deutschland

5 ) Es waren nehmlich die ältere Deutsche
Fürsten nicht allein Herzoge , oder mit

Herzoglicher Gewalt begabte Regenten
und an verschiedenen Orten zugleich
Grafen , sondern jezuweilen von der
Provinz / oder doch einem beträchtlichen
Dheil derselben , nach ihren hergebrach¬
ten uralten Best ; - Rechten , wahre
Grund - und Eigenrhums - Herrn ;
die Vereinbarung solcher Gerechtsamen
aber genugsam hinreichend , die Landes -
Fürstl . Gewalt gegen männiglich dabei)
zu behaupten . Ouf . Du . 8cMwiv3

7Vce/tr - . <rc7 7t 777. / .
verb . lamtumiNex-

emxlis
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so grösserem Ansehen behauptet , durch die eigene Länder - Macht derer
Regenten aber dergestalt befestiget , daß bcy denen vorhin bekamen Tau¬
schen Staats - Verandcnmgenc ) die Königliche Gewalt in denen Pro¬
vinzen der Landes - Fürstlichen almählig weichen und dieser eine ohnbe -
schrencktere Rcgirung einramncn müssen ; ci ) welche in der beständigen
Verbindung mit denen uralten Etgentbums - Gerechtsamen so mächti¬
ger Fürsten - Häusscr , bey ohngestöhrter Fürdaurung zu demjenigen
Grad der Landesherrlichen Macht und Obrigkeit gediehen , e )
worinnen dieselbe nach dem ohnfürdencklichen Herkommen und demje¬
nigen , was der besondere Zustand eines jeden Landes mit sich gebracht , / )
durch förmliche Gcsäze und Friedens - Schlüsse anerkant und vor alle
Zeit bestätiget worden .

§ . XDII .

Wovon die Solchcmnach befanden sich die im Land und zumal dem bes) N -
Geisilichkeit sich dem Eigenthum derer hohen Bcsizcr gelegene getstliche Stifter ^
mcht auszuneh - Oöstet / wie auch die gesamntte inngeseffene Getjillchkert rnit de -

empll8 plu8 vice limplici probarum
ergr , Ducem nuilum gpuucom ^ ro -
uincm !e8 guÄoritgre polluille , niii
etigm ex boni8 iui8 g3trimoni3Übu8
cogiolo8 exercitU8 giere argue lic
treng moräenre8 ör imperii imps -
rienre8 Lomiw8 örDyu3Ü38 vi cobi -
bere är sä obleguium re ^ iZere po -
ruerir . ( lomprobguirveroieiiplum
pollerior 3et38 exemgli8gu3m gluri -
rni8 . So mag auch von denen

mit noch mehre -

rem Recht gesagt werden , was ovrov -

UIXO m / / wrico mit fol¬

genden Worten angemercket : Illu6 ce -
reroguiu vix cliKiremur , bgbuille I) u -
ce8 , ob muneri8 , guc >6 ^ erebgrir
» raue pouüu8 , cerr38 io beneücium
teu fcuüum rerr38 ) gu3rumcomgen -
clÜ8 truereorur . Io IÜ3 üomiogüo -
uem bgbebanr : bic cum imperio cle
boni8 torcuni ^ ue tuorum iu8 6ice -
baur Lr emincnnbus lirpe regig in -
ciuloencia iuribu8 vrebgncur . ^ .66 .

Lc )?/ vvcvox derer 'Ätnnerckungen

von den westphalisthen Gerichten

auch den vormaligen Landgerich¬

ten in Teurstbland . § . z - ' . Look . iuir .

§ . t . IX . I . X . lbXI . 5eg .

r ) Oonk. / / istor .
L . c /7/ 1. / . zo .

? ) Unter anderen konte die Reichs - Lehen -
barkeit gewisser Güter mit und nebst
dem gemeinsamen Landes - Regiment
daher wohl bestehen , und die Besizer sol¬
cher Lehen - Güter demselben , gleich de¬
nen übrigen , untergeben seyn . ( § . t .V . )
Oonkii.oni ) oiu>. ^ c? ./iM . ?! / X /) , zz - .
uuxvu Bayrisch Gramm - Buch

/ !« /-/ . ? ! / ? L . c . z . / . 22 .
e ) Look . uLkv. ? . / ot . srrxr .x

?! . ? / . c . / / . 8 tLuv . Lor/) . /r/ r.
2 ^>. / . / <? . L/ c . 20 . / . In

dem izten 8 ec . kommt der Nähme
Landes - Herr und Landes - Fürst bey
ihnen vor . Viel . vLxvr «. vri§ . » 0 » / .
/ //, . / errit . / . y . Au 6) haben die Worte
VONMV 8 Lc ooui >lLrv 8 bey denen -
selben nicht wenigeres besagen sollen .
( louf . H . H6 ( b.XI .

/ ) In der con 8 rnvr . rian . 11. ^
/ 2 / 2 . ?e wurde bereits
versehen : Vnu 8 gui 8 guc Urincipum
libert 3 ribu 8 , iuri 86 iüiouibu 8 , (lomi -
t 3 tibu 8 , cemi 8 leu Iiberi 8 lcu ini 'eu -
Ü3N8 vrgrur guiere ,

Ä-
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nen übrigen Standen in gleicher Untcrgebung , (n ) welche das gemein¬
same Kayscrliche und Königliche Regiment ( />) so wohl , als die ohn -
eingeschrencktc Eigenthums - Rechte c ) und das ohnfürdenckliche Her¬
kommen bcy dencnselben Z ) genugsam rechtfertigen tonten . Vermög
so eines , als des anderen Haupt - GrundeS dieser ohnwidersprechlichen
RcchtS -Zuftandigkeit übten I .) selbst die deutsche Rayser die Obrig¬
keitliche Macht und Gerechtsame über jene auS ; indem sie zu denen Gü¬
ter - Verstiftungcn und Gründung neuer geistlichen Haust 'er , wie zu de¬
nen Güter - Bemusterungen derselben ihre Einwilligung und Bcstatti -
gung verliehen : -?) des gewöhnlichen Vcrspruchs wegen Verfügung

A 2. gethan

XL § . Xk . Il .
/r) ViL . rr / rr . Ze eo//? r/rorrW .

X o /z . / o . er/, . oorv . 71 Z.
^ LLIO' VS L '^ vkUOS . Z - / F . -XXvx .
rirL8LvrLk . Zz ZZrozz . Z' -zr / . c/ Z <r . / / / -- .

HLI .XI0I .VV8 M Z '/ irozz . ÄE z . / . esz .
- 'Z . NVXVIV8 im2lus ; ugZZr -

iTWrr / // ^ . / . / / . des Bayrischen
Scamm - Buchs s . 407'. 6 r.xv 01. vv 3
M ^ zzz . /zZ ZZ/ » Z/ r » re / ro/, . 5-7/Z /-, 7^
/ / Z - 8 ? Lxcic r » Zr/ r . ZrZ / . Z . / / .
e . / . / . / . L/ r . 4 . / - Oon5 . ? rr . Ze
xlxice .x Ze ZorzeorZ. L^ eerZ. L/
ZrZ . / / . e . / . / . ^ Z . Z ẐZZ. e . / y . § . / .

Z ) (Zonf . xxr -xr . ^ rrx .xxv . / / , / ? . Zee / e/
Z ZZ . Lee . / X srnvv . Ze

^ZZr / oe / / Z. Mrze / Z / >-
e) Lonf . § . XZm . 1. XH . LcZXIII . 5ec; .
Z ) -xiixorv . rvLrcrxL . zzz Z/irozz . Ä -zrz .

Z / / / . e-?Z - / y . ibi . Ouoci ex lonAL
rmriczuitsre v5u8 in conüieiuLinem
veriillerstmo ipüiconsueruLo 3 pro -
^ enie in pro ^ eniem 6e5cen6en8 , c; ua -
ii iullg rraüiiione roboraiiei , kmucl
iiä fgeile mursri poile . iov /Xxxi8 1.
Zo / Z . / ? >' /? / ' . Z ) r / e . , / , / >/ . / iro / ec ? . / >ro

or / z/Z . Zee / e / .' ^ ?zZer / ee / iZeWZrr / -

ae // . cr / e /? 7 . Z , / Z/ / rrr ^ >. X1II1 /XLVX1 «Z ? -

Z / / Z - 7 '. ZZi ibi : Lum in nottr »

5emper suerumOanoniei Lc OLpiru -

ium LiÄse Kecleline Ze / ezz ^ ozze , rr / rzi -

Z / A / ozze , / r /zerz -zze , Ze eoW / eZr / Zz '?ze -7/ 1-

^ ro /- <2 Z/ / <7zzzz ^ / / /r e .v ^ r / o zzzezzzorz /7zzozz

evr / üz - veltram rog3mu8 pererni -

vuem - c; uarenu8 ciiöiis nostri8 La -

nonieis nullgm nouirgrem , 5erniru -

tem , moleliiam , infer3Ü8 , vel Arg -
U3MLN - c; uo6 ür W -70 -

Zomr /m , - <; uoc; uc»
mo6o . Selbst vvoL >nv8 m . hat die¬
ses anerkant W cr . / / / / . c; ua 60 -
ngrionem Xbbgrige R.inAe1lieimen68
^ eele5iae 1^ iI6e5ien5i a Lonraäo III .
Imp . 5gAgm conürmar , in

7i / / / . ^ 2 / . verb . ( ) uocl
illultri8 memorie Lonrü6u8 c; uon -
clam l^ omsnorum kex - Xbbaciam
in kinAellieim übergm Lc <; uier3m
vobi8 Lc per vc>8 llcclelie vetlre
eo , r^/e rZr c/e <r » tere/^-

^wr « ?/r r- rZe /'/r ^ r/r ^ ir ^ ere , c/r,» r/ rZ.
Lon5 . Zomrttt ?« c/e 7Zr /-ri /'ttr§ cr

/?/, . 6viri . lxiL ^ . r',r TZc /'i ^ rn'̂ r-
cn Z . ZV.

e) Lixempla viL . ap . LLdcoir . ZW . Ze Tor/ /
7, ro /- . 7, . ^ / . ronr ^ nvöi 7W . (Te/r -Z -'iZ .

6L >vol .vv ^i r » c/ ZZ/Z oZ7Zr/ tt-
Z/r rrre / ro /̂ ^ /rr /-. 7^ ZZ. / >. / / W ^ ./ >./ ^ .

Lk ZI ZZZ. / >. z / --'. Xiiir ^ Lvxi Z Z.
Z - 8ci-i .-viLdc . ^ /-rrr. Zc/ZerZ . Z . Z p .
Hr/ Hi. z » . Ze 6VVLKV8 z zz . Z - ^ 0 . rr/ rrK.
^Zr / A . T-Zo'e Zo »rr> . Zr/ Zor/ rerZe ^ZreWem
/?/>. LicoxvL « . M ^ Z. rZWr . b ' ä'XZTr .
Z - Lr8orvvxl Zoer/ » r . M / wmZ
ZZ Z « 6vn .l. i ^ dcrcvLi Ze Z -

Zi/e .^ 'FeK ^ . eoZ .-'. S . xxrxL r » ZoZ.
7 r <?ZZ . ZorZe /eW Z - -'Z / . / )/ />/ . Mdc-
Liei v . Z» ?Z - /?Z - Z » . Ze ov -
VLK . Z Z- Z - / - 0 . LKIOLXlci 1. Z» ?Z - ^
/ / / o . rZ / Z. Z -zo ^ W ^ . Lon5 . Zbrr/^ r/ K.
der Anmerckungen über die west -
phalischê Gerichce § . 7 .

Weder in Anse¬
hung des höch¬
sten Oberhaupts
indemTeutschen
Reich ;
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gethan / ) und dessen Rechte bestimmet ; Z ) die zwischen dmen Kir¬
chen und ihren Vögten darüber entstandene Irrungen richterlich ent¬
schieden ; die geistliche Hausser nicht selten der gemeinen Untergebung
entzogen ; K ) dieselbe in ihren besondern Kayserlichcn oder Königlichen
verpönten Schuz genommen ?' ) und von Zöllen , Stcurcn und Dien¬sten
/ ) ^ xemxlalunc Lp .

T ' . 7 / ). L/ 2X /. OL8IVXI T ' . 777

x . xOnnLic / -A / , . ^ 7 / )?/ ? . ^ ^ 7 / 7 / 7 .7l 7 / ) . / / ls . 1' XVLI .IXl
7e ,?7tt0k . / . / . L7 2 . Oonk . lovcn .

v ^ vixxv8 7e 7o /7 ^ .
7 . / / . /?/) . LOrv ^ si' 7er '. 7!
777 / ) .

§ ) 7 //)/. onoxi8 11. <r - 7 -5. §/>. 7)« . 7e
ovvL ^ vs 7 ' 7 / i . ^ Hko. ooxir ^ vi ? k§ .

/?/ >. ^ ik /U5ViVl 7 .' 7 / i . / c>/ . UM -
I<IOI VII . Äs ?,, . r' kF . ,2 6/1. NVXO .
7 .' 77i / >. ^ / . NLXXIOI iv . <7 / o <̂ ,?/ ).
vu ciinsxn 77/? . (? MLn /oA 7k 7ri .veM7 .

7) (? on5. § . X7V . 76cl . 7l //7. imxxioi vn .
7o ?/c. /r /?/ >. vm^ Lvxi 7 '. 771

7 . verb . 7uäloncace Re ^ ia lia -
ruences , vcab> omni iure Lt lubieKio -
ne teculgriL 6ominii ixlum monglke -

. . rium ( Lemblgcenle ) xenirus gl ) 7o -
lurum Lr libercariL prseroAgriuLM
xmelenri xriuilebio obrinear , in xer-
peruum vgliruro . 7)//7 . orroxis 11.

^ 7?»/ >. /r - F / . ^7 . vi ^ Lii.i.c» s.
7>. ib . Lr nuili alio abbas lubio -
7lu8 üt , nili Imxergroribu8 öc He »ä -
t) U8 . LIU8O . 7?/)/. /r 6/, . 2XLI. N8 . 7 .
777 /1. 27 . r7 . Klec glicui 8e6i cmc ÜL-
cleii ^ e Uiccelloc um noUi-oi um 5amu -
lum , Lxxun6ix vel bencticimiumtub -
iaccgr . TVEkMwr vn -ixi 77^ 5 „/>.
imO ^ xi m 77 -/ ? . 7 / >7 - 77 / IV / 77 ? . x .ib>i : Iubemu8 , vc ÜLcur conlicirgb
kinre6iKi8 ? rincipiI ) U8 , 6o villis xrae -taccie IlcclLÜge I) . IVlarrini

absc ^uc : incroiru iuäi -

cum luillo LonceNiim , ira vc - ne -

ciue V08 ) Ncc >uL iunioie8 IiiLcell 'ore8 -

ĉ ue velrri vel vllus guilibec 6e iu -

Niciüria poceügce in villris klnre öiÄkio

ULLleüac - nec kicl ckiulk >8 auclien6um -

inArecli non jinlumkiüs cer . 7 ^ ' /?k -
Lom .uui 7-/7- . r7 / 7 . 7 . / ^ . Lo ,, -

Fr ' -M '̂o 2 VLxrnroi.vi rvA . /r F - o . r // ?7.
7 . Lon5. l ) n . 8 cuonkri. ix .
7!?/ . 7 . 777 7 /
ik . 8 eä Lc inspeÄio ( Oomirum ) aä
LpitLOpacu 8 üc lVlonaticriki le excen -
äir , 6 oneo priuiletziis reAÜ 8 proui -
tum , vc a pocelirire eorum Lc Hpi (i-
copi öc ^ blxices eximerencur . DeiM
nach wurden die Stifter und Clöster
vermög der erhaltenen knuileA . ex -
empcioni 8 ) der Kayserl . Obrigkeitlichen
Gewalt ohnmittelbar unterworfen , kei-
neswegeö aber derselbeit entzogen , son¬
dern diese dadurch noch mehres aner --
kant und bestätiget , welches die so-
genante ki' iuile ^ ia I^ munirarum mit
beynahe unzähligen Beyspielen bestär -
cken . Lonf. § . XI . III . ör XI . V . Ein
gleiches ist von denen Txemx>rion 8-
kriuileAüs derer Teutschen Landes-
Fürsten anzumercken . Lonf. § . 5ec; .

r ) ^ xemplg vicl . gp . 80 » ^ LXs . ^7M . 7'^ 7.
T' . 7 />. / / . ^ 0 / . L/ 7) -r . 7k ovnx -
xvs 7l 7. 7, . 2 ^ . NIIILLV ^I 7i 7 /I.E .

7l7/7 /i . ^ - . r7 ?-/ . 7)/ /7. rinn . n . 7/ / i/>.
ik>. ÜLLleligm deaci Lervarii

IraieLkenlem , c;uae 7pecigliceo gcci -
nec Impei' io , üib> specialem maieüa -
r >8 nolirge 5u5cipimu8 proreokionem .
7)^ - NMiuci vn . 7? om . ,'k§ . ^
ILIO . / ). ^ / . 7 ) ?/ )/ . riuv . 1. 7 » / / ) . M7?M/)k , ^ /)kr^ . Krr/)7 ^ E /' . 7l77
ik>. Ipliim kiei ^ erlfterAenle coeno -
bium - Ilrluki in omnik>U 8 7rLliiepi7co -
pi 8 gli 8 d . czuae pruelibgra elk , iuri 86 i -
Lkione , no 8 in noltrae Imperiglis lVla -
ietkariL öc omnium 7ucce6 'oium no -
Ikrorum HeAum Lr Impergrorum ru -
relgm Iulcepimu 8 . Zuweilen wurde
dieser Schuz jemand besonders übertra¬
gen . Hxem ^ Ium vicl . g ^>. xiMEX!
1 . 1 . x . 590 .

O l^ xem -
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sttn befteyet ; ö ) die von ihren Vorfahren am Reich ertheilte Freybci -
ten und Rechte erncuret , beftattiget und nach Wohlgefallen ohne
Schmälerung ihrer Obrigkeitlichen Bcfugmst erweitert : / ) Jnsbefon -
dcre aber die frcye Wahl eines geistlichen Vorgesetzten ; n ) die will -
kührliche Bestellung eines Kirchen - oder Kasten - Vogts ; -r ) nebst an -B dern

/ -) Rxemplx vi 6 . 3 p . nvixo . irrer , -oZ - ^ r / rZr .
z . zz . / o . 8 cn /HLix . / Zrrrr . Z ' rrZ . z . z .

Z - 7 / . z z . Z ' ^ o .

Zl Z / Z Z - ^ / . Zerr . O / r . Ze no ^ -rnLi ^ i

ZZ / ? > Zi ' err . Z ZZ - ^ -f - rZrl / rre . Z ) r/ r / . or -
ro >N8 in . Zrrr/ i . rr . rr - o . ver ^ . Zeloneum
3 N3uibu8 eorum nnllu8 exiA3l Lc in
iinouli8 eiuir3nt >U8 reA3libu8 vel
pr3efeÄorÜ3 liberam poceÜ3iem li3 -
beanr inri ' 3n6i Lc exeunäi , ven6en6i
öc emen6i , p3tcen6i Lc 363 <̂ n3n6i ,
eisejne o/ ier 'rr ZrrrZerrÄr'rr LZ evrrrrZrrr /rer
fnn6iru8 per6on3mu8 . Z >r/-Z ono -
I <I 3 Z ?/ r/ ) . /? . § / o . ILIV . / ) . / ors .
2 VI.I.H 8 . Z -ZZZ- Z - verb . Rccjnoni3m
Zgnctorum kimilme reAÜ3 ciuirgribu8
vel ? 3larÜ3 36iunÄ3e , re ^ alibu8 3 Ü 0 -
lumc ^ ue poienrium inrer6umoppri -
munmr operibu8 , eg6em ope , 3 Zu -
pra Zeripri LonZeiZoris Zgmiliae - per -
peM3licer per6on3mu8 . Z) r/) / . coK -
X /Mi 11 . /r . ^ / o / / . /rz . 8 cnLi ?L ^ .
Z ZZ Z /i . Hr^ / . ib . Xt >t>33 illiu3
mon3Üerü 36 egttra Liin liotlem ire
non coA 3 rur . Or/Z Mioxici vi . rr .
^Z / -/- rrZere Z / rcerrr .̂ eerr / ? ^ / rrr / r rr / r . Lux -
i ' iioi .in ZZr /? . Ze Zrrecerrr /-. Z Z / Z M ^ roZ .
Z - ^ Z - ibi : Vc e 36 em ^ bt >3 N 3 in notiro
nottrorumc ^ us Zuccetlorum lVlun -
c! ibur6io öi 6eZenüone ZubZiUai /rZei'rr
^ ' / rr/ iei' LZ / eerrr /r roZrri re^ rr /ri / ' rrrr/ rr
6r / rrrrr / r/ r ^ rre ^e// e / e ,vrrrr ?rr ^ eî rrrrivrr /r rrr / r
^ >/rrriZ) er . plui3 viä . rr/i . 8cn ,vr . / >.
L / <f . LL8O1 .V . Ooerrrrr . / / "rrr ^ errrZ . Z . ZZ/>. Lc 4 // .

? ) Z ) r/ >/ . NLXinci vn . Zrr / r . rr . / / s -- . rr / r .

Orr . Ze ovvM . Z ZZZ Z - ib .

Zlonor3biIidu8 Lc reIioioZi8 perton is
r^ bkantZe Lc Lonuenrui 83nZlimo -

ninlium in Lmerledaeli tignc ^ rari ^ rn

cie liberalimre re ^ ia ciuxilnu8 Zacicn -

63m , csuoci cie potZetlionibns ac bo -

ni8 Zui8 c ^uibu8Hbec - nulia8 exeZtio -

ne8 Zins ttnr 38 nobi8 vel c^ uibu8cun -

c^ue perZoni 8 3 lÜ 3 Zolnere rene 3 nmr ;
te 6 pociu 8 ob Z3 vorem , c^ uem ael e38
^ erimu 8 , 3 b omni Zeruirmis Aencre ,
nee non prettarione curruum , c^ ni
rempore conAreMiioni 8 exereicunm
per cliue mem . Imper 3 iore 8 - rec^ ui -
i i ZoIeb 3 nr , vel in 3 nre 3 rec^ niri poZ -
tiinr , tinr libere , immune 8 penicub
Lc exempre , rrr/r ^ er rro/?r /?i re^ rrrrrrrr -
r /rr /r> eE ^ eer /r / ei . Z) r/ >/ . Lw8O . - rro -
-ir?/? erro . ê /^ errr/i/?/ ZrMrrrr Z. rr . / 0
iLio . ib . 1) iÄ38 8 orore 8 a
pretl 3 iione eurruum , ^ ui noüri 8
3 nreeetZoribu 8 , vel eorum 36 uoc 3 -
N8 1 am otlici3lil ) U8 li3Äenus3lZ ^ n3ri
conZuenerunr , cle cerero liber 38 etZs
voIumu8 ) rrr/r errrrrri /r /r ^ rrr rro/? i '^
re^/rZi /ZeE rr /> eZZem ^oror/Zrri erv-
Ziv//e Lit ^ >eerrZZer 1 et/ rrrrsM / rr .

?« ) Vi6 . Z) r/Z/ . Zm/ >Z - rr/ r . 8en .̂ .i?OX . z. z . Z.
^ LLiri.ox p .

Zl Z / Z IIOO ^ ^ I

Ze Z/ -r /.' Z7/ , ' r?r . / ) . LonZ . Zerr .Orr .
Ze iio ^ n -iONvi ZZZ? . Zi ' err . rrZLee . / ZZZ.
/ . Zl Z. / ) - ovii -Oi ^ ^ xdi Ze Z/ir/
^Zr̂ errz OrZ . ^ . Z . cuxox . LO 'i >vic .
Zl Z-Z -

-r ) Illxempla viel . 3p . ri -voxrri . v . ^Zrrrr ^ -
OZrrZerZr . e . <5. Z - LLLvrv
Ooerrrrr . Mrrrer /r ?-. Z. Z. Z - ^>u -

Z. Z/ ^ Z - Z)r/Z . coxx ^ Oi
111 . Zrr /Z . rr . / / ^ . rr/r. Viru . 1IOO .4 LI ZZr/? .
/ Zrrrrr . Z - ib . Iu 8 eliZen 6 i Lr in -
Uiiuencü IZpilcopum in ipüi Lccleüü ,
ciuocl 36 ftebe 8 Rom . Lc Imper 3 kore 8
perrinere äinoZcimr , Lc 3 b ^ nrecet ^-
Zoribn 8 nottri 8 V 8 c^ue 36 nolli ' 3 cem -
poi3 etl 6euolnmm A 6e6nZlum , 3N -
re6iLH8 ? r3epoliro , Oecirno Lc (Ü3pi-
rulo Rceletl Zr3icet . - in Zonmionem
perpeni3M rev3li muni6cenri3 eon -
ceclimu8 in 6onum öi63mu8 poretla -
rem notii3m omnimoöam .

s) Zr/ / .
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dem Rechten ihnen vergönnet : benebenst dem auf die innere Verfas¬
sung derselben und den Lebens - Wandel der Geistlichkeit das Augcn -
merck gerichtet ; die nöthige Verbesserungen dabcy verhänget o ) und
noch sonst nach Gutdüncken über dieselbe verfüget haben ; ohne daß der¬
selben geistliches Verhältnis und zuvor ertheiltc Frcyheitcn dabey in dem
Wege stehen mögen . />)

§ . XI. Hl ,
o ) Z /// Z oomiLvi m . /// i/i . /r- /?/>.

n /uxn Lo / . / > /?/ . Lor/ rr ./i . - o ^ . LZ - o/.
ib . Zra6i6imu3 in perpecuum

Lorbeienli mormlierio - guÄorimre

in erernum vkiÜrura 6uo femingrum

monnNerig vicielicer grc ^ us

LZ Zr ?/ o/ ?ro Zc ^ // / rr / re -

rrcnsenimus Le Krmkiuimu3 Zuper re -

1iczuia8 corpori8 8 . Vici membri8 per
sureum 6onnrioni8 notirs gnnulum

r -/ / / o - e/ ? /7? M LZ rm / o ?/ M /?Zo / / eW

/ / / o / / /^ ? eiÄ - im viLelicer ,

vr Oorbeiente monglterium 6uo prae -

nominam monglteria - cum omni -

bu8 pre6Ü3 - polü6ear orLiner vm -

rur Le teruer , ticur rener tub tuo re ^

^ imine , rmv / >ro / / r / rr ^ r / o . —

cum tepe nominsm mongüerigXemi -
NLM Le Vi8bilce non ism monkrtieria

/ r -/ om /rr / 'r / i / /re ^ re / / / / tt / / iU r / r /7» r / / / / vc -

c /rtti co ?/ / / / rr / / r / /r corrini poti muIro8 la -

bore8 non poruerinr Le LorbeienN

monglierio vicina tunr , mm g6 rorre -

Ko / / M c^urim inibi con -
rim6i6imu8 nullo reclamanre nili 8sn -

Lie re ^ ule inimicu8 Lc puLicirie Noüi8

tuerir inuenru8 . / ) / // / . nvnoi .rn ! Lo ?/ r .

Z // Z / . / e Ztt // . /? . / / - / /?/ , . M80nv . / )or .
ib . 1 . 0 cum

- in cuimm cliuinae reÜAioni8 ? rae -

monlirarenli oräini 6epumuimu8 .
Zoümoclum vero rrr / iZ ?/ / sr / E L 'o ?/ -

?/ -?» / « rrr ^ /r / e c /r // ^ Ir / rz / '/ ^ o LZ 6rZ / ?/ e
0 /? kr' cre ///e / >cr // / / SorZ /rrr » / Do /« / //r/Z-/ // r/ cr /?///>. - / c /ic/Zr

Zlura vi6 . rip . 8cnvrnx . ^/ /M . Z // Z .
z . /. //. LZ vbi ipte g66ic : Ve -
IU8 illuä erac 8gn6iimoniiiIium coile -

Aium ( 1Ü8korn ) - verum cum pro -

lupZa 6i5cipling pgrum 5ru « i etlenr Vir -

gine8 / / / // / crc / or LZ Km LZ Z / / /^ o / / o -
ir / / / / / Hieociorico rranL -

icripiiti aWO mongcbi Zeincle ex in -
tiiruro OiuiLeneclicii inrro6uÄi .

r ^ xou / 7-ro ?/ . ZV // / / / / / / ' . / // / - / I

/ / . / >. ^ o . ör Lxcnxr ^ nx Lioxvoii . rix -
xnxs . r/ r / .

/ )) / ) / / / / . änxonni /r . <f - ^ . <7/ 1. HNXOIN/ / /? . / e / ü « / ) / // // ro /-^ . /- . on roxi .8
ii . /r . / / >/ / . / / > / 7 // Z . OHOXI8 l .///i . rnvLnii ^ // V - // . / ^ s/ .
worinnen er dem Erz - Stift Magdeburg
das Closter Kesselheim in ? A« o Lc Lo -
mimru Meinefeld , czuocl W / rr / o
/ // » / / rM/ ror » /« W /m// rr / /r /e rr / i Ze // r-
W>, cjuum Luonra6u8 ö< Lberliar6u8 ,
<zui illu6 Kaüenu8 polliclere vili lrinr,
eir /iere/ rr Lc r//r ^ /ei tunr a6iu6ic -iri .
NIU8N . / ),/, /. ,r. worinnen er diesem
Erz - Stift noch weiter die Abtei- Weißen -
bürg im Speiergau schencket , und sie

/ r/ c) rttrr / /ro/ / r / M // nennet . /// /
?/ . / /^ / 0 . / ) // / . UMXIOI .5 . / / / // / . / / . / o / - x
cjuo Hccleüe pa6erbornenli ^ bkiiririm
11elmer8liulgngm cum rebu3 tui3
omnibu8 in proprium 6e6ir , ^// o r » r^
LZ iu iu8 Le clominium cüciae
ie6i8 eiu8 ^ . kraelüli8 i>1einvverci a
moclo poreNariue Le iuxm resuikim
8 . LeneäiAi epitcop ^ Iirer Litponen -
clgm aicjue polIi6en6gm cer . ü/>. 80 U .̂ -
1NX . z . / . / >. . / cs . / ) / / ./ . NIV8N .

/ - / // / . zr . / o / / . /?/ , . 8cuNixoxn / / / SM / / / V / A '
Z . ///. //. ib .
iir /rM IZerol8ueIclenli / ^ .bbgne eiu8cjus

veneranöo Abbati / ui8c ; uL 8ucce1Io -
ribu3 in inteo -rum cum omnil ) U8 eius

gppen6itÜ8 - conceäimu8 grc ^ue lar -

tzimur Le / r » o/ ? ro / o ?/ rr /r / o / » err » / » .?

öc clominium omnino rräN8funciimu3 ,

ez cjuippe rgrione , vr pre6iÄu8 ^ .r -

noiäu8 ^ .i ) i ) L8 tuic ^ us 8uccslIore8 6s

prenomingm ^ .bbarig eiu8c >us perri -
nemüs 6s liinc iibsram iiabegnr a6

vlüm
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§ . XllH .

Vcrmög obermelter Verfassung derer bcsondern Teutschen Staa - Noch dercrTeut -
ten , wäre die Geistlichkeit ohne Ausnahm der Regul , des Ordens , schm Landes¬
oder ihres sonstigen geistlichen Verhältnisses , II .) der Landes - FürM - Fürsten und ihrer
chen Obrrgkett so billiger unterthan , n ) als die ohnbedingtc Gerecht - ^ ndes - Negie -
sinnen des Fürstlichen Eigenthums , worinnen diese insgemein gesessen
und ihre ganze Wohlfarth daher zu rechnen hatte , derstlbcn ohne dem

B 2 die

vlüm blcclelie poreckarem c^uioc ^uiä
ei 8 placuerir iacienäi , omnium domi¬
num conrrsäiciione remors . Referr
cle ca re niH 4 ir.v 8 rviL 8.8 ii « . 7rr ?/ >̂ .
7rM / 7 / . / i . HkoL . Xoranclum c^ uogus
Lr non adsHus bngulcu pro5erenclum ,
cjuocl monaderium in lVlimileue con -
druÄum , a liberrare 6 in corroborara
in ieruirurem restaÄum elb 7 /// /.
ook>! î vi // . / / / / . ^ uo regalem
Xbbariam dingelbeim cum omniiure
luo legirima oonarione in propriera -
rem conrrastistir biccleiiae Hilrle 8 bei -
menli oino . ovrrr . 7 . 77 . 7 .
rnmriNLV 8 11 . / ???/?. /?. / ^ . krincipa -
rum blcclebs I . aurillenli 8 cum omni
bonore , miniderialibu 8 , Oadri 8 ) Oppi -

6 i 8 , iuribu 8 Lr perrinenrii 8 bui 8 , lAo -
gunrine bicclebe clonauir Le concellir
Oonblio krincipum Imp . astclira ra -
rione : Oonbäeranres renuem darum
Hcclelie lbaurillenb 8 ab bonore Le no¬
mine ? rinciparu 8 procedu rempori 3
collabenrem , vr non minu 8 Imperio
c>uam übi Lebcere viclearur . //p . 7 /?.
r/ e 6VOLX . 7 ) ?/ ) / . nexxici
vi . / ???/). /? . / / - ^ . /?/). uvxv . ,,/ e / /' »/ ) . Lb-
7i /?. 7 . / // . 2 / / . vvLiexmnei 7 ?^ /' / / /' . 7 -

/r . / 00 F . /?/). -7e 7/) ///'.
^ÄA7? r . / ) ^ / . lstura vist . ap . n ^ m ^ xKi
7 » /?« / - 7r / ?/ ? 7 ^ ) . / F . 7 ????/?/ .

7rr / / rr . 7° . X. /). L/ 7 . X/.
F . - 0 . urineoon . 7 . / / . 7 . / . / ) .7r in ouiro -x . oo ^ ioM8 . 7 7 / / . ^ E
idi aästicur : bix c>uibu8 omnibu8 Iaci3
apparer , c; uanra Üegi8 Le Imp . MM -
reioi au <dorira8 in rebu8 benebcialibu8
exrirerir . So festen die Kayser auch
öfters die Clöster und geistl . Häuffcr in
ihre vorige Freyheit : vi6 . Dipl , roru /r-
LII II . 7???/l . /? . / / / / . SP . EIOIILI -L . 7 / /?.

Ti ?/ 7 . 7 7. 7 /) . / / / . ib . I^ ccleliam
nomine Lurin iua «guonclam ingenui -
race äediruram Le 7ugudcnli8 blccle -
liae stominio incomperenrer ancilla -
ram , ab ipbu8 Le roriu8 ieruiruri8 iugc»
steinceps immunem Le liberam ells
Uecernimu8 . Eonk . 8i?nvv . ste 77w -
c /?tt /r / . Oder beschrenckten
ihre Gewalt in diesem Stück in denen
ertheilten Freyheits - Briefen . Viel . 7 //7
NLXinci v . / ???/>. ?I7o /? /?/? erro 7i ?7 /rr ?e ??/r
7/?tt ??/? s . / / / o . /?//. M?r ^ . mnrimorr
<i? M . 7 ?/?/. 7 // / . 7 . /.
/ 1. / ^ / . ib . 8ir vero -Vbbacia iiiiu8 mo -
naderii iibera Le ab omni exrranea Le
inic^ua pocedare tecura , nee alicui
luccedorum nodrorum I^ egum vel
Imperarorum bcear eam , vel re8 tuas
alreri monaderio aur pertonae r ??^ -
-?e/ / r ?/rre , // / / /" M / /ropr / ^ /r ^ / /? 7o ??/rrr .
7st ) / . rxivWioi 1. / ???/ ) . s . / z / F . ?7 ?7

/ F / .
§ . Xlblll .

/r) Als Kayser Friedrich I . Oesterreich in
der Eigenschaft eines Teutschen Herzog¬
thums zum ersten mal verliehe , wurde da -
bey ausdrücklich versehen : Vcnulla ma¬
gna velparua pcrlonaineiu8stem I) u -
caru 3 regimine bne Oucum contenstu
vel permillione slic^usm iuditiam
praetumar exercere . sp . 6vn.UN -U3 >r
r /r 7 . c/st) . 4 . 7 .
iivxv im Bayrischen Stammbuch
? '. / / . / / . / ) //, / . iirmnci 7 / / cst 7 ,?/ ?.

7 . 7 . 7 . /? . / / y -5 . Oxis . ovux . 7l / / / .
ib . 7 /̂ /?st //i /?6/? r /re />otc/ / ^ sti ev-

r̂ r / ) vt cum iulie podumu8 ) 7cc /e/rst,
// rr /?e ??o^ E rr / rstst/Ä / o /?? ^rch ?e7 /re
iolicice prouisteamu8 7 ?/ )/ . oonrrswr
7o7 >. r)7r?'r/ i ./ l. 7 / / cst /?. ^/ /. !M -

7 . 7 / ). ^ . ib , st?



( O ) «M
die genaueste Verpflichtung auferlegte . /-)
In ' Gcfolg dessen schrieben die Landes - Regenten gleich denen Kaystrn
und Königen den obersten Schuz und Beschirmung über ihre Stifter
und Clöster sich selbstcn zu : c) verftattcten die Stiftung neuer Kirchen ,

/ / /> » o/?ro re/ reF / er /7/r ^ /)/rc ? eMi ro ///? ictt -
D // ) / . i.LO ? oi .vi ^/»/ / . D )/ r . /r .

///). D D/ T' . / / / ) . ib . Lum vni -
uercklirer omnium T/ ecke/i /rr /zm /'?/ // / , / -
/ -/> // // ô ?E ^)o /e/?/r / ck ro /r/Z/ck/ tE // / p3 -
ri iure proui6ere clebeamu8 . D // ) / .
nrxiiiei F /rtt . D // r . 6'. T' . Tk . /? . / / - / .
OKIo . 6VLrr . D. / / / /) . <-7 / . ib . 7icr /e-

De / ^i/ /> » o/bv/ ^ o / e/? ,r / e
Di /)/ . cioori kiOi in . 7. 0 / /?. ^ r /r/-. D / / r .
<? . / / x / . ///) . Nik ^ rvivi D / . / ) . ib .

7/ re /e/ rH /i/ ^ //icko // e me /r ro /-//i-
/ r/ tck . Di/)/ , urxkicii i . /? . / 2 / o . // /) . rvxu .
D / / . ^). / ^ / o . ib . ckccleüaU . I8licolgi6e

Oinouies i » /w/ ?ro ^r / ,r //o // Mic ) L/ / o-
7e// r/ / e . Di /)/. iiexirici ^// //? . D // r . /r .
ck/vM/Z. ^ //, ) o »/e/-/i <7/// . ///) . ? L2 D. / / /
D . / / / / ). ib . Vc erAO lecure Lr
^ uiere // / /- DrDe // )/?/ // ?/ oMo Lc
proieciione nockra telicicer aau ^ eenr .
D // )/. rnororvi D -/ c . /? . / 2 / / . /// ).
imiri/ xpLeim «. ^ ir » ,?/ . Qv ?/ / i/ii » e -//i

ib . ckraetemibuL / ' rire / ntti ?/ o/ iivre
//ickouck . Di /)/ . ioii /^^ xi8 i . Dr ^ . D // c .
/r . /?/ ). L1IKLLVL1 D / / . F . / o / es . ib .
lins ope concklio ^ ue Vrbium§ ( Eoe -
uobiorum I) uegru8 nockri Urabgnriae .
Di /)/ , c ^ iioi. 1 iv . / » )/) . /?. ///>. rvxi ) .
D. / / / / ) . / <s / . ib . 1 e ^ bbacicksm lXi -
uellentem ) - ac! lupra cliekum Oucem
Lrabanrige - //m // » /? - )/ ver// ?» L/ or-
//i ?Ett » / DoM >Mm , er/ / irr ? e »//)or /r//7>m
/ / /-iec? rr / brr //r̂ -ro/eerii , prgelennbu3
ockenäence8 . Lonf . / . lbXII . LrckXUI .

ö) Eonf . tz . Xckl . In der vormaligen Strei¬
tigkeit des Erz - Srifts Trier mit dem
Closter 8 . Xlaximini wurden die hohe
Gerechtsame des Erz - Stifts in diesem
ohnumstoßlichen Rechts - Grund vor¬
nehmlich gesezet , dessen selbst in denen
KayserlUrtheilen Erwehnung geschiehet :
als in der Urtheil coxi ^ vi m . / » //) .
/ / / § . verb . i^ bbari -r 8 . lVlsxim . c; ue i»
/ i / rri/o D . DeO 'i eorr/ irr / K /r e/? , Le aci bi -
pi / Loxum iure xroxriemris perriliLus ,

iniuNe iucle gblara ess Hr in lÜonbrm .
rxiOLkiLi i . a . 11 ; 7 - ib . /^ bbkria L . iVla -
ximini - Huris in iun6o L . ? erri con -
NruÄa Lc aä Lpiscopium iure vroprie -
racis periinen8 , iniufte iam NiÄ ^ e Mt ' e -
uirenlilÜLcletiae öi per violenrigm erar
gbliMi . Vicl .^Ä ' e/)ie/ )i// 'o/ )/r / r / i 7ivr / irerr/?^
/ )er M )» /re /)or L'. MrvimiMoi / r/ r / '/r/ r/ r .
D 7 . D L/ D . / ) . /V6cl . rxi -
vnkici i . /irr/) . De/eri/)tt/ ?/ r /?// 7/ ^ o7)// r -
r/r/ r /r / 'rr7e/ )o/r7r/ M Die ^ 'E - c7e //er//er /r
r/rr / . <?/) . rr 2 D D/ . D . / / ) . ^ 07 .̂ . , S »
wurde auch die höchste Gewalt , welche
denen Herzogen von Sachsen imrerri3
8lauici8 bei) der Geistlichkeit zukame , auf
diesen stattlichen Grund gebauet . ViN .
nri . ^lorr >v8 irr L/ )ro » . L //mor . D / . r ,r/).
F?' . verb . b'aöka polbulkirione - obrinuir
apu6 Lae /brem ^ uökorimrem , l^ pitLO -
P 31.U 8 tuteimre , clare Lc conbrmare in
omni rerrg Liauorum , cjuam ipte vel
prooenirore8 tui tiibiuZkuergnr in
Echpeo luo ür iure belli . Di /)/, ruwr -
Rici 1. /r . oirio . ovri . ? n . 7 l / / / .
F . 4 / 0 . Eben wenig konte die Kayserl .
Gewalt auf diejenige Stifter und Clö -
sier , welche in und aus dem Landes - Fürstl .
Eigenthum ihren Ursprung und ganzes
Wesen erhalten , sich erstrecken : welches
L . rvn>orrv8 / -/ Oi-sir / / /// . x/-7r / on .
M )» /r// . -5))) / //)/). D // /. D . / . // . / o / F .
selbst nachgeben müssen , verb . lVlumru3
fuir exrinÄa ckirpe Earolinaorumz
ImperüOerm . ckgru8 ) vr , ĉ uema6mo -
clum nullu8 Imperarorurn tecjuennum
in monglteria lun ^ gre liber -ilicareprin -
cipum A kroeerum Imp . vlus eck iu¬
re clominii eminenri3 - ira mulro mi -
NU8 i^ 6uocgN8 Imperi 3 Übu 8 ) czncjuäm
clelen 'WS liaee porelbi8 comperere
poruir .

c) In der Urkunde des Elofters Corvey,
so um das Jahr 1200 . ausgefertiget
worden , ///). î k -rrx . ^ vvii ^ xo . Lo /-
/e <S . Ms.v . 7 .' / . /). wird gemeldet :

Vn6e
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Clöfter und Altäre , wie auch einzle Güter - VerftiftMMn ( ci ) ( K . II . IV .)
und derselben andcrwcite Veransserungcn . ( e ) ( § . 11 . 1V .) Die Wahl
eines geistlichen Vorgesetzten erforderte die Landes - Fürstliche Be -
ftattigung ; / ) ( Z - lV . ) wo nicht überhaupt die Erlaubnis; und Vcr -

C gün -

Vn 6 e Dominus I^ ex relponclit Le cii -
xir : 8 e ipüim eüe Do / // / // » / / / Le ) r7/ / 7-
7/7/ 7/77 777/770077^ 777/7 6 e Omnibus bonis
Lorbeieniis DccleliLe . Auf gleiche
Weise nennet sich lon ^ nE i . / oe /i.
/ / r «?/ ' . D /e.r m 7/7/)/. 77. TT/). knirLLV .>i
D / Di / i . ^ 22 . zum öftern M )/777/ / erii Do -

7/ 77/ 7/ 7/ 77 ) /7/ / 7/ / 7/ 7/ / 7 ^ / 7/ / 700 «77 / 7/ / 7. ib . 8 ub
nolira bulcipimus rurela notlru ^ ue
üefenbone ac ruirione , ranĉ ukimDo -
- / 777777s L/ / mwE eor 77/ /7 ^ 7/770077 / 771. ic .
Diberalirer Lonbrmamus ran ^ uam
Do //77/777s L/ ) 77/ / 7/ / / 77s oor // /, 7 ^ /7/770077 / 771 .
D/ii / r / zr ^//)/-77/7i ? ?ioro/7^i /? . / ^ / . 77/ 1.
LV ^ O . D. / / . / i . ib . Hluüris vero
Dominus Mxiucvs D // v Lo / />.
^ 77/ // o/?or W /ooo ^» 'T/ OTZ/Äo / 7//7/ / 7771 o/?
^ /o//7007// 771.

</ ) Di />/ . oov ^ riuvi ui . Lo / ü D/v/ / .
D / 70 . 6 . / / «so . /7/ ) . / .' / /- / / . ibi . /^ uLtoricgre iAirurLepoiebme
nobis a Deo rrgbim , praetarum allo -
LÜum , ücuc LiKnicum eü , eibem
Dccleliae ( Villgrienii ) in Perpetuum
conbrmgmus . i^ Lcl . Di/)/. Livsn .
<r . / / / /' . / /-77/. / ) . ^ / . x/ 77. / / / -? . /).
Di /)/ . ULxneici i . Dro/ /-. D /zo . «r . / ^ o / .
<?/-. evxn . D / . / ). Hroo . ib . biKÜÄum
icaezus loeum - poreüate n Deo no¬
bis concetbi , coenobio conllruenbo
in perperuum conürmamus . <?/i7?r / 7r
xvmu^ imki D/ ii/oo/ )i /l/ i /zo/o -T/i «?// . reie -
Lüoivivl oo// / . Do / / . // . / / F . ib . Iploc ^ ue
Duee ( 8 ax . Le 6 /iu . usieinco ) cont 'en -
rienre Le auätorirare tua pacem nobis
per Amriam iugm conbrmünre . D // )/ .
oonLkiiwi i . ^ o / ^ . ^ Dro /' . D // o . «?.
/ / 0 / . 77̂ 1. NIL .̂ HVLI D. / / / . / >. ib .
Dtzo D/r / rE D0 / / 77/7771 Le 6 n -
/ inlaris pmefgri coenobii säuocgrus ,
Dei teruis übere polbüenLa Lele ^ kiui .
Di/>/ . LIVSN . «? . / / 2 / -. «7/-. xvieo . D. / / .
/ ). F / s' . ib . Dlaee omnia Lomes i^ r-
nulpbus cum leZirime feeitler , per
7/ie D ^ r /«7e DomrMm Le DcLleüse Vä -

uocatum conbrmgri pollulauir . Di/ )/,
lon ^ iexis i . «? . / ^ -? 4 . «?/). uviev . D / Di
/ ). ib . Diclem ^ us IVlormlierio
Lrinibcrnenli ae Dmrribus teu La -
nonicis ibiäem profellis gc eorum
tucceüoribus libenier conbrmgmus ,
/M «/ r7«77/ 7 Do7 « i ,7M ^ /i/ 777» 7ttl eorr77 /r

i^ 66 . LvcToie der An -
merckungen über die westphal . Ge¬
richte / . / . Lonf . H . II . IV .

e ) D ,/ ) / . nexnici D / / c . L-' D. D . / / . «? . / / - «s.
o « i6 . ovLri ?. D / / / . ö . «so / . ib .
DiZnirgs noürae porelraris exiZir , vc
cum iuüe poüumus , Dccleüis ,
-7o/? ! '/7c' im' ii / i /?ioM ^i, />ie /?«7e / / )- / ) tol -
licire prouiüegmus . blinc eü , <̂ uoü
norum eile cupimus - cjualiier Dri -
Lericus 6e Velrbeim Lrinonicus 8 .
Dlstii rres mantos - <zuos a pmepo -
ürum in beneücio renuir , Lanonicis
L . Ligüi ) accepris ^ uinĉ ue msrcis gr -
xrenri , Zimiür , noüro in boc aüenüi
concurrenre . d*Iec in boc alicui prae -
pobro cleroAkirum ett , cum ex kinri-
c^ uL consueruäine iclsm manli glicu -
ius Oanonici benebcium buerinr Le
/ ) i '/7r/ )o/ i / r7r ^ r/h/ü ,7o//r «?e / )o / ch «77' i ^ / ,Ä /'-
/ i / «7 D ,/ )/. oooeriewi m . / o / L . D / , c .
,7. / / / / . «7/?. i»nioiLVi^ D / . / ). ib .
( ) uia bliis pacis pax praecipue Lc
concorüia neceÜ 'ariL elt , Lebüero -
omnibus ecclelns ) i/ ^ 7/i / io /re r - ie /r ro -r -

prour valeo , pacis buius vir -
rurem imperriri - s ) u3m ob reni
Loncambium , ĉ uoü inrer Dcclebas 8 .
kerri HMo -emienlis 8anLtiĉ ue laco -
bi blruxellenlis me /»' «re/eTM , -7, e ir/ T/irs
^ 77/7-5/ orv 5üÄuin eü , lireris manügri
1i » i1Iic ^ue mei impreilione rellamen -
rum boc pacis perperualicer ürmari
volui .

/ ) ^ rsLxri i . / » ,/) . 7/7/ 1/ . / 77» / «7^ . 7» o77 ^/?eri/
/ ioe ,77§5 / 'rr / 7777 77. / >°0 / . «7/1. LLLQI.V . 7/0 -
0777 / 7. /D / zr / c / / / /, . D / . / ) . «s ^ / . / ^ . ib . Iu¬
ra ^ bona Le polleibonss tubtcripcas ,

770 ^
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gnnftigung in denen Freyheits - Brisen dazu wäre ertheiler worden ; Z )
welches bcy der gewöhnlichen Stifts - oder Clofter - Vogtcy sich eben
also verhielte ; Ls wie dann auch die Gerechtsame des bcsondcrn Vcr -

spruchs

» o / D ro ? io / re / >o ? ri / / rottii i / / re / /ro / /rie ? o -

? i ? / / er ? itt ? ttoio - aä M 3 NU 8 Dbbaci8 pre -

cliÄi 6onauimn8 , rra6i6imn8 Lc con -

Ierimu8 per prc5enre8 - oblioanre .?

no ? L/ m / ioer / o ? / / erDci tto / ? roi ncl rui -

cionem olicli Dbbari8 ) / ? / / o / io ?

^ o ? e ? m eo ? rm / / / ottoster / o / /ro ? em / /ore

/ io ? / / ett ? or . Dcl 6 . vrinci Domi ? ii / / e

? ? e / / e / / / ? citt D / / or ? o r .vtt // / ? . o . / / o ^ . i / >i ? .

/ / . /? / ,/ . MäOOV . itt tto ? . Dons . § . IV .

§ ) D // >/ . ririxi D / / oii 0 . 70 ^ . 0 / / . De / / . Dtt .

/ / e uo >irMiLi ? ? i / ? . ? re / / . D ? tt . ^ / . ? / .

/ o ^ . ibi . 8ibi conlbruanc Dbbacem ea

racionc , vr bere6ibu8 noNri8 in o -

mnibu8 66eli8 apparear L < lub noilro

mun6ibur6io vel 6 e 5cnlione perliüar .

Di / // . Liv8v . /7 . - v -- . iDD . tt . / -L . / og .

iiLXkioi 111 . Domi ? . ? oo . ^ Dro // . Do -

tt / itti Di / // omo ^ r / tt ? o ? . V / ? o ? ioe

mie / / /<i ? o . / 0 ^ ^>. 0 / / . » IKVLV ^ -1 7 .' / .
7 / . ibi . lb !r numer >8 Dbbacem libi

eli ^ ere bgculumpne luper alrare po -

tirum ipli commiccere , riullo princi¬

pe , nullo Lpilcopo concrgclicenre in

eorum eric porestgre , <guarenn8 le -

cun6um eorum reAulgm eli ^ arur . eer .

rmnLiiici Doeoioe D / / o . Di / ) / . / r/ tt / / o ? .

r / / ott / / / ? erii Dooreorr / ^ / i 0 . / / o ^ 0 / / . cxv -
LivN Dtt » . Doro . D . / /. ? . /X. 0 . / .
Foo . L ? LL8O1 . N . Doo . M / r ? e / / / / ' . D . ? ^ / .

ib . pirmillime Naruimu8 ) vr
cum Dbbg8 eiu86em loci cie boc le -
culo miArsuerir , glcer eiu86em coe -
nobii monacbu8 libera eleölione eli-
Mrur ; li gurem ex ipÜ8 Igri8 concü -
Anu8 nemo inuenicur , conlilio com -
prouincialium Dbbarum illiu8 cle lblir -
iovki , 6e Xamberc Lr cie ^ uiveica ))-
cloneum eiigiinr . Dr/>/ . NLXLici
?/ / 5 ^ ^ Vv . D // c . /? .
7Vor -Ätt » IlV / / / OKI 6 . 6 vLk 1-.

^ / / / / / -. 8rgrnenre8 , vr in

Volontäre I ^ rgrrum I ^ ccleliae libera

temper eIcKio ^ I >biiri8 coniitigc . Di / i / .

o i roxi8 Dr / / »/ ^ / .Mi ' / ' . D / / r . / / .
/?/ . Lo // D » . 80 IILIO . / » /v .7 t/ » // D //<

6 r/§. /s ^r . D /> ^ cr/?e / / // Dt .
M/ rM/ i »/) . nLkiioo r r . D. //.

D . / / . / o -' . / / - Dr / m /e§ . >v .4 i. k .v >ii D /i -
c / i / / e L/ Do / » . -D Dr / xn » / ' .

V M/ r . //e D //ve / » />. //o ^ . » .
»// . urk i iiocur // / . //eD /E / » /' . D /Di

/) ) Es wurde nehmlich dem Stift oder
Closter die fteye Wahl eines Däuocgri
entweder zugelassen : Vi6 . Di///, nrx -
kioi Do / / / / / . D . D . 0 . / o - ^ . o / >. vlik ^ nvi ^l

? ! / . / / . 2 / 0 . rvvovioi Do / / . D / / r . L/ D .
D . D . // . //// . OKVOI.NVN W » /////> .
0 // D// // /Z. / / / e / i 'o// . Ä / /D- . ? ! ? / / .
D // . M / / . Dä6 . onkox . ocrivvicr. x8 . ? ! / .
^/ . / - L>. ib . Ribera gciuocalorum ele -
Dio si>ecikili8 loco prinilei/ ii mona -
üerÜ8 cccIelÜ8c ; nL concell '-i lnir . Oder
deswegen besondere Vorsehung gethan :
Dons. § . 5eq . Gar öfters aber übernah¬
men die Landes - Fürsten solche nach dem
Beyspiel derer Teutschen Kayser und
Könige selbsien : rkwrinci K/ e / / . D // o.
Di// / ./ / /Do ? , mo » // . Do /nvoco ///! o . / / oo .
0 ^ / KL 8 O 1.V . D ? ^/ / . - ' / / . ^ . ib . Vr c^ ui8 -ciuis nolirse coonarioni3 Icnior cxri -
rerir , clefenlor Lr ü6uocgM8 pruekiri
loci permanegr , ü vero , <guoel riblir
inuator , vel clamno / u8 5nerir , aclno -
carig priuernr . ooOMtiOi Do / '// . ? o .?/ .
Doo . Di// / . / / / /Do ? . D? /' o ?ioe D// ?er /-e -
co // oo ^/ro//e ? o / / om / / m 0 . 0// . 1̂ 11-
käkvxi D / . / / . go . ib . D6uocgrn8 vcro
loci eric , ^ uicunczuc Ibouanien68 Do -
me8 fuerir , cjui acluocarnm glium pro
Ic nunczusm conliicuer . Di// / , rkinbki -
ci 1. ?// /// . x/ rkwkkici ö / / er/ ioe Dooi?
0 . / / F / . x / / / g ^ . 0 / / . LK 801 . V . Doc ./D / / r ? em ^ . ? ! ?. / >. 0 . ^ 0 . Di/// , iin -
VLKIOI III . ? / / // / . i/ / / 0 MM0 / / . D / ? 0tt /- / / I^ .

? ? ' / / / / / . ott ? o / 't'/ / or / / / / / / r/ or / / / / / oott / ? rmo ? .' 0/ / . ? L2 ? '. D? D . / / ?. // . ^ 0 . / / . ib .
" Daß niemand ihrer Leut und Güter
" oberisier Erb - Vogr ist dann ein Lands -
" Fürst oder wem er das beßlchr . Donb
?/ t/ r .vvL >vio ?/ e / orm . D / / c . ? 7 / / / r / / /^ . 0 .
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spruchs von dem Landes - Fürsten bestimmet , und die deshalben zwi¬
schen der Geistlichkeit und ihren Vögten entstandene Irrungen richter¬
lich entschieden wurden , / ) Nebst dem nahmen sic die Stifter , Clöfter
und geistliche Hausier in ihre besondere Landes - Fürstliche Beschir¬
mung , ( § . ll . lv . V . ) welche sie denselben selbst gegen die Zudringlich¬
keit ihrer geistlichen Vorgesezten zu statten kommen licsien ; / ) ( § . ll . lll . )
trugen zuweilen anderen den außerordentlichen ^ chuz und Vcr -

C 2. spruch
/ . <f . // ) ib . Dc bic ipfe rerriroria -

Ü8 fupremarus eit funclamenrum iu -
ri8 aäuocaciae , vel ad ipfo Domino
cerricoriali exercen6i , vel conleren -
cii in alium . In der Urkunde I. LO -
rorm L/ )>rLe Di / rii ,7 . / 2s / .
Lp . c.vne >vis / .' rpip 7 ! / / ^
p . ist nachfolgendeVerordnung
enthalten : Oaulirum in / ,>verl , (^ uoä
omnimoäis 6efenfgre inrsn6imu3 ,
rarione fün6arioni8 proZenicorum
nolirorum in omnibu8 reclicibus fuis
Mm collari8 Lr a6buc coaferen6is

Lipro pL? roL7 Mo rrpr ' LL-
MLi , nee volumus , c^uocl aligui8 oc -
cabone bonorum a fe ei6em clau -
üro collarorum , vel alia aliczua oc -
calione pre / L /r » , L / Leip, 5 r /̂em c /LL -
pr « m p / r ve -r ^/rLre prLp , ?LL ^ Lc/LorL -
r , L » , . ^ 66 . Dp / . vevric ^ Ni DLr/c / mr -
pm 'P . <7om . mo -mper / o

Mrr / Le ,/c 6 . Lp .
imiiiorrr // ,// . -/ / . r/ vr »? /-. D.
W pro /' . p . il >. ^ /LorL ^rrm r ?r eL -
r/r -/ , ^ //' /, LüL e/p- pro /ip- rmLi , le6 li
force injuria alicpia inibi Deo ferui -
encibu3 illaca fueric , a nobi8 liue a po¬
liert noliris iulbicia re ^ uiracur , Lc
nibil pro bac re nobi8 6eberur .

r ) Viel . VeL / ettttL oonLrinni Dott //o » /r
/ op . DLE L . D / L Lp . OLIMLr
/ / /? . c/r / orrL/pe D / r /r pro /, , p . L / / -
Dp / . iirxinci D / / r . ^ D / . L . / / - / .
Okio . ovlü.i' . D. / / / . p . / 'rLrre -
p / » m rvoovioi iv . / mp . pro ?.vo » L/ / e-
r // c D/r » . Pperwr . L . Lp .
OL >VOI .N . LL NVKO . mr ^ rop . ^L /p /' . D.
/ / . p . / / / .

Dipl , lainrinoi i . / mp . L . / / ^ S . Lp .
6VN .I.INLXI . / e / "pprop /i ^ r^e /^ . LLp . / .
p . 2 ^ 4 . ib . Dunbem locum - in no -
Uram Lc Imperarorum üue UeAum

aur Dueum vel Llomirum , cle notkra
proAenie in tucurum nobi 8 fuceeäen -
rium , fufeipio ruirionem . / ^p / . MN -
Lici i . D // r . m Lp . Nur .
/ p . ^ F ^ . ib . l>lomm facio , c^uoä pof -
fellione 8 Villarisnfe 8 Lr quaeeungus
bona ea 6 em Dcelelia fub poretkars
mea , uel nobi 8 in praetenri polliäer -
fub mea prore «Uione fufeipio , feruara
or 6 in '>8 , e>uem frarre 3 eiu 86 em loci
profelli funr , liberrars . riv 8 O . / ,p /.

V M / üLL -
Mo L . / 2 orL . r/ r/ . p . / / ^ . ib . Lanonicos
öc omnia bona ei8 collaraLL conferen -
6a a 6elelibu8 meae ör fuceetforum
meorum fuppono proreäUoni , ne ali -
czui8 concra eo8 au6eac maliAnari Lc
vr perperua pace Aauäeanr . Dp /.
LIV8V . L . / 2 / 0 . Lp . LV ^ N . / l / / . p .
^ / 7l / . p . Dp / . MMKIOI
III . L . Lp . LVNO . D / / / p .
Dp / , oovi -rinvi III . L . / , Lio . D. / / p . - / / .
L/ ^p / . L . / / F / . r /-/ / p . Dp / . IO -
» L >IXI8 I . L . / ^ F / . D / ^ p . ^ / . L/ ^/p /.
L . / ^ F ^l . D7 / < P . ^ L2 . Lonf . § . II . V . '

/ ) Lonr . § . II . L< lbXIII . DpE io » L >i-
NI 81 . / o / /-. L/ ' Dr /, /-. D ,L '. Ll'/ / pppptt » !
f 'LL ?rrLrr ?p /L L . Lp . ^ IIIILUVL-l
D / Di p . ib . Lum nolkri äileÄi
Lanonici , Decanu 3 vi 6 elicec Lr Lapi -
rulum Declelias OolleA'iarae Xn 6 er -
IecbcenÜ 8 , cnui funr L< femper fuerunc
-roprLe pr / i ^ Ko /r / i L/ /r/ er ^L ^ / i )prc / L-
/ ^ , <̂ uema 6 mo 6 um ( / anonici Ür La -
pirulum L . 6 u 6 i !ae UruxeIIenfi 8 , no -
uirer a vobi 8 feu velkri 8 fub 6 iri 8 öc
oKic ! ari 8 fuper tübuenrione a 6 Opus
veilrum moniri fuerinc Lr fuccurfu ,
concra nolbramiuri 86 i <Uionem appro -
bacam - - no 8 6 iÄ 08 Lanonieo 8 , vc
noIiri ^ nrecelfore 8 renuerunr , reners
volenres Lc Uefenfare concra guos -

cun -
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spruch auf ; n ) ( Z . II . IV . V .) drohctcn denen Beleidigern ihre Landes -
Fürstliche schwere Ungnade und harte Bestrafung ; -r ) würckten aller -
ley geistliche Vorrechte bcy dem Rom . Hof auf ihre Kosten vor die¬
selbe aus ; o) ( H . x . L ) crtheiltcn ihnen Befrcyungen von Zöllen , Dien¬
sten und den gewöhnlichen Abgaben ; 7 ) ( H . H - lV . V . UX1I .) von denen
ordentlichen Landes - Gerichten ( Z . IV . ) und überhaupt von der ge¬meinen

cungue velirgm rogamus paternitä¬
rem reuerenci3m - czu3tenu8 cliöki8no -
liris Lanonicis nullam nouimrem , 7er-
uitutcmi moleNiam , inker3ti8 velgra -
ugmen - i/ r/ o7 ^ M / -r// M/ 7/ /-/ tt » / » o/ / r ?
7 ) o ?, / M / 7 ^ /rM0 / r /rM7 - F / / c>Ftt -M0 / / o .

7, / ) 7 ) 1/ -/ . OIIOXIS Fr / m / / . L7 7r / / / e / . 7 ) / / c .
/?/-. EonllT ) -/ . 80 ULir>. r'/r ^ r /re/l

// 7 7! 777 7 - 7Z-. c?r / e //-/-. 70 . 7) //-//.
iou ^ xxi8 1. 7or7 . L77'r/ r7 . 7) ttc ' . /r . / 2 ^ .
x/ ^iiL ^ rvxi 7 " 777.
7)//-/ . // . / / F / . /// , . nvxv . 71 / . / -// .

rr ) Vicl . 7 ) 1/ -/ . 6 OVLMIO 1 F /?r7 . 7o / 7 . 7 ) / / c .
M ^ r/?// E ^777 -?/E ^H?1§wr . //^ .

/ // -. MIL .̂ LVXI 71 / / . <f / / . ib . Eoncra

Hccleüsm csuicczugm 6eri7ub Litkrieka

glacliianimacluerlione probibui . 7 ) 1/ -/ .

eoOLkLwi 111 . 6 . / / <§o . -7/ -. Lvxv . 7 ! 7 / 7 .

/ - . / / . 7 ) / / i / . i .LO ? oi .r >i ^ 7 ,/ / ? . 7 ) / / c . / / . / / / - .
///, . Eorv . Doo 77r / r ^ ?/ / />. 717 /-. ^ .
7 ) // 7 . nrxLici 1 . 7o / /i . 7 ) r/ o / r . / ^ / o . ,?/ - .

Min . 7177 . ^ . / ^ / o .

0 ) klxemplum vicl . k . I . § . X . lit . b . in 6n .

/-) donk. tz . H . 5e ^ . L.XIIVXVI . I. XVII .
7ec^q . Es zeigen die hievon sprechende
Urkunden genugsam , worinnen die Kir -
chen - Freyheit in diesem Stück eigentlich
bestanden habe . Vicl . 7)1/-/o ?-r^

/// - . LONV8I . . L .4I.IZIXVM M /cc //.
7) ec-. 7. 7 / />. 77 . / -. / - .) ? -/ . ib . UrTevvno -
uenke monakkerium orcl . 8 . Uen . -
sc omne8 8Ü38 b1ccle638 Uegni Lobe -
miae , mm 7ecul3re8 , ĉ uam religio -
ta8 ) quocune>ue nomine cen / eanmr ,
perpecug Le irrefrgggbiIiA ?// 7erc r-o / r/-
-// / / § /I7er / /rre , Im r-lc /e /lee/ , // /- 0 - / / // I-
7 / / i / -r7/ 7li 7, / // » er/7r/i ^ / / //-^ e , -r />
^7//̂ -?r/1i 7'// r/?/r§ ^ M Er / o/ lr 1» / ?, « /-
7/ ri , /? /, ecvc ?Kc -m / „ / L'e .v ^ / roM /r / 1c / / ^ e .

7)// )/ . 07-1-0X18 F /M . 7) , / /-. 77. /?/) .
MMLIILLLLL 77//? . 7iv/ 1//̂ . 71 77. ) 1/ />

OOXL .MO I . 7 / -1/ 1 / - . ib . Oen3ri08 ,

^ uo 3 IiklLkemi8 pro Itsura öc ^ lbcr -

A -grici recepimn8 - pro rcmeclio gni -

mae meae - perpetno remirnmu8 , Na¬

mens , ĉ noU cie prseciiTls Euriki nibi !

prserer iu8 - czuoä vulgo VotZtZvechc

clicirur , 7ecun6um anric >uam conlue -

ruäinem a nobi8 vel noUri3 tuccetlo -

ribus exigacur . 7 ) / / 7 . Liv8n . / / .

rZ / 7 . 7 ) // ,/ . NMLici i . 7o / 777 // o

/// -. MIL7ILVM 71 777 7 . / / IX ll >.

korro 5rsrre8 praefaras potleliioneg

excolenre8 , ünr immuns8 öc liberi in

omni loco poreliali8 meae gk > omni

) ett / / /rr ? e / r / rKo -/ H veÄig -ili Lc tlieloneo ,

cum iumenÜ8 grmenn8 , öc pecoribub

7ui8 . 7 ) // 7 . ion ^ xxl8 1. <r . / ^ Fo . / / / , .

Lvxo . r7 ?7 . / >. / s / o . verb . lÄ6em bona

omnia Lc lingula ip7umc ; uL mongtle -

rium 1VnIli8l ) uci3 ) arque curce ^ ciugs

babenr - cum poüellionibu8 Lr po7 -

7elloribu8 Zicisrum Lurcium excipi -
mu8 Le 3b7oluimu8 Lc liberrari 6ona -

mu8 in perpecuum , im - vc sb oinni

mllia , OiinJcbia Le expeLitione awjue
3 cenlu nobi8 clebiro , nec non 3 re -

ceprione vensrorum notkrorum , 311 cOanum nolirse ven3tioni8 , 7eu slio -
rumcjuorumcunque , Le cerero mini¬
me rene3nrur . klura vicl . ap . 6L >voi.-
vvM / / 7 77 / / » 7 . „ / e / ro / i . ^ / /> 7 . 71 77

LL2 ^ Me -7 . 71 771 T ' . 77 . / ).

MiEvxi 717 . ^ , . - 0 . 7177 . ^ . ^ / .

F . / o / o .) rF . 71777 . ^ . / ^ . iiWOiv . / t / ö -

M / r . Lcmr . 77r§ . / >. / 2i -. x/ Es
ginge aber diese Befreyung nur auf die
gewöhnliche Abgalien , daher diese bei >
ausserordentlichen Vorfällen nicht ange¬
zogen werden konten , welches in verschie¬
denen dergleichen Urkunden nahmenrlich
ausgedruckt worden . Vicl . MLLooii -.
t ? r / / . 7 ) / / 7 . 7e / / / . 77 / / -i7 . 71 77 . 7 . 7 .

7 - ^ ' .
</ ) 7 ) 1/ -/ .
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meinen Landes - Untergebung ; 7 )

nMirioi 7eo // . /?. 0 ^ 16 .
^ ovrrr . 7777 . 7 - ^ 7 . ib . kraecipien -

res , vr nuüu8 Lome8 , 7eu Viee Lo¬
me .«; , 7eu ĉ uaeliber rnaAna paruaczue
persona , praetarum monaüeriurn
moleüare , 3uc aliczu -am sunÄionem
exigere , vel pararam ( uicipere , 3ur
6e rebu3 , vel fgmilu8 36 ipiurn coe -
nobium 36lpieienribu8 , inuabonem ,
3uc ali ^ uam 6imlnurionem facere
praelumar . / )-!/-/. i . KO ? oroi ^7r // . 7) /^ .
/? . / / <? / . Lro / ori / ?/ / 7rr ?M . 7/r-
7rwr 7̂ . rn 2 7 ! T ' / . 7 . 77. 7 . /^ .
ib . Lum enim varla8 Lc 6iuerla8 iu -
tiiÜ38 in rerra noüra iure rec^uirers
6ebeamu8 , no8 tarnen re66iru8 ip6u8
Ülceleliae /?/- m / M rr/ re 7 /» /r /7

7 /// CÄ0 ^ / /o7
puam 3 pabulo rzuo6 IVlar -

Ibillo toluirur , viäelieer ^i7 ?rr7 » M ^ e ,
peniru8 excipimu8 , Lr libero8 elle
ln perperuum iiaruilnu8 . 7)^7 . 7 -M -
W> /rttr iLororvi 7) rir-. - , E /r/? e-
rio M ^ 7 ^ ' -
7<7^ tt / , r /r . ^7 . kLULXsk ^ cnLX
-r /?/ . 7 . ib . 7rae7en -
ribu8 ? raelari8 noiirae 6icioni8 ,8r in
praeienria OiepoI6i lVl3rebioni8 6s
Voebburr »- , Laronum ^ uoqne 7en
miniiierialium noiirorum , 7EM -

7r7 ^ / m -7 /v / erri /^rn
. rttw7/ Awm7 MMA /o7 ^ o /rr/ » 5r7mu5 7 ^ 02-

/r7/ü /r/ ^E . VoIsnre8 ioiiur ean -
6em bleeleüam 77 ^ 7E L? 77vr ^ , / e

omns8 inüiri38 ör noxiera -
rs8 , czuibu3 ieeulari iuri86i <Hioni
priu8 er3r obnoxia , Alorioio LbrilH,
b4arr ^ ri ^ Mpiro , pro 3erern3 rerri -
burione , per obl3tionem Ala6ii 6ele -
A3n6o conruIimu8 . Vn6e 6ecerni -
rnu8 ) vr 3b bae 6ie nolirae conlbru -
rioni8 in 3nre3 nuili vnc ^ u3rn 7esul3 -
rium in6icurn iics3r 3liLuiu8 p ^3eir3 -
rioni8 forrn3rn in pr3e6Ü3 LccIeti3S
exercsre , nsc dornine8 ipün8 coe -
nobii üue LoIono8 in pr3e6Ü8 I7ccle -
Ü3S üue minüisri3is8 , üue proprio8 ,
üue cen7u3le8 , 36 Ü3n6urn iuo iu6i -
cio LOlnpsIIere , nsc 6e neAoci3rioni -

) lZ

( tz . l^ xil . ) damit sie ihren gottes -
D dienft -

t>U8 , ne ^ ue 6e vsÄionii ) N8 VSN3ÜUM
iuorum 3Üpui6 3b ei8 exioere : Vo -
Iul-nn8 enirn vr tarn iptiu8 IiLcIeÜ3s
pr3e6l3 , HU3lN OMNS8 sanssae j PN3L
in ipÜ8 ernerlerinr , 3b orE rm ' ir7r -

^ee « //rrr / r̂ - / r W / r^ rr /r » / rL'e / zr/)^ ,
vr 6e ipsi8 ioli Xbi >3ri Üc eiu8 oKeia -
Iibu8 Iice3t coblioieere Lr 6e LOgniri3
6iiknire ser . 7) -̂ / . rinnrnoi Tlr/ c .
?/E /?/7 ^ 7r ?roKrr »^ 7Em /r . /?/>.
i>L2 7i777 . 7 . 777 7 . ^ .2 . ib . X08 6s
pieniru6ine noitrae Ar3N3e , cjN3 reli-
Aioni8 culrui eKrL3LS8 7ernper exiüsrs
supirnu8 7ei3rore8 , ei6em 6uxirnu8
conLe6en6nm , nr ?ro7rorrtt « m-
7/ rrtt / / --/ » r o7^ " K/WM7rr 7) o ?/ / / W
?ro/ ^rr 7r /?ric? / /r ocsalione 3Hcuin8 iu -
ri86iüioni8 , 3nr placiri in ipüu8 bo -
rnine8 , excepri8 6unr3X3r vin6i7Ü3
tanAuinurN ) ali ^ uarn ex3Äionern 3U -
6e3r exereere . T) ^ /. rxivn -
xici 77m'MA 7 ^ ^ . /r . M 77ro » .
7or / e ?-7 77 - 77rn7»^ . / 7 ^ . 7 .
r7 . 7ri6erieu8 - bona vniueria Lc
ünAnIa 7u3L 6icioni üibisÄa , c^uae 36
^ .bbarern L: Lonuenrurn in porra
pertinenc , ( nae ranrnrn L: non 7ub -
ieAorurn vi6elicec 36uoc3rorum , inb -
aänoearorurn aur aliorurn ^ uorurn -
cnnc^ ue , 6iiu6ie3rioni re7eru3t , 7erio
voien8 , vr nulliu8 rnonici8 pareanr
7rarre8 6e ? orra , nili 7u3e clemen -
riae vel vocale vel lirrerale babeanr
rn3n63turn , vn6e eriam pr3fe7Ü8 7ui3
7nb6ici8 ^ ue cjuarn seuerillime inrer-
6icen8 , ne eonrra tacianc , abbardlri
Lr iracrea 6e porra enrn co 'nuenrn ee -
reri8ĉ ne boni8 3b omnibu8 eorurn
iu6icÜ8 - iibero8 baberi iuber . rin -
vLLici 111 . 7/«7 . D /7 / .

75cr7 ^ r . W 7?r^7
cir / r7 ^ rr r /r /?. <7/1.

. r L 2 7i 7^ 7 . 7 . 777 ib .
- VoIurnn8 c>uopue ĉ uoä Lapirsnei
. noliri , 7.3n67ebreibe , LaNeliani lu -

6ice8 cpnLUNHue , anc c^u3eni8 aiia 7e -
cu ! 3ri8 poreÜ38 in 6iÄ08 praepoürmn ,
iDeeanurn , Lapirnlurn eorurn familia -

. . . re8 , Lo !ono8 , bornines Lr bona pore -
üarern
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dienstlichen Verrichtungen desto geruhiger adwarten mögtcn : in
welchem Betracht dieselbe öfters die Freyheit von denen herkömmlichen

gemei -

stacern Lc fuperioritgrem gliczugrn nul -
igrenu 8 bghegnr negue tibi venclicenr
cer . 8 imi ! ig ? riuücAig vicl . <?/ >. OLvvoi.-
vv >i7 . 71 77-7 - / / / . L/ 7) ^ /. rvoov .

6 . T' . 77 /?. /?/) . xvxO . 7.
7". 77.7 .^ F . verb . Vr null ! omnino iu -

clicum nottrorurn fuper bonis Lc bo -
minibu 8 gnreäicki rnongtkerii , nit 'i in
cgfu rgnrurn tgr>Auini 8 Nie expretko -
iicegr gliguocl iubicium exercere . ^ 66 .
»V7 eckcko 7r //7r /r /- 7)tt -

vbi gääirur . I) grgu5
clgnn betl 'elben Oorresbaufes ^ ubur -
tlenvelr iEicbcer ginen veben furier -
lieb Ivecbr uni iar ?:u tur vnfer lio5 -
Zericbr gppeüarion vni ^ eiinA vn -
verbinclerr ergeben toi ! lstten , wie
ticb ngcb ier OrinunA - !Eecbren 8 AS -
bübrr v « 7 wr/ er Tis « // K / / v « 7 §cwo «-
77 / r/?. -^ ii . 7)//-/. orroxi 8 Fr « «/ L/
Ti ?/ « e7 . 7) « c . s . r » 7rse / s / . s7 orno .
ovrrr . 7 ! 7/ ^ 7 - rs « c /s <Äsr / . ^ vor .-
rm f?o « tt / 7 7e 7 ) s //e /e r7r7 . 7 . -^0 . Weil
auch die Gerichtbärkeit in der Provinz

von desRcgentens Erlaubnis und Ver¬

günstigung abhinge , so wurde selbige

nicht anderst dann in der Masse und un¬

ter der Hoheit desselben von denen geist¬

lichen Standen ausgeübet , und als eine

besondere Landes - Fürstl . Gnade , deren

jedoch andere eben wohl theilhaftig wur¬

den , angesehen . Vii . 7 ) i / 7 . onL >ni 8 77sv .
7) «c. s . «7 . 6 L >voi .v . s7 77« « 7ir
7l7e / / o7 . 7 ! 777. 7 . ^ 0 ^ . ib . Loenobio -
banc fecimus Ararigm fpecigiem - vi -
ckeiicer i^ uoi Dominu 8 fieinricu 8
kr 3 epoücu 8 eiusiern Ooenobii Lc
omnes 8 uccetfores tui praepotlri srr -
^ ? orr7s / c -« « ô ' E 7s / -es » / 7 / Msrrs -«
iuiiLgnii bnAuIos excecku 8 in omni -
du 8 Lc ZrgnaÜ 3 - coenobio prseiiÄo
srrinenribub , excepris rribus excetli -
b>U 8 - guo 8 notiro iuclicio ieoreui -
rnus rsteruanios . 7)//7 . ninxinci 7. co « .

7) // r . s . oxio . ovxrr . 7 ! 777.
7 . ib . kerrnirrirnu 8 /^.bbgri in eg -
iem villg - ornne iucüciurn ciuile ge
forente , exce ^ cis furco Ex egulliz cg-

pitglibus cer . Oonf LVLxrixv8
Forrr . 7 . 7 7̂7. / ^r . » . 7,r . / o - . verb .
T^ nreg <7r7o Lbrer -

conrenri tbpeniÜ8 vfuarigm
iunraxgr ex tuperiorib >r>8 prgeiii8 ce -
pere operam . 7Vo/ >w ? /?H M7rr/?^ rrtt
roerrr -rsH M7/ r /r7/ 7H principi
giiiebum fuir , oneri8c ; uippigrn exrra
oriinem irnponenii non fuir . T^ iiir
0 ^ 1. 8cn .viiv . W c7o ?/r ?/re ?r ^ . bn
7 ! 7 Lez - rrr . 77 . ro « / rM . 77. Oonee

rernpore onoixi3 g . izn . Lwribus
prouincigIibu8 priuileMum igcum
tuir , vrpotbnr iuiicgrefuper tubiiro8
fuo8 in ornnib>U8 egübus , gui batlgs
iurisiiEbioni gibgerenc - bc boe pri -
uileAiurn non wnruin eomprebeniic

E Ab welchen Landes - Fürstl . kri -

uiieAÜ8 Lmuniwrurn Lr bxempcionis

demnach keine sonderliche Hoheit der be -

freyten Geistlichkeit , sondern ein statt¬

licher Beweißthum derselben gänzlichen

Unterwerffung abzunehmen . Lonf .

nor . fecz . Lc § . l ^XIX .

Es ist diese Beweg - Ursach in denen Kö -r

nigl . und Landes - Fürstl . Freyheits - Vrie -

fen insgemein nahmentlich ausgedruckt

zu besinden . Vi6 . norg

rirororvi VII . Herzogs von Oester¬

reich Srifrungs - Urkuird des Ci -

stercienser - Closters Lilienfeld in Nie¬

der - Oesterreich 7 . 6 . / - V ? . /?/ >. NL ^ rnL -
LLL 7H//7 t7s ??r/)/7r /re /r/i 7 ! 7. ibi .
T^Trci ^ re7rKorr / 7/r r /r

w /7/Ä/ere vo/emer gc prossiicere
iiderrgri , äecernimu3 , vr nuüi 8uc -
ceckorurn notirorum , vel fubciiro -
rum , licegr in ^ otfetiionibu8 cunÄi3
eorurn , ciug8 bsbenr Lr kgbiruri funr ,
iuribcliÄionern vturpgre , vel tolurio -

NL8 , csug8 iu6ice8§r7 ^ cIuocgri exiAunr )experere . cer . T'rru . xvoorrni 7o / / r . T' .
7? . L/ 7 ) r<c . / t ' , ^ ^ 7 r/ 5 0 , -7 . Tcvr / o » .

77o » rorr / - , r ^ 7 ' / om ? ,v ^ >̂ / / 7 . / -
rv >ii6 . L 7 e/ ' 1 ten

Theils Forrsezung , vom Teurschen

und Johanniter - Orden 7 . 7 .1b . k ' rgrriDirrico
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gemeinen Verspruchs - Rechten erhielten , O ( Z . II . ) nnd an statt des ge¬
wöhnlichen ^ äuoL -äci jemand zur Verwaltung ihrer Gerichts - Sachen
von der Landes - Obrigkeit verordnet wurde , / ) Wie nun in denen
angeführten ? E / /M die von der Landes - Fürstl . Gnade
allein abhangcnde wahre Airchen - und Stifts - Freyheit bestünde ,
deren Verstattung die Hohe Obrigkeit des Rcgentens über die befreyete
Geistlichkeit ohnwidersprechlich zum voraus gefetzet ; also wurde dersel¬
ben Erneuerung , wie auch dieBeftattigung derer von denenKaysern und
Königen , wie nicht weniger dem Röm . Stuhl ertheilter Frcyheits -
Briescn bey dem Landes - Fürsten dcmüthig gesuchet und von ihme , je¬
doch öfters mit starcker Ausnahnr und Beschrenckung , jedesmal aber

D 2. in
Dirrico Oommeuöarori A vniuerlimri
l'rarrum Or6iiÜ3 Neuron . Oomorum
iu ^ icliaeli A klomeurlial - vr /i /'e-
i 'rm Li -/ « ierirtt Do ??ri « o im /r -Mr / rmrr -
Dri , pro le A 8ueeelIoribu8 iuis -

Li mttm/ rwrm / - eri ^ /i in perpe -
ruum coueestimu8 - vr ipli lrarrex
liomiue8 liue ei8 , liue <guib>u8cuuHue
3lÜ8 xrriueanc , bona eorum - exeo -
Ienrs8 , liue in eix Iigb>eure8 manlio -
uem LONNNU3M , ex quib>u8Luncjus
culpi8 pleuam porellaremliakiegnr iu -
cÜL3n6i , exeepro kurco , tiomiciäio A
opprellionemulierum . eer . / ' ritt . xv -
vorvui Lir - vvoviox tt . / ^ o / . ibi¬
dem . Dr/po »/ o rxivxxioi 1. / » rp /^ tt-
rir / ' ottr/ pii / kom . rirrtt « . / / -? / . op .
XXXIV NUXVIvl ^ 7tt7tt / . ^ tt ^ tt/ . ? rrtt .

D . X / . P . / 2F . ib >. Immuuimre 8 Lien¬

es icleo coneelläe lunr , vr / ^ tte / rori

tt / ore »/ / tti om / pi Li rtt ?tttt / rttpoptt / i rm / 7

/ -ttmi / irttre Li r / ettorio / rr Deo Pore / / er -
ttitt « r . Dri » . o 12 ' on > s m .

- tto -^ /? . / / ÄE 'irr /i . -/ ^ r . op . uxxxoon ' .
De » . Dip / . / Dü/ D / / . D . / . p . n x n -
XI 01 II . / mp . Dttttr / lttrrttpro / l/ ötttt / .
>/ tt̂ iett/ tt . / or ^ . iüi / . p . / o / ./ ch . So viel-
weniger mögen diese wohlgemeinte Frey -
heiten , welche mit und bey der vollkom¬
mensten UnterthnnenPflicht gar wohl be¬
stehen , auf eine denen Geistlichen dadurch
angeblich zugewendete weltliche Obrig¬
keit und keA'kilische Hoheit , jener Absicht
gantz entgegen , mißdeutet werden .

5 ) Dip / . LVIMVINI 111 . Di / Mo » . Lom . tt .

/ / / / . <rp . xuxvxv -vi D / p .^ / / . ib >. OuiU -

cjui 6 eoueellir ( ? arer ) libere A liue 36 -

uocacis 36 euuäem loeum lie couee -

aeuao 3mrmo . Dip /. tt . / o <e / .ibiäern / .
^ ib>. () uic ^ ugm iuri8 , vel äomiux -
rioni8 ) lins gäuoogriae . Zuweilen wurde
ein Closter überhaupt mit der Freyheit,
welche anderen im Land bereits vergön¬
net wäre , begnadiget . Viä .Dip / . nxnxi -
011 . / orü . LiDrttü . Dtto . tt . / ^ ^ «? . ttp . xvno .
/ . D. / . p . ib . Omnem ei8 sileu -
rixm Avium iu paleui3 , sczui3 A 3 IÜ 3
Lommuuimribu8 per romm rerrsm
mexm AUiriouem couee6en8 Amurs
ge mm plermria , <̂ U3 omue3 Db>b>3ri3L
krremoulkrxceulm Or6ini3 iu rerrs
mea conMuäeur , libermre couäo -
N3N8 .
S . obermeltes / 'r / ttr /r̂ M - tt
I. Xo ? oI, OI D /rrrUF . 6 . / ^ // .
t /remr / E -r/ p 2 / ^ . verb . Vr surem

duiu 8 mo 6 i praeroA 3 ciua ^ ecleiiae
Lliremsmunlireuli 3 uobix ob reme -

äium 3 uim 3 e uoikrae ao parenrum
uolkrorum exiem loco iu 6 ulm rucior

perlenerer , plxcuir uob >i 8 iuxm peci -

rionem ^ bbxrix , vr 3 b iplo perlous ,

c^ u 3 m libi viclerir con ^ ruam , vel

irloneem 3 nodi 8 poliulerur , <guas
voluumre A iuliruöiioue ^ .bbaris vel

ollieiüüum liiorum , e / r

x- or Li co -rrro ! o » Ei rMirriri Li r -' / o / e » -
r / r/ i , olttAor / rore or rio / '/i F ^/e-
/ /> er eor - Uli 3 urem , czui -

du 8 uo 8 leeuuclum prae ^ iöki peririo -

uem ^ db >3 ri 8 praemillorum execu -

riouem M 3 u 63 uerimu 8 , liane 5or -

mam lerusre 6 eb >eur cec . Dip / , vv ^ r -

x ^ ivii Dm / ' . D /rrrl Li Dim .
« MM/ . L'. MrrE D/ .vrm /- .
„ . -7p . L XX xnorxi - / / / . -/ e Dr -xrm /'.
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in Kraft der ihm zuftehcnden Obrigkeit , gnädiglich ertheilet ;
weil jene Kayftrl . Bcfteyungen auch bey denen ausser dem besonderen
Landes - Mrstl . Eigenthum in dem Land gelegenen geistlichen Haussen:
denen Obrigkeitlichen Gerechtsamen derer Regenten nicht langer im
Wege stehen und selbst die sogcnante Lw /e/ ne davon
sich nicht ausnchmcn tonten . ( § . V .) Demnach wurde mit allsol -
chen der Geistlichkeit aus Gnaden gcgönneten Freyheiten deren Treue

7 . 777 M / / . ibi T^ duo -

cacum in eadem ^ .bbaria eile probi -

demus - ^ dvocaru8 aurem buiu8 ca -

liri cer . 7 ) i / 7 . o -rrox 1 8 7 ) « 2 .

„ . / / / / . 4 / -. oLvvc > l . v . ^ 7 77 /M7Ü me -

/ r o / , . 71 777 . 204 . ib . ^7r , Aoriste » /
iudicandi

tinouIo8 excetlu8 cor . Lon5 . § . tecj .

?/ ) 7 ) / / - / . LZ Lir -
7 ) ^ -7. L / / 4 / . 6LWOI . VVL1

^ 7 77tt » 7 . 7177 . 22 / . ib . Lngilscbal -

cu8 ^ bbk >8 monaü . ibi -ombac6NÜ8pro

I 'c Lr Oonuenrn 7uo nobi8 bumilicer

üipplicauic , c ; uacenu3 prinileZium

czuoddam tibi per diuao recordario -

ni8 eonmiriv ^ i Uom . Imp . ( II . ) pis

concolbum Lc poümodum praeclars
memoriac xvvOl . rvxl kracrem nc >-

Uium rnnL Ducem -^ uü . Zr 8r ^ r . -

liberalicor approbarum , eriam no8

ipÜ8 Lc Ino mon 'älierio approbsre ,

innouare L : concedere de Ipeciali

oraiia di ^ naremur . d >lo8 iZicur cer .

^ dd . 7 ) // 7 . xvvoi . ? n . 7 ) ttc .

/ / o ^ . r7i7 . / i . 224 . L ? ^ I . Lxx1 6 . / 4 ^ / .

i7 / 7 . / ) . 2 2 / . 7 ) / / 7 . i o II L x ^ i s II . 7ot / , .LZ 7) « ^ . ,//>. Nix ^ xvLi 71 777
^, . 2 <s 2 . verb . - porreÄa peririo con -
rinobar , vr priuileo-ig , 1ib6rrare8 Lc
omrias 3 7ko ?« MÜ 7 ^ o » ^ / ? rr7M ) / , / r/ ie -7io » , . nec non
noUri8 proneniroribn8 indulra3 ipli
Tccloliao Lc conceUii8 ) rariücare Lc
gpprobarc Lc cerra Iciencia diAnare -
innr - - no8 - 638 approbamu8 Lc
1' 3nIic3MU8 - ürmiilime praccipiendo
- - Ira rgmeN ) ĉ uod priuileA ' ia , li -

dermre8 Lc Araria8 anrediäl38 , vel ex

618 3ÜPN38 roMr /r rr / 5 / -ew7ü /?tü » o / ? E

- ^ tt » mo7oü7et , m FrErttmr

nLxxioi 77o »7 .51?^ . 7? ?̂ / , . 7) / /r.
// . / / / o . NLOLXVIN LVmr/I

2 / 4 . LZ 7)r/ >/ . 4 . / /^4 - LVem / -
/ ,m . 7 . 77. / 2 . / 4/ . Es geschahen
diese Bestättigungen nahmentlich : aus
Landes -- Fürstlicher Gewalt und
Obrigkeit . Vid . 77i/>/ . rxioLxici
m . 7?«/-. 4 . / 4 ^ o .
7,/ t . 4 /, . rxL 7^ 777 . 7' . 777. />. / -e - . / f .
ib . " Als erblicher regirender ^ err
" und Lantsfürst in Österreich , von
Fürstlicher Macht " rc . Womit dem
ungeschickten Einwand der anderseiti¬
gen Ungrund - Schreiber p . 8 i . sattsam
begegnet , und daraus ermessen werden
mag , wie es in dem deutschen Reich
alschon seit denen altern Zeiten Her¬
kommens gewesen , daß die der Geist¬
lichkeit ertheilte Freyheiten andern ohn -
beschadet verstanden , und , wo jene in
dem Eigenthum und Staaten derer
Teutschen Fürsten derselben sich gebrau¬
chen wollen , dazu noch ein mehreres er¬
fordert worden seye .

zch Eon5. /7'r̂ tt /. » VXOI V8 m
7l 777 />. / / / . woselbst dieser

Bayerische Ui-gelidenr im Jahr 1579 .
bey dem Closter Rot folgendes ange -
mercket : bl3buir ÜOL movaltorium ali-
pU3odo Iuc>8 7iere7rt /?rro / ,
liccut Lc alia czug6dam por6nrioia mo -
ngüeria Lauariao - - binc fgÄum
eil , c^uod Urocuraror 67ci Impsria -
Ii8 praeiendic , boL monaüerium
Imperio Uom . illiu8 colleÄi8 36 one -
ribu8 immediate bubioclum 6Üe . I ) s
c^ ua ro I) u6ibu8 Lau . in iudicio Ea -
merae Imp . licom iam dudum mouir,
<̂ ui coiiliaMEr Lr rtt/?e , 4//e -

„ 7 Dtt ^ tra /r L'E . 7 er o , „ M ^
cr/ t LZ cetera W / err7mr7r / ^
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nicht vermindert , noch der Obrigkeitlichen Gewalt an sich selber etwas
entzogen , sondern bevde dadurch noch nn' hrcres beftättiget ; .7 ) Leztcre
auch eine Zeit wie die andere ansgeübct , 2 ) ( § . II . lll . lV . V . ) und , zu¬
mal in denen spätem Zeiten , selbst in denen der Geistlichkeit crtheilten
^ revbeits - Briefen , dem Landes - Fürsten nahmentlich ausbehalten ; ^ )
o ' E anncbft

/e 7? c / -er / r /zere - - necjuo Ti/cT?//
7 , o /7e ?/r Lt 7,7 //iei7 / 7,^ 0 -
wE . iäem in plerisgue aliis
LauLriae monaüei iis , 6 e cznidus nul -
la penirus Lomrouerlia eü , repori -
mr , cjuoä in Vlunclibur 6 ium kw Ge¬
fell lioiiLM Impergrornm gc Genuin
Ivom .

//) , ^ i ' / zriv/iei 7?
/ e 7? c

7rere /r7oi 7/ /77701 Tic /-7?-
7 / ti» 7 /7- m / -/ //ler ^ orv /'rn' 7?c 77^ / 7ri ex -
xc /7/77 , 7e/7'/7-7i ' e 7?c 7 / / e >7 cei .
Von derAbceyK. wird noch
r » 7) //i / . II XXXIcI ni . // / // >. /? . / c>̂ . 7//).
7) // . ,/e 6 V v LX . 7" 777/) . / o ^co . gemel¬
det : d^ e ea ^ ern ^ dbaciu xliLuise ^ ivel
TcLlelis üimula , aur gppen 6 ix vn -
cjU 3 m tubiacec , tecl , iiecur tut) ^ 1 -10 -
cleLetlcnuM ) ÜL üid nottro c^ uo ^ ue
iiiLceiloium ^ ue noUrorum muncli -
duräio lidera scmper manear . Es
ist aber vorhin bekannt , was das hohe
Ery - Stift Trier dagegen wohl be¬
hauptet . Viel . 77 » . 7) / / . 7e 11 0 x 1 -
11 XI ^ 77// . 7re » . 7) 77 ^1. ib .
tNnn 6 em - anno 1669 . Lamerali
tenrenrine a . 1570 . öc liuic inliaetino
rnänelsro Lamerali g . 16 zo . 5e tubmile -
i' unr ür 777/ or 5 » 7 7 e / / //io ?^ -
7m 7) o ?« rm / m ^ 7 i7 /7r 7/i 7M 7 //mm /» -
7 / ,rm7er , /iü7e -/ /7V ^ -/ o -

Eons. / . I. V . e ) nx xi' . 7e r ,? A .
<7 »' 7 . 7r / ? . / / / ' ei ' L. >5 '. / / / . / . L7 7 ) /7.
8 cnox ? xx . ^7///// . / //u/ / . 7 . 777. K. 77 r .

/), ) So wenig zuvor durch die Königliche
Freyheits - Briefe und Hmuriimres der
Kayserl . und Königl . obersten Bott-
mäfigkeit etwas wäre entzogen , son¬
dern vielmehr diese dabey noch mehre -
res anerkannt und bestattiget worden ;
so wenig konten die von denen Landes -
Fürsten aus Gnaden ertheilte primle -
Zis Lxemxrionum eine andere Wür -

ckung haben : Eonf. 7ei 7) !'o7i7e ? 7m -
^ir> e ///r ? 7 / , / r -m/ i .
nachdem der Begriff von Geistlichen
und Kirchen - Gütern denen Obrigkeit¬
lichen Gerechtsamen nicht entgegen ste¬
het , sondern jene Kraft dieser erhalten
und die Wohlfart der Kirche eine Zeit
wie die andere darauf gegründet wer¬
den müssen ; 77em 7. / . mithin
die vollkommenste Kirchen - Freyheit bey
und nebst diesem wohl bestehet , folglich
die stattlichste Freyheits - Briefe deren
Begebung niemals in sich fassen . Es
hatte auch der in denen neuern Zeiten
bey der Landsaßigen Geistlichkeit sich je
zu weilen geäußerte Imme 6 iarilmu 8 da -
maligerZeit bey dem Verlust des Landes -
Fürstlichen Schuzes zu derselben grös¬
sten Verderben ausschlagen müssen .
Woraus leichtlich abzunehmen , wie
sehr zu gegenwärtigen Zeiten die sowohl
gemeinte altere Landes - Fürstl . Frey¬
heits - Briefe mit ohngereimten Erklä¬
rungen mißhandelt werden .

O V . LvLxu .4 xo 1 7^ r/7 .LÄH .
kvxv . K / /77 . 7 ! / / / .

Fo . lon ^ xxis 1. L7 7? r/?7 .
/?/). i îixLxvN 7? / / <

77̂ 2 . 77rc7 ^ c7Ec /7/ ^ Io 11 X X IS III .
792 ^ . <?/ >. xvno . 7l / / . / 1. 7o / ^ . Lk

D ?7ro ?777
L/ Trm /' . ,r . 7 ^ 7 / . 7l /. 7) 7/1/. 1?.
7 ^ 7^ . ^ / i . 7 ) / 7 . iiL ^ sxxLiiei ^ x im 7 ) / -
/ i / oi , 7/r77sthen Leweiß der Hohc » lohi -
schcn Landes - Hoheit . » . 9 -' .
^-777 . 77. 79 - 7g / . L> ^ o ^ . ox >voxo V 8 ^ 7
77« tt7. 7l7e7i ' o/ i . .K7ri7 . 7i 7/ /- . 29 .

Viel . 7) / /7 . 11 xxx 1 c 1 TeE K/ x . ^7
7/ ,? ?/ . 7) / ie . 77. 77 / 0 77/1. 1. VXI 6 L -
c / es 7) 77. 7) :/ i /. xxo ? oivi ^ 7? .
7) / / e . 77. 7 ^ 7 / . OM 7/ 77-7. 7 .
rxinxxici 111 . 7 / 7/ i . 7) //7 . /7 /77. Lo //ê .
(7/?» . Vee . r /7 LT7/ie /7/ L /r/? - '/ -7ö / / 7?e

5 ,77 . r » ^ 7 / ^ ? 1777 ,7. 7 ^ ^ . 77/ 1. ? L2 7 ) 777
T'. 777 71 . ib . Volumus , c;uoä
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anncbft Kraft derselben dieser das Kirchen - Gebat vor die Landcs -
Derrschaft auserleget ; ( § . IV . b. XH . ) förmliche Gelübde und Zu¬
sag ihrer Treue und Unterthänigkcit jezuwcilcn erfordert ; cc ) ( H . V .
I . XII . ) gar manche fthr beträchtliche Veränderung in Kirchen - Sa¬
chen des Landes vorgcnommcn ; D ) ( tz . b . Xll . ) dem zum öftcrn ent¬

reißenden

Oapiwnei notbri - iuclice8 - gur czuae -

uis glia tecularis poretias in clicto8

prxepolirum , Decunum - poreiig -

rem ö : iiiperioriwiem glic ^ uxm nul -

lk >renu8 bgbeanr - i/ /w )?ii7m ?ro /- ii / -e -

- ' DiD .s L7 vribun -

clxcoiibu8 öi gcluoLiiri8 eoium , gut

cle ceirx icienrix xcl icl x nobi8 clepu -
rxncli 8 , /)c)r'e/? ,? / 6 / r L/ /-» -
Dmo ?/ i -/ « o /??/ / em / )oDem irn '/DiDioMm

^ eciD / er 6uxunu8 leleruxncixm .

in v 8 n Ln Di / )/ . - » o ??/?/ / . e) »v / .

( ?/ /? . m / t -'o / i . m D / / ? »' . DD ^ » /?i .

ILIO . / ) . / o / . ib . XVc PI xefxri / ^ bbx8

Lc Oonuenru8 - Ouicunpue cxpicx -

neo noiii ' o reri -eibii , Oxslellxno , iu -

clici pxcrixe ieu ciuicxbs / e » Dc ,Mi / ?/ e

/ )o / e / ? i?/ i ^ u / /r >7 / » / ^ ii / ieK i » Di / / / o ,

/ ), ' / , » o / -?iLS° / v ?' e7r / -tti Ls ' / i / c -

cc / / c>i ' i / ' / 6 , i ^ >1 ĉ v ^ n rvnO

'LOKILV8 v0LiiKii8 8vi8 . Glei¬
ches Jnnhalts ist die Sriftunc^ s - Ur¬
kunde des Closters V D /r » /i Di-emDe
/Veo/?D . i/. r̂ . / 4 ^ o . 1 x 10 . />. 4 / - . jngl .
die Di/)/om /r / /r , welche die Dmomci
Dê . SD. V zu tneustadc im
Jahr 1478 . und 149z . von diesem Kay -
ser , als Ertz - Herzogen von Oesterreich
erhalten / 1L1 v . ^). 4 / ^ . Ls' 4/ 0 . D 66 .
Di / , / . iOu ^ ^ i8i8 1 . / .or7i . x / DrD .

D » c . /? . / 2F / . L7 i7/ ) . n 1 idxv i>i

/ / . / ) . ib . IV1xn6xmu8 - c^ ux -
renu8 xb ^ bbxcix ? xrcbenii vel x cur -

ribu8 eiu86em - nullum prorlu8 ierui -

riurn , vel iubliclium nobi8 kxcien -

clurn in curribu8 , ec >ui8 , iiue cjuibux -

cuncjue rebu8 xlÜ8 , occxiione no -

tirxe prxeienrix expe6inoni8 > vel xl -

rerius cuiu8cun <̂ ue fucurxe , xlic / uo

nnoclo rec ^ uirxÜ8 , vel exiorc ^ ueie

prxesumxri8 xb ei8öem : e ^ -
tM » / / irEmo ^ r/)er
re/eiv /Er ^ ^ r ^ ?/r e/r L'o/// ewE -

tti -Te ??/ / -e » e r ' e ^ rtt 'remm . LIV8O . Di / )/ .

n / / >/ -<7? E Dei Lr / ? . /r .

^ ir / rmr D . / / / - / ) . / / - . V 66 . D )/ / .
/?/) . ov 1 cnrxox / M - <7e Lirr' ô e D
/// ^). u x id . c'ie rirA . Lr // . /i -
/ -ei ' / . / / . / n <f . Lon5 . D // / / . N O I8 X 1-
c 1 vii . /» )/) . )r . / / o - . <?/). D /- . i'/e 6V -
v x xl . D ///. /) - E

/-/-) Vi6 . D // / . ? n 11. 1 rin 7? o ?/ / . 4.
/ ^ o / . <?/ ) . nvKO . i » ^t / e / i ' o/ ) . H / / / 5 - . D/ //. /). 24/ . </on ,7 t . 1 nLo v .
^ / ) . D » r . <? . / / / ^ . <7/ ) . L .-dNOO Di / / .,/e D //. /)ro ^ . /). ^ -- 4 . D )/)/.
6 ooOxx 101 Di ??'/ ' , / . o ? /) . ms . D » c . i? .

/ / 2 / . i?/ ). Ll lXLXV ^ I D / / ). - 0 . UXXIXI -

c 1 11 . 6 omr > . Do » , s . / o <f ^ . i / -D ^ ). - ' / .

er ) NOXkiäNKi D / )i / eo / >i De ? -/ -r/ )o / . Di - / .

/ tttti / i? / . - » o -ii ?/ ? . Dr / M /iriM »' im ^ i7/ >ei -
^ ow . )?. ?//). LO 80 O 0 . Dorttm .
/Dii , / . D //. /) . ^ 0 / . i?. Ls'
/ 4 <? - . 4 / ) . D ?r . ?/ . Dr .

M Di . sii /? » . / - / . Ls '

D ) Di / )/ , i .o in ^ xii 11 . / » ?/ ). ?r . / / 4 ^ . 0 x 16 .

6vxi .r . D / / . / >. _r ^ 4 . id . Orcumipe -

üioni8 oeuluin Dee / e / re - ro / De m Di / -

/ er ê i? / ) i ' 0 iMi » os / i ' ii aecomnio -

clanre8 , gb !xÜ8 in6e 8gnäiimoniglii >u8

Le slibi 1c >eär >8 , monaiiiegm ibi viwrn

^>10 eo -rei /io De /i^ri)/ c»' ri ?tt 01 -

6inauimu8 - c^ uia ex leuirsce exi um

non pkii ' um reliAio Le re8 eec / ese illiu8

lliigpie öe minureergnc . rxiOLXicn 1.

/ » r/ ) . LS° Dr ?e . Düeri . ODrD / io /r . / / / / . i?/ ) .

LX 801 . V . Domm . D 7 . / ). - ^ / . . ibi :

( ) un6 no8 in loco / / D ?' D )7 -^ iM - ipi -

rimaÜ8 viwe iniiicucionem repgrgrs

cupienre8 , ieculgre8 Olei icob , <gui or -

6inem Lc culcurn ipecul .-inuae virxe

nimium exceileranr - gniouimu8 , §c -

conienrienre - Ounrs6o i ^ uo -uiienie

Ülpiicopo - Dclelberrum kixepoümm

Lc Lomire8 ezu8clerico8 xc fi -gn -e8ke -

AulT8 . ^ uß 'uli . - ailunipümu8 . Wel¬
che Veränderung eben wohl aus Lan¬

des -
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reissendenMißbrauchvon Obrigkcits wegen nachdrücklich gcftemet ( H . IV .
VI . I^ xil . ) und in allen übrigen Stücken denen Rechten und Pflich¬
ten einer ordentlichen und von GOtt gesczten Obrigkeit gemäß vcr -

E -. fahren ;
des -Fürsil . Gewalt unternommen wur¬
de . via . LL801. OV8 M » 0 ? . />.
onoX18 7) r/ c . L/ //> e-

// . OlilQ . 6VLl. x . ? '.
7 / ^t verb . k' ama , vel poriu8in -
tirmia reterenre , cognouimu8 , mong -
cbo8 Lc moniale8 , in loco veüro pari -
rer commorance8 , intolenrikl8 tre ^ uen -
rer Li rurpiru6ine8 , I ) eo Libominibu8
oclibile8 , exercere , im v^c non tolum
pertonae verum eriam ipte Iocu8 in5a -
mig cleniArccur . - ( ) ui3 vero exceilu3
iptorum , vr Licirur , mgniietto8
r-v L/ 770/^E

?/ o ?r

-?E 7/ » /? re ^irerr -
7- 0 ^ 5 L5° ^ rc ^ or /7r / /

r / er/ /r , vr Dominri8 iuniore8 , cjua8 em8
iuuenili8 Li 5acie8 clecora t 'utflecta8
etklcir gil peccgnelum , cle boni8 ecele -
üe , cjuibu8 mmen etlenr pirlcenLe , 1i
slicer ea8 locare non pocelii8 , clrru -
Uri8 almrum monislium incluclklci8 ,
teniore8 vero , cjU38 omrioni Lioperi
muliebri virleriri « expec ! ire , gpu6 vo8
rerinegN8 , Lonec expleuerinc rempu8
vice Le illi8 morrui8 ,
srr , r- r /oro / //.-/ rr/ z/ r » » //r

ce /Vro 6 ouLr « 1-
111 / . ot / - . Di / e . 77. / s ^ . 7?/ ) .
^ux ^ vivi 7t / /- . (^ uoclimcom -
perenter poüe beri i 'pergmu8 , Lr cre -
elimu8 ti / / /- m -

teil non
tgri8 äiuini oibcü execuroribu8 inlb -
rume , I ) eo reIinioteteruienre8 VIoim -
cbo8 iinnrenvlnus - Vnile enoOocle -
5ri6u8 1 ) ux - conliilemn8 - Lecle -
ligm 8 . O ^ noberti apuä barbanacum ,
vill -rm iuri8 noltri - 8 Oanoniei8 inibi
/?</> 777/ 77 Le 5ug po -
riu8 , ^ rmm 6iuinkl ^ u3erencibu8 , V8que
^ u ^ ue neoleciam , virum boni retii -
monii äLtänÄae conuerlirrioni8 iaen -
ricum Qor ^ ientem ^ bbarem Lc VIo -

ngebos eiu8 cu ?/ / co ?^ /io 7 ) o ?, ttW
ovonx ^ ni 5. Trer/ eroru ?« ^ r -
c /M/) r/ro/)r ( in euiu8 clioeceü Iocu3 iple
lirus erac ) ce / rrorttm ^ rre
/?r -w/ ? ro »'E , conuoeguimu8 , Li , ÜÜ3
remor >8 , itio8 in locum eorum tub -
Niruimu8 . ( ) ugproprer norum ells
volumu8 , mm tururi8 , ĉ uam praeten -
ribu8 8 . Oor 2 ienÜ 8 kiccleüge 6IÜ8 Lc
ticlelibu8 c^ uoL IticcleilLM igm cliÄam
8 . Oa ^ oberri , 8 . 6orvonio Li .̂ bbgri
Oor ^ ienü I-Ienrico Li 8uccetIoribu8
eiu8 Lr con -
ürmgmu8 , Li omnibu8 rebu8 tibi Li
Lnci ^ uimreappenilLnnbu8aeIeMmu8 ,
icl eit in cIonl) U8 glmri8 , in clecimis
cgmpi8 , praÜ8 - Liomnibu3 aIÜ8per -
rinencÜ8 . D / /-/ . nLX' xioi 11 .

/T/, . LVXO . 7i / /
ibi . Lum in cunLli8 plerumcsus

Ioci8 in8 . Leclelm pme clefeÄu cgpiri3
membra Litloluantur ex c;uo Lsno -
nicsm clitciplinLM venire eonrinAir 3
pluribus in comemprum , -rr t/MWL r » -

/rattere » 01 ru / r^ ttro i/e/r ^E
7v / / i m />oi ?/ / //
-7o/? r /re ^ rott // ro / ?7 ir coe / r/?r ro » / -

rm / e / - / Ern ' L?
gcl bonorem 8klIur)ror >8 proponimub
buiu8moLi cleieÄibu8 HUiwrociu8 ob -
uiku s - Tenors iairur pmetenrium
0 >ilin !unu8 , c^ uoL in cliLIa Lccleüa
Koclenli I) eclinu8 tiknuarur üuNiciens
Li icloneu8 . NLkiLici 1. 7)//^.
7i /> rE /7/x nvkin . 7l / . ibi .
8cicuri c^ uocl Lonacionem itlkim feci -
mu8 ^ ro/iri'r L'ENi /o / u - tt ^rrtt7rrrtt « r -/ e -

tpergnre3 , c^uocl proprer
eliciorum t'mrrum relin ionem Li regu¬
lärem obserurinrigm incliÄi8LccIelii8
cliLiiLL villae vbi frec>uenriu8 momm
fgcimu8 , reIigioliu8 minilbrecur . ^ .clcl .
7) //-/ . 1. xoro 1. v 1 ^ 7// . 7) / / r . / ^ o / . ///>-

7 '. / / / / ' . / / / . / , ./ ^ . ^ 6il . v ^ ir -
1- X n NVXVI8 N . 7l / . / >.

Li exemplk gp . nviiiuivM w
»zr / ro/). 7t / / / . S - -e/ . L/

Wa 6



22 2 )

fahren ; eH ob inan gleich sämtliche Obrigkeitliche Gerechtsame , so
wohl bey denen Tcutschen Kayftrn und Königen , als denen Landes -
Fürsten , insgcnlein rnit dem Nahmen der Gchuz - undSchlrms -
GerechtlZkeit zu belegen pflegte ; L ) wie dann auch der inngescflcne

Was die Herrn Landgrafen zu Hessen
in ihren mit Alt - Väterlichen Eigen -
thums - und Hoheits - Gerechtsamen her -
gebrachtenStamm - Ländern bey der in¬
gesessenen Geistlichkeit und Ordens -Per¬
sonen längst vor denen sogenanten ks -
formarions - Zeiten vor grosse Abände¬
rungen und Verbesserung mit gleicher
hoher Zuständigkeit unternommen , das¬
selbe ist § . IV . bXII . Lc I .XXVIl . des
meheren beurkundet zu befinden ,

ee ) D // -/ . i. noi >oi . v ! ^ , -/? . D //r . /?/ ?.
D. / </ . Z' . / / . / ). / ^ . ib . Oumuni -

ueriiiliier omnium Hccleliarum in
arnbiru noiirae porestari8 conikirura -
rum pari iure prouiöere 6ebeamu8 ,
tpecialirer ramen ampliori 6ebiro
Zvieri d / ieuenburH -enii ^ Lcieliae . / .i- -
/ er,?e uxxxioi / .ot /-. D / / e . /?.
NIXL . X v N 7 '. ib . d>los er -
« o pacem iemper 6eti6eranre8 Lc Ma¬
xime inrer illos , cpii iiib noikro I ) o -
minio commoramur , prae6icki8 fra -
rribu8 Le Eanonici8 in noürapraelen -
ria conibruri8 , rrackauimu8 c! e pgce re -
tormanZginrer praeclicko8 . uxxxioi
m . 6o ?» r> . D / . / , . -7/ . ib . d-ilos
vero cle aliĉ ua bbi illara iniuria ti gp -
peliare voluerinc , ĉ uali pro animabu 3
nolkri8pro ei8 no8exponemn8 . Di / / ,
kxioxxici <7. Z' . / ? . L5 D « e.

o X vv o i. O . merro/ .
D / / / . ibi . kraepo1iru8

I) eeanu8 d< Oanonici Lccleliae in an -
liczua Orrinoa - ^ ua86am iau6abiie8
conliirurione8 - nobi8 bumilirer ex -
bibuerunr , perenre8 , ^ uarenu8 ei8clem
conltirurionibu8 noiirum Ararioium
ailenium a6bibere äi ^ naremur Lcc .
nxxxioi m . / „-/ >. D ,/ / . / o ^ .
oLxNxr / / //? . D -rrv , M / / ixo ^ .

D /I . U ^ X8XXN .VXX -/ i/ / om „-
/ / scher Beweist . / . / Fo . L/ Als der
Abbt zu CorveyHermann a . 121 y . etliche
Nonnen aus demEloster 8 - Earbarinae
zu Eisenach begehrte, suchte er sich zufor¬

derst der Erlaubnis Landgraf Lud¬
wigs zu versicheren , ap . Li ^ xxxxx L?
vvxLxv . t7o //eA . ^ » i/ >/i^ ' D / / ?. / 2 / ^ .
ib . kioßo iA-irur liumilicer , vr climiilio
§c rran8ueckio ilka iororum cum con -
ienlu , licencia Le bona rua venia 6ac
in pace . Eonf H . I . XII .

Eonk . nor . c) L-c ^/ ) praececl . Di /- /.
coxuLvi 111 . / ? om . ^/>. kva -
xrx8 7ro />/-eei m /- >' » />. /?.

r /-. Oonrgäu8 äiuina clemenna
Ivoman . Ivex iecun6u8 ,

/ )>'r » »/ i -/ e/ e -z/or
c /e/ ri?e ^5° ^ ce/ e/ i ^-

^ / ' o » ^ r » m ec--
rML/em / -/ /- 8i?ero / »// >erw ex'i-
/ / eKttitt ,? . D // >/. r 111 vn 111 c 1 1. // . / / ä' F .
<7/-. I. L voiirrrv . /7/ -/>e -D ^ 7/
DoeDw/ ' / >. ü/ >. LxovvnR .

D / /7e /-/fD / / / c . D//- / . 11 n x -
x 1 c 1 III . ( ?E . /?. ^-/>. L v r -
KLX8 M / IID /-. ^ <5 . ik . Hgo nrxxi -
0V8 cliuina propicianre clemenria

cEi . -^ 66 . LvrxLX8 Di /)/ .
OOOLVXIVI III . / . » / /). Dttr .
, r . / / ^ / . /r/ i . Nix . D / / / /- . ^ . ib . Lon -
rra maIe5gckore8 vero Ebriib ibi ia -
mulanrium , a6uocarum , iu6icem ge
vin6ieem , ac ii pro anima mea , me pro
ei3 opponen6um rscoZnoui . d / ee iiiZ
ilc impoikerum vlli tiicceilorum acl
boc exec>uenäum alicjuem perionae
tuae vicarium tubroAgre , ie6 ^ r/ ic « /r -
i/ r / e Do7» iir /7^M / err ,/ e Dr /7^ /7-
Le ?r/ri oDiMrri / , î /e ^ i /?» ?/ ire ?^ /-More

/ )oee/?^ e , i ^ /-werro /wtti / L5°
^ 7/ <!/e/ eii/ro » M ibrr /e/ i r̂e/ iirrec/ere
/ e Mtteri/ . So wurde vom Kayser
LI ^ XINIXI -IXO I . vrxico Herzogen
zu Würtemberg die Abrey Maul¬
brunn zugestanden : « Mit dem Schirm
« und der weltlichen Obrigkeit , hohen
und nieder » Gerichten , ooo . wvx -
TrxNL . D / / ). cf ./ ^ . rD/ r / .
i/>i-/. / ). kiura viel . /// ) , iiuxr .



21^ > ( O )

Oerus sich darunter nicht Übel befunden , sondern dem bey so vielen Un¬
ruhen des Teutschen Vatterlandcs kraftiglich genossenen Obrigkeitlichen
Schuz sinne ganze Wohlsart und Erhaltung zu dancken gehabt hat .

§ . Xb. IV .

Von denen bißher bemerckten Ow/MM §/ derer Die Stifts - und
Teutschen Kaysir und Landes - Fürsten in Ansehung der Geistlichkeit wa - Closier - Vogtey
reu die br/ m oder der sogeuante besondere Stifts - >ss davon gänz -
undLurchen - Verspruch gar mcrcklich unterschieden , n ) Dieser käme ^ l) unterschie -
nach der gezeigten Reichs - und Lander - Verfassung mittlerer Zeiten , ^ " -
( § . Xb. II . L Xb . llb ) entweder als eine Folge der Obrigkeitlichen Ge¬
walt , denen Kaysern und Landes - Fürsten ; b ) oder unter derselben
hohen ^ uLboritat und Bewilligung , als ein gewisser ? acrorwt , c ) de¬
nen Stiftern und milden Gebern insgemein erblich und ohne Unter¬
scheid des Geschlechtes zu . ck) Es konte auch derselbe in gewissem Fass

F von

/ 772^ 777/ 51-/ 55 ^ / 577/ / 77. / 2 - - -. 7?/ >. Nix 7VLv ^

ib . ( ) uo6 iir in graeiu -

clicium notlri ^ 077777777 ,

cer . Eben wohl war der außerordent¬

liche Closter - Schuz und Schirm da¬

von unterschieden . Oonf . nxiOLx .Lindauische 2lusführung . /).
NLX -I -. / ) )/ / .' 7/ 5 L / -55 . Ao )» .o . /. / . / --.

/ >) Oonf . tz . Xt . II . LrXI . IH . ^ ä 6 . i - nv -
XIX 6 . 8 .4C . IILXI ' . 5/ 5 777<A . 0 )-7/ .

/ 7b5i -/ . L '. / / / . / / )/ / ! 7/ 5 01 ' /^ . ^^ 55 . / . O . / . / .
x v c ii x x L . ^ 7777/ 55? . Oo / . / / / .
2 / / .

5 ) Eons , k>iix ^ xvs / . / >. / / ^ . 777 / / o / r / .

xr ^ xxirzvx 61 -7/ . 07 / ? 5 / 5 .H V / / 777/ s . 5 . / / . cXV 8 IV 3
2^ 777777/ . Ä 7577. 0 . / O / / . - o . / / . c-.

7/ ) D /M 7?. / / _/ / . L/ / / - / . D ?r , 7/ 5 ov -

vxx . / / 20 / . ^ 04 . D /^ / . 1- x 1 v x -

XI01 I . / ) ?7/ >. 77. / / F / . 7?/ ) . SL SOI - V . Ao -

5777/ 7. ^ 0771 -/ 57/ 7/7. O b . / ) . / . ^ .

7/ / / / . M )77T7/ / . L > 5777/ >57777 . 77. / 2 / F . 77/ ) .

LVXV . / / / ) . / 7/ 77. vbi aLLicui - : Im

kamen , guo6 praecliÄe 8an61imonia -

les rempore vice nollre non eli§anr

tibi aliguem alinm aLuocgrum , ns
nomen funLgloium ex Noe amicrere

viLeamur . / ) // ) / . 77. / o - / . 77/ ). ovii . 1. 1-

^ I .-VXX . 7/7 / / 77/ -/ b77i -§757 / o / o 5 . / . / >.

/ - / . 0 / )T7I' / 77 77. Z / - 7- . 77/ ). 6L >V0I - OV > I
777/

7/ . 7/ / / / ? 5 . / / . / . / 2 . vdi aclcUr : Voca -

bulum Schirmherr / )/ 5 x / ^ 77/ 71-77 77/ 57/ 7

7/ 5770 / 771-7 77c Landsherr , ex iplä licera -

rum connexione licsuiZillime groba -

kur . L/ V / / / - / - 2 / . verb . d >lo3 ob -

beruamu8 ) / / // )5 ) '70 )-7/ 77/ 5777 / 57-) -7> 07 '777/ 5 / / 7

777 ^ 55 / 5 / 777/ ? 75c )»' 77?/ 7 / -5 ) /̂ o77T7- gIi (^ Uan6o
tjuiUem 2/ 7/770577 / 7775 nomine venille
eer . Lk/ ^ / L c. 'r . NL 88 . Lo //. / / / . / ) . 2 / / .
umvLk Llirdauis. Außführuikg ./) . / / / .

7/ 577o / >7/ 7/ . / >. / / . 5 .2 - . Lonf .

? L -r . OL L1LXOL 7/ 5 0 )77507 -7/ . V75 .

/ )/ )/ ) . / . 5 . / 2 . LNI LI . LH V8 777 / Ä -

/ / / . / ^ 7777/ 75T7/ . 5 . 2 .

/ ^ 6 Z Xb . IV .

7?) Vi6 . LKIOLKIOI III . / )77/ ) . 7/ 7/ ) / . ft / 77-

7/ 77/ . 777077T7/ ? . 61 -7/ . 0 ) / ? . 777 / Vv77T7 57777/ . 77/
2/ 7//? r . 77. / H-H-Hl. /?/- . I> L 2 Z' . / / / /).
/ o / . ibi . Omnia alia iura 7777/ 757or77777 L/

777/ 770 577/ 77?»-r77/ 7 55 / 57 -77̂ 775 7771-77 777 / 1/ 77t̂ 7-

/ 7i / )oM / 77,777/ >77/ 5X -7/ / 577/ 7T7, überaliker

i -elaxamu3 - nee cui ^ nam poreltaii

teenlari link tubieÄi , praerercjuam

770 ^ 7/ / -5I '57/ 7/ '77/ 775 ^ 77555 ^ 07 -7/ 77/ 770 -

/ / k' 7/ , / 7777̂ 77T?7/ 7 ^ 77777/ 77/ 07 '7/ '77/ L/ Do ?/ 77-

777/ / 777I . 0 )771-/ 57 NLXX101 0 ) 7777/ 7/ ? 77-

Z'777^ 577/ // 7?/ ) . 8L80I . O . Do577 ?77. / .

/ >. 40 / . ii ) l : " Di ^ ß Wir weder -Herre

" noch Vogt sin über Wieler und

" Mors . " ion7ixxi8 1. Oo / / ) .

" / b' 1-77/ -. Dr , 5 . 7/ 7/ )/ . / ' ro / eK . Fw O55 / 5-
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von dem Stift oder Cloftcr selbst erlanget und nach Gutdüncken wi -
derruffen werden , e ) So wobl die Kayser nnd Könige , als auch die
Landes - Fürsten pflegten in ihren der Geistlichkeit crtheilten Frcyhcits -
Bricfen dcshalben Vcrsclmng zu thun und die Vcrspruchs - Rechte
öfters sehr genau zu bcschrenckcn , § ) dannt sie jener desto weniger be¬
schwerlich fallen mögten . / ) Zuweilen wurden diese ganz oder zum
theil erlassen ; § ) bcy einigen fanden sich Mittel die VogteyLar ab -
zubringcn : b ) bendcs wurde unter die Stifts - und Kirchen - Frcyhei-
tcn gerechnet : Die Gerechtsiune des besonderen Kirchen - Verspruchs
waren verschieden und vornehmlich nach dem Herkommen zu ermes¬
sen . Sie bestunden thcils in einer gewißen Gcrichtbarkeit , welche in
dem Stifts - oder Closter - Bczirck über dessen Leibeigene , Dicnstlcute
und andere hinterstssige Personen der Kirchen - Vogt verwaltete , ^ )

^ 7 T7 // / / 7 . TTs / ro / i . 7777771 . ^ 0 . ( 7ouf .

ir >ix 11 ; cu ^ rrLxriLL 77 / ? 7 / / .

^ 7 / / T ' . / . s . / / .

Ki /Vi 7s zVo ? / / /? .

7 / / ?-. 77 -7. / o - ^. » ciOLk Eindaui -

sche Ausführung / >. / / / . KiKom7s
^ 77 / / . , / r / / / . s . -7 . z ' / o .

s ) Qouf . § . XLII . LiXLIH . ^ 66 . Q / E -

Z/r , ?/ / . ? LX 77 7 ^7 T ' . / . / I , Z / -- 7 ib . 7 / // 7

/ / 7 ) o » / / / / r -? o / ? rv 7 ) / / sü ) ( Lau . ) Lorüi -

lio iVlonacbicae conoreA 'anouis peri -

rionec >ue corius famriiae uobis tubie -

üae , Ligebarüum conUiruimu 8 uo -

dis / cüuocacum . 7 ) // 7 . iirxiiici
7 ) / / s . o . z / ^ ? . rvxo . 7 . 77 / 77 / ' . /

x / rLoroi - vi 7 ) // sü zz ^ 2 .

r7 / 7 . 77 / / . 71 . / / . Oouf . ixv vmxi 7s

^ 7ttos /?z . / / / o /zo ^ . 11 r ii r . 7s r // K .

Qr7 . Qi / ? , ?/ ? srz . Ü7 7 / / . / . z / .

/ ) Lon5 . § . XLII . öi XLHI . E Di / , / ,ro / ii /ixii 11. // . zz / <- . <77, . 11 L r r-
NK. xx ^ M /r ?. 77ü/ / 7s / . 71 . / ^ 2 . 7) //7 .
iirxridi 1. 77oz7 . 7) / , s . // . „/, .
xiiir . 77777. 71. 5/ . 8 1 or 111 v 1 Qo ?/ r . 7'.
77 . zzzo . / 7 / 7. T-. / z - .

§ ) Viü . 7 ) // 7 . 11 rxr 1 c 1 7 ) » s . ^ 7 / / ? . 0 .
77 / / / . 77 777. 7/ .

ib . (üuam aüuocaüam manu noUra
renere voiumu8 iine bene6ciiĉ uociue
iure , vel LonceUione , abbgue placi-
rorum eüam L: moüiorum , vel pe -
c.u6um exaTLoue , raurum , vr Lei
restieelu öc uoUrge 6ile7lioui8 imuicu
illo8 tueanrur A üefeuüanr Lrvdicuu -
gue ueceUärillm fuerir , xro ilüs re -

ssonäeaur . 7) //7 >vi m m .-i i
,r . (7/>. cLi . ^ lLi ' 77//? .

7e 7vn ' iMe 7i 7/ 71 / 0 /- . 71 . ^ / o .
ü ) Lxemplaj viü . ap . 7) // . evvLX .

r » ^ /7 . 7//)/ . />. , o // . LL 801 V . 7) or.
M / rZmr /'. 77 . 7) i>iixci < r 7i 7
ücr //)/ . // . ^^ . 8 Ln ^ xx .41 77/ ? . 7777.
/ // Qo7. 7» 'o7 . 71 . ^ --7 . i >xv 1 nx 1 7s
^ 7r/ os . M 0 M7? . / . Lauf , ii r 111 . 7.
7r//? 7'. 777 . / . L-.

r ) V 16 . cir . 77/7 . >vliiim . « i Qo /// /7 . 7s
7r / /rs / / / />. „71. in Li- 7 '. 77. 7- ro 7 . 7/ .
^ / o . ibi : Vc Larer meu 8 ipium locuui
vmnino liberum taeere üisiioiuir .
7) // )/ . xvOOi . 1 . QdW /7 77 / 7///̂ .
K . 7̂, . LL 80 iv . 7? 7 71 . - z --'.
-ivuiox ri /7/rs ivooviui Qomr>.
7e ^7rc /// ?s / ?/ „7, . rnoivii x v ii H7 . 7-
?r// ? . Llt b'ü'. r7ror . 7- . z ^ . r .-ivirixi 7.
7r . / . ZF . LLovvLirv 8 x?// // // ? . Ti^s-

r/ rrs »/ .' 7? 77 7, . X̂777 / . /?7 // . zz / - .
ibi . IVlumi 8 aZuocarorum relum aeer -
rimum iä remgoris güuerbus Lccle -
UaUicam libercarem .

7 ) Vi 6 . mxLiei in . 7 ///- . 7s ?/ Zs // Z/7 /?.
zzo ^ . ü/ ). NLIHLXL x/ UVKLXV .
r /r Qo //s77 7i 7 />. i o ii ,v x -
xi 8 L ? 0 0 v 11 x 1 r >1 Qi » / /? / / » / 7 s Ls -

FS//ÜE Ü/Zer /rs zz ^ -z . ///1. 8 cuxx x 4 r
/ // Qo7. 7//7 . 77//? or . 7777. T- . ^ ^ z . 77// )/.
ü". zz ^ . /i/ i . iiLicuLiLLc . 77//? . 7 >7-
/ ?»§ . 7l 7. T' . 7 7>- Oonf.
i - ii ^ ri 77 . z/s 7VM /7 . 7 . 77 s . / o . 7, .
/ Z / . / 7 . II ^ H1 KILXX ^ M /7?. L / / / ? 7s / -
s /// 7/ . z - / . 5 LULXXL 1 77/ ? . 7/ 77. 7̂ .

77.



imd noch außer dem in allerlei) Vorfällen der Kirche mit Rath und
That bcyftunde ; / ) besonders aber bcy vorfallendcn Güter - Berausc¬
hungen das Beste der Kirche zu prüfen und die Einwilligung dar¬
über zu ertheilen hatte : M ) theils ü^gewißcn Diensten , Abgaben , Ge¬
fallen und Nutzbarkeiten , die das ^ rift - oder Closter und feine eigene
oder Zinß - Leute berichtigten ; 7/ ) zuweilen aber , statt derselben , in
anderen Vergütungen , o ) Jene Gerichtbarkcit wurde von denen Kay -

F 2 strn
/ / . c . / . /- . ^ 4 . -Ke « . D « . e/e 11 oxi -
Niii ^ i /K/? . 7re « . 7". / . /). / «/ . LZ'
W ??o /i-s « e/ D ?/) / . OOXN ^ VI Do ?« . K « -
/« / . D /. /).

/ ) Vici . Di/) / . L ox n. -v n i 111 . / ?«/) - « .
«/, . 4 / « , «/ . ii n 11 n 6 on De ??e «-

/ o§ . D?/ )/o ?« « t . D. / / . / >- 5 / o .
ibi . Kcüiiince ir ^ ue pro iure iiipra
nominsri monalberii K « e/o //) / o e/e K « -
Fre / eiwi/ere ei « De ?« /oei Dc/« oe « / o - Lc
in 6n . lam nobi3 cpirim Dbbsri
Käuocaro nbiara reüiruenäo igcissa -
cerer . Eonf . uLinNLxx D « « « / .
D «/ «/. /) . / - x . sciixxxvr D ?// / ' « / c/.

/- - -v .-vriiivn ! e/. D . / / . e -ey .
/) . / o / .

r « ) Dxempium vici . kip . D ??. c/e ovnnx .
D. / / . / ) . 40 . ibi : l ) e rorius noibri con -
teniu Espiculi L< « e/« oe « / ortt «/ « o/ / ro -
r « ?« eo ?r ?« « e ??^ i « , i-teyäenrici vicieli -
cet Lomicis 6e DurrerberL - ' ür Nur -
cburcii Eomiri8 6e 8cbartfel6 . Lc D
D / . / o ^ <f . ib . «//e ?? tte ??^ e De/« oe « / o ,
Eomice kuciolplio 6e Ey ^ enbuAen .
Käcl . coxnvnv8 vn8i - niionx8 .
i « D/-ro ?- . « -7 « . / / - F . -Ke « . D « . e/e
11 o x / ' III - 1 e/ . K / . / ) . H- o - ' . Ivl ^ 1 -
TU /vni l/e K/ )/«7?> . -7. /- . / o -/ . verb . Ke¬
rum erium imobilium veiiui aiiena -
lio cirra eiu8 contenium . Gleichwie
sie auch die milde Gabe vor die Kirche
oder das Stift in Empfang nahmen .
Vici . Dipl . 11 x n r ox 1 8 DreDe /- . KK>-
^« « / . « . - / o . «/) . D ??. K 6 Vnn x . 7i / .

« ) Vi6 . Di/)/ . onroxi8 i . «/- .
XIXX 1 nXn Do /KK . « ??-/- ////. D. / . /) .
LtDi /)//. unxmci m . DiK / ). L/
L/ 67-« r / « « - / / F - . «/) . s c: n x 'i r x .
^7« » . K « c/erch . K . / « c/ /- . « . /). D //) / .
ono ^ igDK . K . Ls ' K « « . D « c . « .
«/) . ivirieuLi . iir o . D //. /« /> Lv « r « K>

K/)i/ro/) . Di/)/. Dei- riri Do ?« . K « -
/ « / - K /ie « . «/). Ke« . D « . K n oxru r i »l
Di// . De « . K / ?r . Hl^ . /^ . ib .
/^ ciuoLanLm eum omnibu8 gppeu6i -
cÜ8 - ram feu6riri8 , czuam uou 5eu -
6gci8 uec uou annalig teruilia , cjUkie

raeciece /Ior U-iu3 , tupra6iKu3 Na -
uic in villi3 ^ rcUiepitcopi , Nti3 in

pgao , 4ui Ireliere 6ieiiur , in omni-
bu8 viIÜ8 a ! Ü8 -̂ rcliiepiteopi ÜN8 M -
pra lV4oieiigm . Lonf . Di/-//, iirxn i -
ci v . / ?«/). « . / /ÄH-. Lnn ^ i. . 8cm -
IIII x3 . D ?/)/. onom8
ii . / ?«/). « . «/) . D « . e/e ovvLX .
D / /?. coxiiäm Do ?« i / i-s K «-

ee ?« />. « . / / -- -/ . «/) . ^ v r r r 8 . K . D/ .
/- / . Sie wurden daher überhaupt

Ker « i ? i « DK / ooi / or « ??? genennet . (ionf.
nV n Ln 3 X L W ^ /o// i I) oe . DK / oe « / « ! .
2 ^ i. mi8iv8 K . / e . / . / ) . / o . ^ . i^ -Li -
riiLn i c/e -/Vööi /i / . K . D . e«/) . ^ o . /) - / / / .
uvmc nx 3 Do/)/)eei c/e Kr « /- . K. / .
^ ro /-. /- . Hlo . iivxn . Bayrisch Granun¬
buch . D / - /- - x' . ii ii in . cM i/e ä/vec .
K . D . / Ke / « !/) « /- / . / . z -' .

o ) Vici . Di/-/ , ii iixni ci i D K - K - ^ K « « .
D « e . « . / « -? -/ . «/) . rn 2 D D/ . K . D .
/ 4 ^ . ib . Eum pro omni iure g6uoca -
rili bominum Li prae6iorum kccle -
üae KIrbaiienÜ8 contueuerimu8 reci -
pere 3nni8 ünoulis centum Iibrii8 6e -
ngriorum kambon . Di/)/ , unxmoi
D / // Z- D « e . « . / / -5 - . «/). nvxn . 7 / / / / .
K . D/. ^). -70> . ib . ne enim pla -
cita biinni , mo6ii , pecu6e8 , ubiplis
vel bominibu8 eorum exiAnntur ,
aliorum bene6ciorum vtiIiracibu8 no -
bi8 compentücum nouimu8 . Di/- /. «.
/ o ? ^ : «/- . D « . nvxLnn ^ i .-cxx - D ?/ >/.
Beweiß re . DK « « K . -? . / . Zuweilen
wurde allein in ÜANUM Lc pro reco -
Anicione reieruame 36uocarine eines
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fern und Landes - Fürsten verliehen und samt dem übrigen Vogteylichen
Ansehen unter dcrstlbcn hohen ^ Eoritat ausgeübet . /i ) So gienge
auch dcr Vcrspruch entweder über das ganze Kirchen - ^ crimomurn , ^ )
oder nur über einen Theil und wohl einzleZugehörigen desselben ; ?- )

welchem -
oder das andere ausbehalten . Txem -

plum vi6 . 3P . IIVNV . rrr Aervop . L -, r -

/ /> / -. A / / . p . ^ 4 . ibi : b ^ ai cvvicu8 6s

Oe ^ enbei ^ - Liluam monatbeiÜ8 in -

teiiori Le tiiperiori r^ Iracb äonanik ,

reteruaca kamen tibi ^ üuocaria , pro

gua illi Lc iiÜ8 bere6ibu8 ^ bba8 ^ .1-

keicbenÜ8 klare renemr ttrrrre4 ?rr 4 ^ rrr -

rr4 „ r ein Lenimern - Peltz praepo -

iiru8 in Kinicbnacb ^ rroi Qr / eeoi ge -

fültzt Schuch , circa fetium lVlicbae -

Ii8 . ^ 66 . Ar / ?/ . rHLciivi A . A . 7 ? . L/

A4 , , . A „ e . 4p . OL wo LN . rrr 4A /> . 4 ^

A , A . / / / . p . / / . ib . " Daß man

" jährlich von ihrem Gottshaus ( Vn -

" densttorf ) den eltesten Manns -

" Person eins jeglichen Geschlechts , der

" Häuslich gesessen ist , geert mit zweyen

" Viltz - Schuchen , darumb daß sie ihr

" Gedachmiß und Grebnuß bey ihn

" in dem benannten Gottshaußhaben . "

dlonf . tz . XVIl . alwo wegen der Vog -

tey des Llosters Gchissenberg eine

gleiche Vorbehalrung zu befinden .
p>) Via . Ar/)/ . 4 . / 0F4 . rr/). scn ^ xxvi . Arrrr/.

/r / ker ' . A . / / ) . / o / . (?/)4rk4 4 . ro - / . 4p .
^ i ^ LLL ^ . L/ vviränv . A ) // c / ? . 4r , r -
pM A / . p ./ ^e / . L/ Lerrkerrr . / -rrp . 4 . r / o2 .
i « i n . p ./ - / .Arp / . 4 . / o - o . 4P . r/e ovn cx .
A. / . p . 67-rrr / . 4 . ro - / . 4p . LLL r ii o -

i . L 'r Ar / ? , c/ e ArE / r / ' . A / / / pro / >. p .
42 . Ar / )/ , rr . rr/ ). LLSOI . N . A / .

p . 24 - . LZ' rr . / E . ap . 8cnx ? LN . Arr -

?rrr / . Arrr / cr / '. A . / . p . 4 ^ . Ar / )/ . c -kLOLi

I V . rr . rr/ ). OL ^ LL V ArreAo - . p ./ 2 / .

( 7onf . 2 VI . I . L 8 IV 8 rrr r/ e / err / / A / -/ -. 5 .
MrArrr . A . / . c . 2 . /). 4 ^. Ar / , n ^ r -
2- n ^ Li r/e /Vo /-r /r> . A A . e . / o . p . ^ 07 .

/ l / ir »' )/ . nLkL 6 on rrr Aor / . ArAperre , , / .

Ar /ri / ' . A . / . / ). / 4 -k . -ro ^ . 4 . ib . ^ lven c

accipere bannum . i . s . rrrr rrrr / )-rrerr r/ ei

/ lÄrrrpi i ' ee / )r « rrr ? ^ eree / >̂ r^ er > rrrerr / )er -

/ err 4r , e / i Tr , / ? »' 4 / err . Lvcrox der An -

merckungen über die westphalische

<§erichte / . / / . Ar / )/ , rcoroi . ni Ar ,/ ? .

Arre .4 . / ^ / ^ . 4p . « . LHLX ? ^ cuLL Arrrr .

Li ' errrr / irrr .p . / ^ 4 - Ar / )/ , onon 1 8 Arr , »/

L/ Arrre / ' . Arrr . rr . / ^ 4 o . „ / ). Arr . 8 cnc 1 n

rrr Arr ?e / i A A / A 6rr ^ . t ? rre / / I / .

/ ). - ' F . ib . 8i vero ^ bbari L : Lccleüas

praenomingras placueric - a6nocg -

rum eliAsre , i8 clc vo / rrrr ^ / e rro / ? r « A -

rrorrr ^ r/ rrrr L/ rrrrrir / rKorrerrr everrere / )o -

^ erü in omnibu8 caulli8 ) excepro fur -

ro vcl alio ümiü iuäicio capirali . Ar / )/ ,

rcincuici LZ ' brii . ni . ? 7 >r, r .
/ ^ 4o . per e ^ krrr ?? . rrr (Ärorr . Aorlerr/

^rp . Lvc r . 'Arrrrrr^ . / rre . p ib . Os
conülio krocerum libero8 pronun -
cianr tracrs8 porrsnle8 ab omni iucii -
cio leculari - terio probibsnke8 , ne -
gui8 aclvocarorum iuäicium in eo8
eorumus bona tibi lumar , » ?/r peerr /r /r -
re Le //rr « ^ . / /r ^ rrrrrr -Ere /rr / rr -rr /«s / 'erre .

Arp / . rir 1 ncir 1 c 1 1. / rrrp . 4 . rr ^ 4 .

rrp . ovirriivl ^ nn . rrr Ar ^ rrr ^ reri A

Arrrp . 4 -P 2 ^ - . ib . 8raruimu8 guogne ,

vr nulla mgAna vel parua periona in

eiu8clem Oucaru8 ( / ^ uü . ) reAimins

/ rrre Arrerrrrr eo ?r / err / r, rre / perrrrr ^ orre ali -

guam iutiiciam praetumar exercere .

con8in . ririn . 11 . / » rp . rr . / 24 / . ap .

cv8 ? iniLnvLi rrr Ar ,/ ? . / . 44 . L/ L 1 c -

cxcn rrr / / >ee . / rorr . Ar , / ? , p . r ^ 4 . ibi : Vr
nullu8 tuorum fsu6alium aui iuarnm

rerrarum inkabiranrium vel polliöen -

lium nulli alreri aliguiit iuri8 obscliar

excepro ipiomer k -ri6eiico ? rincips

Ouce buttrige ac tuas vices tiipplen -

ribu8 / rrre po ? e / ? , r ^ er , r / ), r / -errr , /rr , i .

t7 / ), r )4 , rr / 4o . 4 P . scu ^ nnLi ? A -4 -

r / r7 . Ar / k/ err / p . ^ 44 . ibi : ^V6nocari ti -

äelitlimi , gm non iolum LonAieAa -
rioni8 , icü Lr ioci Lc rorin8 familias

(Zefenior ac pakronu8 in omnibu8 Lc

per omnia üierar prompritIimu8 .

( / onf . nor . leg .

7 ) Arp / - ck 1 nc 111 c 11 . / -rrp . rrr L7 ) rorr .r ? er -
^ e »'iper§ pp . ivnLvvio ^ eirpr . A ,, , ,, /' .

7 i 7/ . p . ^ <f / . ib . V r nulln8 aüuocaro -
rum .
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welchemnach ein ansehnliches Stift odcrKirche insgemein mehrere sol¬
cher Vögte aufweisen tonte . § )

§ . X1ZV .

Eben wenig wurde denen Kirchen , Stiftern und geistlichen Häuf- Auch sind die Kä¬
sern mit jenen Aömgüchen und Landes - Fürst ! . uMche und^ an -
E ( K . Xb. 1I . Xb. H1 . ) weltliche Hoheit und Regiment übertragen ; als
wohin ihre Stiftungen , Reguln und übrige Grund - Verfassung ohne ^ ŝ ^ l Ge¬
dern nicht abzwcckten . n ) Die Absicht und der deutliche Jnnhalt der - walr über die
selben gienge nur dahin , daß sic nebst dem ihrigen dem König oder dem Geistlichkeit
Landes - Fürsten ohnmittclbar unterworfen scyn soltcn , § ) welches zu - nicht nachrheilig ,

G gleich sondern vielmehr
eine Vestatti -

rv / . L/ MttZipp // » . z . / / / . z . Z. gung derselben .
r . Fo . / . / / . Lon5 . Z) » . 80 NLiO . in der
Abhandlung vom hohen und niedcrn
Adel in Tcurstchland , / . ^ / . p . / FF .

rum , liue ipliu8 loci , liuepraediorum

ad iplum locum perrinenrium , prae -

Zimar , aur laculracem babcar illic lbb -

aduocaro8 ordinäre lub rirulo beucli -

ciariae couceÜiomL . Z)p / . iiLLim 01 />) Zs kommen diese Königliche Zr/ /Z/e§/6
V I I . Z' om . 6 . / ^ F2 . 6p . LH 801 . 1) .
ZI / . p . Fo / . Z / ' 6r / 6 6p . iivx » . M vlZe -

/ rsp . ZZn / '. ZI / / .p . (Honil / Z « . Z) » .
Ze uoxmLikvi ZZP . Zreri . ZI / . p . / / ^ .
vV LLL 8 LIL r » ^ /opl nor . 6Zrwc . n V LI I) .
Bayrist Grannnbuch ZI ZZ. p . / o . und
im Außzug -Historist S ^prr / 6 / . M /.p .

LiLnnLLi Ze /Vo / Zi / . Z . ZZ.
c . 2VLI. L8IV8Z . Z . ZZZ. c .F .
p . Ht--. LZ / F . 8 0 nLLI LILir ZZ/ /? . Ztt / Ze »/I
z . z . ZZ. /I . / / . NHL L . Ze rZA . ZrZ . ( Ip .
/ / /, . Z. Z/ Z. / . / ^ . LZ / H-.

r ) Z) ,m . uLiDLL in der Lindauist 2luß -
führung ^ r / . FZ - FF -/ , ^ e6 » Z- 0 u .4 li-
rLLinx «. ZP7 . Zi / Z . Z. e . / / .
p . 22 ^ . LILHULLI Z e . ^ - . Daher in
denen Closter - ? riuile »Ü8 nicht selten
versehen wurde , vr moualkerium leu
Zcclelia r » vm / rrZm Zo -Zip / / r » o » » Pr

» » m » ZZere popZ x / Zric -c » / / » » . Vid . IIx -

empla ap . i o ii .v Li Li 1 8 M ^ zz . p . F / / .

LiLLrLLi . LZ OviiLXO . Zo / / eA . 6 ?/ r -

p //PI ZI ZZ. p . - / . Z » . Ze ovvLLi . H /-
/c^ . Zp .

Zd § . XDV .
a) Vid . 5. LLLLIULLVVL r » ZorpZ . 6 Z

ZttZ 'w . ZI . ZZ. c . F . LLVL LiLiiOL Ze
Zo /rcorZ . Zi?/ erZ. LZ Z?»p . ZI . ZZ. r . / . / . / .
LZ / . LZ / » Pr 6 plr / . / . Li L Li ii i -
c^vL ZMi ?/ . Zp?erc . ZI ZZ. » Z 6 . / / / / .
/ 6p . F' - " -/ . iuolaL 81Liv 8 M

LZ ZIire » i / ittoE alschon un¬

ter der IVlerouinoischen und besonders

der Lkn ' oIinAischen Regirung häufig vor .

Vi6 . Dipl . cuiLOLLici II .

/ / / - . L LKIUOI . L7 ' z / rst . Ze Ztt -

ZI / Z / nD /ZF / . D / / Z . ri ? i -

Li i Zch ^ . / / / ) . nLOLLi Ze Z / -// Z Z7 / i '<» .

/ i FF . D / / Z . i . o 1II . I . Z / / ^ ) . S . F ^ F . 6p .

o V ILLI LI LLI LI . Ze Zlpi / cop . / 6p .

/ . p . LZ FF - Dp / . OL LOLI Ll . 6p .

8 auLLI LILr D / oeep LZ ZZerm ' cZ . ZrZZ .

pro / .p . LVOoVILI zz ^ . cZo ' ?6 . 6 .

F / ) -. 6p . 6 VILLILILLI LI . z . c'6p . / . / >. F / .

il ) . Zul ) ruir >Oni8 3iguo Dmunimri 8 N 0 -

lirae 6ekenliono , remo / 6 / o / Iiu rpZrZ / 6 -

) 76e / )» Fe / / 67tt / ?i -/ 6re / ttZ / 6HguiLroor6iOL

polli6ere . ZI / Zrp / . 6 . F / / . 6p . 80UL -
1' L x . x /» // ZV/ Z . Z . Z. P . / 70 . onoLI18

III . 6 . 6p . LLVcXLLLO .

( ? 66Zei LÜ . / 6p . / / . / . F . p . / oF . ib . blu l -

1a porboua iudiciaria parua Zou ma ^ na

cleiuceps in praeclieko loco aliguod

iu8 exerccudi vllam porelkaiem ba -

bcar , niti praclenL Li eiu8 forruuas

lublccuriice8 ZbbarillgL Li 18 - guem

ipläe ad boc opu8 Li mimlkerium ele -

tz -eriur Li conliimeriur aduocarum . Zr

Zp / . OHOXI8 LI . 6 . - / / . 6P . 6VILLI -

LILLILI . rZ / Z . p . / H-- . ib . Vr nullu8 ex

iudiciaria porellare conlkiruruL ali -

guam tuper eo8 exercear porelkarem ,

vel Zuvor eorum caullg8 , vel luper
lami -
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gleich die Bcfreyung von verschiedenen Diensten , Abgaben und Ver¬
pflichtungen nach stch zog : Ware aber der Kirche ein mehrcrcs zuge¬
dacht , so wurde ehedem deren ohnmittelbares kacrimonmm mW gesinn¬
ter Stifts - Bezirck zu einer besondern Grafschaft erhoben und diese zu¬
samt ihren anklebcndcn Gercchtsa : nen der Kirche und ihrem Vogt zur
Verwaltung untergeben , c ) oder nachmals selbiger bey ihrem Stifts -Land

kamilia8 inru8 vel koris concetlas .

Di/7 . onoxis 11 . ^ om 6 .
6 vLi - r . 7 " 2 - 4 . Ls ' ir . - / 4 - ,7/ , . / ) » .

6VOLI4 . 7i 7 ^ . / . nxiixici iv .
/ s/ 4 . r /-r7 /, . / 92 . ^.66 . sciiLnii7 . 7.
T' . 7. 444 . 4 / 4 . 4 - / . / / / - / / / . 44^ .
-74/ . -7/ 4 . ^ . 2VLI. L8 . / ' . / / / . />. / / .
LK ^ vrr Eonk .
TZeri . / ) » . noNiULii >i 77/? . 7 i ' err .
7l7. /i . / / 4 . 7) ?r . 8onoL ? r i. ii7 . ^7^ .
ÄrA 7". / . 7 . 7/7. §. 7 r .4 -/ ./ - - ib . 7 /r ?im -

ab omni iurisbiÄioneLomirum ,

Vicariorum Eenrenariorum cerero -

rumc ^ ue maAiNracuum re ^ is liberam

poretiarem cieclir lblpiicopo iu6iee8 in

omniillo MliriAu conliiruen6i , riuo8

veller . lVlunus iuäicis per omnem
7l7mi7 /r ^ ' 260003103 exereebar .

7t § . / / . baee puanäo ^ uL vo -
eaiur Lomiiacus Lc7munira8

tibi inuicemopponuncuripnoelbaee a
Lomirum iuriscliLkione ellerimmunis .

LONL ^ n ^ r 77/? . / /, //? . 7 . / /.
/ - -^ .Nebst diesem wird der ohnmit -

telbaren Unterthänigkeit in solchen Frey -
Heits - Briefen nahmentlich gedacht . Viel .
/ ) // ?/ . LVV . ? II 6 . / / - . LIIK ^ LVLI7l7. ^ . / / . verb . 8 e 6 licear memora -
ro abbari 7uisc>ue 7uccetIoribu8 re 8
prae 6 ieii monatterü - / / 7
- rosir ^ e Ze / en / wM ^ Mtc » or / ?M / >i-/ /77ers

L/ » o / ? ro ^ 7e / rter / irrere 7 , ^ >er ?o . Glei¬
ches Jnnhalts ist die Urkunde -r . / / 4 . /?/) .
77 ^ . 7)» . 7e no ^ i iiLnvl 7. 7/ 7 / >.

Lc7r / >/ . nrxxici 111 . „ . / o4 - >
^r/) . 3 cn ^ 'iL n . 7. 7 . / . / >. / o / . o i' 1 o -
I7i8 11 . Z 'EreM / ?» rmMw ,> 4 ^ 147 ) . / o .
7i . ? o 17 °r / 17 vLi 77//? . (7'e/r . 7 . 77 / >. / o .
ib . tl/r iptä ^ bkarilla cum omnibu 8
rebus tnis notkro üelelirer parear Im -
perio . In denen Urkunden oI - 7- o X18
II - 4 . - / / . L/ 0HOI7I8 III . <? . / - / . § / ) .
1̂ 1 /iL11 . 1. o 17. 7 / et . /rw / eA . 44 - . ib . bür

nulli alio abbas üibieÄus lir nili Uegi -

bn8 §7 Imperaroribus . 7) //-/ . ninox 1 c 1
1 v . 7 , / / / ) . /r . / o42 . rH / .^ .4 ^ c>. verb . Läm -piclonenli ^ bbariae priNinum liber-
rarem ür / ö //r r ^ LÄoM , / , ,
regali nottro iure ge porettace eon -
ceciimu8 cer . Von denen i?andes' - Fürstl .
Uriuileinis lbimunir . Lc Lxempr . sind >!>.
xum . lir . Lr ^ 4 ) genügsame Lxem -
xla beygebracht worden ,

c ) Vi6 . 2VLi7NL ? oi . vi
Lor /i . « . / - / . L/ 1. vnov 101
/ -rFr ^ . 4 . - 02 . / ) » . n o i7L -
NL I LI / /, /? . / ^ . 2 / 4 . 2 / - . Ls'
2 / / . r ^ . i / i/ e / ) » . 11 o 17 r 11 n 1 Li W » 0 ^ ./>. 2 / - . verb . bi rerna UeA-um noüro -
rum praecepra bina LvuniLi - orvi
äe annis 898 .2c 899 . Lc rerüum i. vvo -
vici inr ^ n -r ^ 6 e a . 902 . in vnum
con5erimu8 , ne ^ uieguam iiiperelle
poreti 6 ubii , czuin eorunelem renors
Lc vi / rettire ^ i w ^ erri // /r-
re ?/r 6c>M /7ir / tt » ^ err^ re7 , / is/ rn ab omni
slia porelkace , re « ia interiori , reilcli -
M 3 immuni 8 ^ soli ^ reuirenü Lpiteo -
po obnoxius , ram in imperancli po -
reUare k>6 otüciumOomiri 8 perrinen -
re , c^uam in re 6 icuum Lomiri pencli
tolirorum perceprione . / M 2

/ erri7orrÄri ^ er/ or/ ^ / i or /A » er
ivLLi 7. 7 '. / . /) . / 4 - .

verb . Uorro venir bie inliAnig noran -
elaZikkerencia , c^uae incer minore8 alias

^ rr/e/ i /ri Lr maiorem 8 . Uecri
inrercebir , r /Z/re

r -r/ eriortt » i b / //ier / o
KÄr/ e nnvr

/ » m / ,- r iriwi/ irr //. Lr // - .
worab dasjenige , was 8 cn .̂ i7 i7 /n . m
Fnc7io ?r . 924 . von dem Fuldischen

angenicrcket, zu
verbesseren . Es sind auch die in denen
folgenden Zeiten vorkommende Lon -

celbo -



Land die gewöhnliche Grafen - Rechte zugestanden . 7 ) Nebst dem wnfte
die höhere Geistlichkeit beträchtliche ohnmittelbare Lander , Grafschaf¬
ten und Städte mit allen zugehörigen k^ alien an sich zu bringen ; e)
wie inglcichen verschiedener Hoheits - Rechte in ihren bcfrcyten ohnmit-
telbarcn Stifts - Landen sich zu bemächtigen , und solche von Zeit zn
Zeit mit einiger Verbesserung sich bcstättigen zu lassen ; / ) demnach
^ Gr - so

cellrone8 ( lomir3ru8gIicuiu8iniu8 ali -
cuiu8 proprium hievon gar mercklich
unterschieden . Lon5. i-i ^ Li rrox 7e , e
7//) / . 7 . 777e . / . Lronxox . oor -
vv 10 . 7". 7 . 7 . 77. c . / . / .

7 ) Viel . 7/7 ?. rxioLkioi 1. 7m7 - a . / / -- o .
/ cr / pr . Aa » / / ' . 77 . 7 . Lonl '.7e rvoorr - 7 ' 77. 7' . 77. // .
74 / Hl./ / . srx vv . r « 6 , ^7 . 7 m ' . 7 r/ ?-? . c .

» . ^ a . 7 ) ,». 8 cUOL ? kl . 1 X ^ Ä / al .
r /7r//? . 7. 7. /) . / -' ^ .

e ) 7 ) r/ i / . uüxxioi 1. 7 e^ . 7 r/ ?-

/ m / r 7 ee ?e / l 7 attE r/7 . LLXOir 77 / ? .7e 7or7 . 7ro />. 7 . / <f . ibi . LoncelIimu3
Occleli3e lanÄae Oer Aenirrici8 lVla -

riae ae 6 . procomarr ) -' ri8 8repbani ,

c^ uae infra1ullenÜ8 ciuirari8 muro8 lira
vi6erur - omnem exacbonem Lomi -

raru8 eiu86emLiuirari8 , gnnali8 viäe -

licer vel 7 eprimanali 8 , 7beIonei , 4uae -

1lu8 paricer ^ us ve ^ iaal , czuoci vui » o

clicirur rorsricum rorumc ^ us 6omi -
nium cum iuri86iAioni8 bonore Lc

porellace . orrox1 8 11.7» r/- . r7 ?7. 7 2s . vbi arlclirur : Vc
nulius Loms 8 , nec aÜ4ui8 reipubli -

cae nollrae execuror , vel 4uaÜ8cun -

c^ ue exaclorbocimmurare - praetu -

mar , / e 7 o , / r ?7 / aera / ar ? 7 omr 7 a / ro ?/ e / e -

c / r/ / !» ) iniu8Lrporeliarem praelacget 'e -

cli8 omni rsmpore boc 41106 - 6ona -
MU3 permanear . 7 ) // )/ . ULXirici r 1.

a . / o / / . <7/ i . 8 011 ä 1? Lx . 7 a 7 . 7 . 7 .

7 . ^ - ^ . ib . 8anclae blcclslrae ( pa6 . ) Lomi -

cjuem blobobl Lome8 6um vi -

vic , renuic - cum omni lsAalirare in

proprium conceclimu8 arczne larA ' i -

mur per banc noliram re » alem pa -

tzinam . 766 ir l8lic . 8on ^ ri ; xiv87. / . Oo 6ono nibil aäbuc macrniir -
cenriu3 iaroiu8 (^ ue ab vllo Lae 7arum

aur 6e§um ? arrimonio buic Occleliae

acceüerar . 7 / / )?. ULXxioi m . 7 - i / r.

cpio 3 . 1040 . Occlelras lbeoäienlr in

proprium concellir 7omr> aM , » 77rr -
/>a » rae amplillrmum , 1/7 . i^ ix ^ Lv ^
7i 7. ^ <- 4 . ib . ^ r /ro /7r 7a -
m7r§ » omwe 77?/^ w^ a in pano b^ achin -
^ orv lirum em / r / a /r r /nv / a /rMe 7rMr-
7/ ?H » o/?er, iMr -ior
M r//o rir/ r / tt / in / i /v/ /- ere , in monera vel
rcioneo imo - cum omni vrüicars -
praeZiclae OccIe6geI . eo6ienli - concs -
6imu8 . ooxx ^ vv 8 11 . 7mp . 7om7ir-
/ « i /i 7e/? er /'aM Lccleüae IraieTlenti
rra6i6ir , perpemalirer baben6um , cum
omni vcilirare , c^uas perriner a6 eun -
6em Lomirgrum , ea vi6elicer rarions ,
vr nullu3 potibac in illoLomiracu po -
reNarem exercear ali ^ uam exrra prae -
7uÜ8 loci illiu3 licenriam Lc vr 6rmio -
ra tele inibi baberenr iura reMlia ,

/?a ^ r/7 r //r 7a , ' e , ĉ uemcunpue
veiler a6 renenclum eli ^ ere . Vi6 . 7r />/.
ui ^xxici iv . ap . rmx ^ i 7e 77o -

7 . 77. e . / o . p . 207 . 7) /p / . riV8O .
7mp . a . / o / ^ . ap . NLXXoor 'r 7 . 77.
7 . 7. / ). ib . Ouen6am 7oM -
ra / a / iH lirum in paoo Lri8AOvve , 6er -
rboI6o iam non Onci iulio iuäicia
ln bla rum , ema ap/>M7r77r 7-

8 . IVlariae 7r » enrinenlr in pro¬
prium rra6en6o iirmauimu8 . 7)/ /,/. a .
/ s ^ / . 7 / 7 . ? Iura viel . ap . 8LU ^ 'rLX .
7. 7 . 7. 7 . ^ ^ .
11 Lv ,r ka 77 / ? . 7e T / a / eo / -. 77 / rareA . 7 .

/ / o . / H-a . / / / .
Liixxxv ^l 7 . 7./ ). 8 rxvv .
7e 7̂//o7 . 7, / //) . c . / / . / . / .? . // / . i . vxio .
7/)/ e7 . 7er7/lra a/ >/ , e » 7. 7 . 766 .
7//)/ . rxioirxici i . a . z / L' o . a/ ). 8cu ^ -
i - irx . 7. 7 . 7p . v 'rrox > 8 iv . a .
r ^ oo . ap . orrrxiv ^ r « 77a 7. 77-
^ 7 /- e , 7 7 . 7 ca/>. / .

/ ) Oxempla vib . ap . 7ea . 7) // . 7e nox r .
ULii^ 7. 77 . / , . ^ ^ . ^ / a . / F ^ . 7777 .

so 11 rx . 7. 7 . 7 777 .
7 . 77» . 7e ovoLX . 777 . ^ / . ^



so wohl aufjene Befremmgcn , als diese hohe Gerechtsame den weltli¬
chen Staat zu gründen , Z ) und damit die geist - und weltliche
Ober - Herrschaft zu vereinigen ; derer bischerigen Kirchen - und Stifts -
Vögte aber sich gänzlich zu cntfchlagen . L ) Die Trennung derer an¬
sehnlichsten Lander und Provinzen gäbe nebst so verschiedenen andern
grossen Staats - Veränderungen die weitere Veranlassung , daß die
ausgezogene oder vorhin ohnmittelbare Stifts - Lande mit aller welt¬
lichen Hoheit und Gewalt , gleich andern weltlichen Staaten , von
dem Kayfcrordentlich zu Lehen gereicht und empfangen wurden . / ) Den¬

noch

4 - / . 80 N ^ XX /H 7i ' ^ 7. 7 / 77c ?// / >. 2 ^ .
LLI. 0XLX8 ^ LIX L7ro ?/ . 77/ /EA . T' .
77. NLOVN
Lonf . s c II .V X X ^ 7' . 77//? . 7 // //.Hir / / / // / .
T' . T/ . c . 2 . / / . / ^ . 77 - 7) » . /?7 NOXI'-
IILIN 7. 7/ 771 . ^ . 77 . Lc imprim 'i8
Dipl . L VOO VIOI I V . 7/ / //1. /? . / / / 4 . /// / .
LVXU . 7 / 77./ ) .^ . idi : tlinc eU , c^uo6 N08
s6 venerabilem LLL nLvvixvNlre -
virentem /^ rcliiepilcopumkrincipem
nolirum 6ile7Ium Lr üiam eccleliam
nollre lirnimris oculo8 conuercenre8 ,
ei6em LüI6e >vino Lr tui8 tucceU 'oriIi>u8
in Perpetuum in autzmenrum Quo¬
rum feu6orum , <̂ ue a nobi8 Lc Impe -
rio cener , ?/rcrm » L/ / ?/ r ^ rr / M ?- / //icr?r/ m L/
/ / Ze/ / // / / / rm'ri7r7? ?o // cm r /r o ?/ / // r7r/ i L/ / »-
A / Z/ i 7/ /M ^ / c 7rctt ?rc / // ri 7/ occc/rr /?c 7o -
7/M /7 / / I c /rrm/ 7c / / / r/ / 7// rr / / / / , vbi liomi -
ne8 7eu villani 6i ^ 3rum villgrum iu -
clicium re66ere Lc exec^ ui in cgulis
eriminkilil) U8 ) ciuilibu8 Lc mixrig kaÄe -
nu8 conlueuerunr , <̂ ue iuri86i «üione8
vuIZkirirer Vrilienverielice gppellan -
rur , ex cermlcienriaclongmur , Üc con -
ce6imu8 per preten re8 ; im mmen
<zuo6 per lmnc Ararmm null ! 8Üi in7ui8
iuribu8 preiu6icium inferarur . (^ ug -
re villsnig 7eu Iiominibu8 6i7Igrum
villgrum prelenribu8 noliri8 Iireri 3
precipien6o 6gmus ürmirer in mgn -
Uari8 , cjugienu3 ei6em Ugl6evvino ör
Iui8 tuLeeüoribu8 in omnibu8 pre6i -
Äl8 obeclianr L: inren6snr gc ipünn
LäI6e >vinum Iuo8 <̂ ue tuecell 'ore8 77
7//?r r / / r / r7r7?? o // cr 7c cc / cro c ^ crccrc / icr
7c 7/7 />cr ,77 / / / / /Z-// /?// ov ?/7crc / / rr / / / 7 -

nec 7e 6eincep8 6e crilibu8 inrro -
micmnc cer.

§ ) Oon5. 7? c » . 7)// . ,7 uox 7- nr 1 N . 77 /? .
7rer / . ? l 7verb . Dlg7lenu8
krineipibu 8 klccleligllici 8 curge fueimr
obrinere gt> Impergroribus in 6 ulm §r
prgecepm , cjuibu 8 ei 8 in proprio 3 tub -
6 iro 8 sur rribuelmrur , gur guAebgcur
kiur Lonürmalxlmr Imperium : I8lunc ,
lioc ügbiliro , tuperergr , vr parri 8 iu -
ribu 8 Lr libermribu 8 Iui 8 im eauerent ,
ne ab iptä Imperigli lVIgieUsce in il -
lorum v5u vllacenu 8 pollenr rurdari .
16 lioc 8 eculo ( XIII . ) eKeAum 5uir
deneücio or 'rox ^ iv . rxivLXini
11 . Impp . Lc Iiuiu 8 61ü rixxmei
7? om . 77^ . cet . rxiv . 11.
/ 2 ^ o . 6/, . 7) // . 7c 6 vnxx . 7) 7 7 .

8 NIILxx ^ ^ 77 / / ? . L / / / / Z-. ZTTir ?/ / / / / .T' . 77. / >. u x x 'r . 7c Kc/icr / or . / crr /> .
/ . / . 8I- LXLH 777? . (7cr / / / . 7 . 7. 7 .
X7V7. c . - .

7 ) Lont . 1. LILXIT' . 7/ 7?r / ro7. ^ 7 7l7 .
Lci'?// / . 7?r// »7 /r7 // . 7/^ / 7c
r7A . <7r7. 7r/? . 77 . 777. / . verb .
Dpi7eopo8 c)uc>6 grtiner , lii priuile -
AÜ8 Impp . non raro iu8 elitzenöorum
^ .6uocarorum imperrarunc gb
Iiine , cum Dpitcopi8 proümgm po -
reilgrem cum 7gcer6orio coniunbers
Uarerur , fgcile ipÜ8 fuic , vr /^ 6uo -
caro8 omne8 ex Dpi7copaciku8 I 'ui8
rolleren r .

r) Vi6 . 8 c 111 ? uovnx ?// L7ro // . (77c // 7 . ^ .
r ir n 11 r x 7c 7// 7. 77c/?/7i . /cc . / /.

/ / . rriLxiv . 7. ? . 7?cr/ . 7) ?/ . 7c uoxv -
u L i N . 777? . 7rc » . 7l 77. / / . / . /!/ . verb .
Keo-gjjg ec^ui6em nollri glüc^ ue Oer -
manme krge7ule8 8 pluril ) U8 rerro te -
cuÜ8 sb Impergroribu8 scceperänr ,
non alio vric^ us , c^uam teu6i Imp .

riculo
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noch fanden sich Ursachen , die erlangte weltliche Regiments - und
Hoheits - Rechte eine Zeit wie die andere auf die Rayserliche ^ ey -
heits - Brrefe zu gründen , /e ) welche denen andern ohnmittclbaren
Stiftern , Aebten und Prälaten mit der Zeit , bcy fo mcrcklich ver¬
änderter Reichs - Verfassung , zu gleichem Endzweck dicnetcn : Dahin¬
gegen die übrige inngcfcssenc Geistlichkeit in den : herkömmlichen Ver¬
halt gegen ihren Landes - Fürsten verbliebê und selbst in jenen mit
weltlicher Hoheit und Herrschaft begabten Stifts - Landen sich in glei¬
cher Untcrgcbung befände . / )

H § . xi ^ vi .

tirulo . / ^ r nune etiam inuestirurgrum

literae illis coneeüuncur , gugrum pri -

Miis , guae guiüem in mgnus nolirg3

inciüerinc , exbibemu3 aü g . 1Z09 .

L ^ 1. u L iv 1 x o eoncelZg8 , guibu8

ULnmcv8 vii . lmp . lgrchtur regalia

Ze UÜL ZV / / / c /Z ^ // lZc --/ / /ZZ / Z / lZre / / / rv // / r

ipZumgue üe Ü8ilem inuelüt , aümi -

niürgtionem rempornlem Lc iuri8Üi -

ötionem plenariam ? rincipgtU8 eiu8 -
clem bleeleüae eiüem committenüo .

IO . /I. ? . LZ / // ^ z Z)//Z . ULXsXIOI
vii . / - Z ) // / . ^ Oo 1. x 1 / ciA .

, ?Z - 11 ü xoir ZZ /) ? . Ze Zo / Z . / --' o / ' . / >. / / .

ibi : d >lo8 ipZum ( Isbgnnem blpiZeo -

pum " lüillenZem ) ranguam nolirum

öl Imperii Zrincipem aü boniuolo3

ripplauüuae clulee6ini8 gclmiitenre8

iimplexu8 , reAglia Zeuüa prineiparu8

? onri6eali8 , guem obriner , Zibi 6s

regia liberal ! tare concellimu8 Lc

iplum inueüiuimu8 6e Ü8clem , acl -

miniüracionem remporalium Lr iu -

ri8iliöbonem plenariam principatu8

eiu8Üem eccleliae praenocato ÜlpiZeo -

po ^ ullenü praeZennum Zerie eom -

mitcente8 . s 11 o >v- n 11 v 8 ^Z / / rs / . Z r̂ / / -

Ze / ss Z . Z r . / ^ . Z - ' F . ZZ / ? .
ZZZrr / / // ^ . Z' . ZZ /). / - / . Z) // .

8 cno n ? r 1. 1 x' . ^///Z ? . Z//r,)? . Z . ZZZ ö'. / .
cv,/ ) . / . / . 7". / . /i ^

^ ) 8 ? OK0 11 Zr / r . Zü / ^ / . (H' r ?,/ . L . ZZ c . / / .
/ . 8IIOVVOIIV8 ^Z// / / F . ZH / / Z . z.
z .

/ ) Es konte diese sich eben wohl auf die
Gerechtsame des Eigenthums und der
Stiftung gründen . ( H. Xlblll . ) EonZ .
ZrZr /Zii ^Ziv /iicZr /ioZ ^ cr ^ LZ ZZ' Kor ^ -

Zrvtt / rv /// Z Zer' rchv/ Az / r'/ oi M )// /r -
1Z05 /lZ / .v/Z / / ,/ // or /r?/ o ^ r/ e / // rZ ,/ / m Z -

/ / Z ? er / . Z ) ?r . / / - n o n 1 n x 1 N ZZ / / ? .

Zrc // . Zl ZZZ - Z - LZ Zl ZZ / > LZ

tVürzburgifche Z ) eZr / Ko // we¬

gen zustchender ' hoher Geist - und

Bischöflicher OZ / ?/ ,/ / - und Z ) / oeees / » -

nuch welr - und Lands - Fürstlicher

Ze , r /Zm / , / / - rxechc und Gerechtig¬

keit in und auf dessen Closter

Ebrach 6 / / ? err . Ordens . <? .

Z / ) e LlL6LL Ze ^ ZZ / wc . ^ Zr ' / / / i / / .

/s . / / . ib . döon mmen groceclit

bgeL conoluüo in illi3 mongüerÜ8 ,

vel colleAÜ8 , guge Lpiteopo etiam

in rom ^ orkilibu8 Zubioölge Zunr , Lc in

guibu8 Hpilöopi Iigbenr Lmwg -

Fürstliche Obrigkeit , guia runc

praelsri / / / / ? " r Z -7 // Zs // ^ o >' / " " bipilco -

purn ranguam ? rincipem Zuum ra -

rione Znperiorügri8 Li - iuri8cliÄioni3

in conlüruenüo ^ üuocgro rntelari

vmnino reZpicere — tenentur .

8 cuL x xi ZZ // ? . / ZZr ' ?/ / i/ / . Z / z/ roZ .

Z . Z ' . ZZ . Z - verb . Tr enirn vbi

primuni in ? rincipe8 Lecleükiüicos

erigm rerum Zummn , guae olim pe -

ne8 ZoIc >8KeoeL erur , üeriugrg eü ) Lc

rora iuri8ÜiLtinni8 rario aü eo8Üem

rrliri8lara , exciuli8 Lomicibu8 , gui

üeleAgcg Zurnraxar aü boe vcebanrur

poreünre , exZeruic ZeZe mox vrencli ,

Zruenüi , üiZponenüi , omirrencii

ornninczue in rerricorii8 Zui8 ex bene -

plueiro gnenüi pleng limul überrag ;

ZZaee aucem eum Zuperiorirgtem ter¬

ritorialem vulo -o : Lands - Fürstliche

hohe Obrigkeit , maniZeüe innuat ,

ge in Ze compleiAgtur , neeelZe eü ,

vr , cui ex iam cliöli8 ? rineipibu8i ü -

clam Imperio operam güpromitten -

ti , illa omnig lüb nomine resalium
lolemni
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§ . XK. VI .

Gleichwie die Denen übrigen Teutschen Landes - Fürsten bcstättlgten diese Zei -
nachmalige tcn den herbrachten vollkommensten Eigcnthum ihrer Staaten mit
Reichs - Grund - einem noch weniger bcschrencktcn Regiment , in Ansehung so geljr -
Gesetze dieselbe als weltlicher Stande oder Untertl ) anen ; a ) welchem die durch

Ge -

solemniriru , prour 6eri contueuir ,

conlirmamur , lxic 7 -» / / >
/ /wd^ t /n,r nu e « -

du M / r r « / errdorio / / o

eo ?/ ?/ - re / v / / / i? r / n ^ , / c-er , rrn / / , / >o -
) /ed Ls' / // edde ?/ / ec-?/ n / ror /7tt -

/rr/ t

eo ^ ddio ^ d , / d d ) c-?/ n » ?u ,' cjuin

Lc immediecas illg tcn luperiorim3

rerriroriäIi8 ) vna cum iuribu8 tibi sd -

ucxi8 vscjue adco eidem inregra tal -

ua «8r illgciü inbgerere deber , vr esm

in5rin <> cre , viur ^ rrre gur auferre , ii

inobedicurikiL ) aurseloniaecglu8 exci -

pik >8 , ne Imperarori c^ uidem licem .

Welches bep denen weltlichen Stan¬

den so mehr Plaz finden muß , da die

hohe Geistlichkeit den Beweist selbst an

die Hand giebet , daß der Oeru8 mit

Haab und Gut der weltlichen Obrig¬

keit in den Teutschen Ländern unter -

than seyn müsse , und jene noch über

das weit ältere hohe Best ; - Rechte vor

sich haben .

^ d § . Xb.VI .
<? ) So wurden unter andern diese in

Prälaten , ( Grafen ) Ritter und

Gradce eingetheilet und solche Ord¬

nung besonders bei ) denen gemeinen

Landes - Versammlungen beobachtet .
Vid . oLxvorvv 8 w ( ddd /> . ad dd / » -

dd d / eti 6 / i . Ld / d / '. di / / . verb .
8rmr autcm iiue k ! eo -ni dus I ) uckiru8

Loiorniac 8mru8 - rre8 diiiänÄi .

1^ rimu8 L7erdor / n / / , der Geistlichen ,

dcrpfaffheit - ( iic babenr vccutia

diplomkna ) oder Prälaten - Stand .

^ Iter nobilium , der Herrn , Rit¬

terschaft und vom Adel . dlerr >U8

Idebeiu8 , der Stadt und Marckt .

-L v rxrj x ' v 8 Fodc . di . dVd c .

7 ^ . » . Ls ' dke » . ^ uOix r -

u L iLi di dd . ddr ) ? . di ' ett . / ) . Her¬

zoglich würcembergische allerun -

rerchanigste Anzeig auf die er -

kante derer in dem

Herzogrhum gelegener Llöster

und Grifts - Innhaber anmaßende

Reichs dm ?» ed / etat becrestend .

rd -r ^ e würtembergischer

Landtags - Abschieden d . a .

samt deren Bestarcigung did . t7 .

L/ di . Von der Eintheilung derer

Land - Ständen des Fürstenthums Hes¬

sen S . § . XIX . dXXX . Lr dXXXII .

In denen Vereinigungen , Bündnis¬

sen und besonderen Land - Frieden , wel¬

che die Reichs - Stände in diesen Zeiten

unter sich errichtet , komt die Geistlich¬

keit im Lande unter dem Nahmen derer

Unterthanen eben wohl vor , und wird

in der Eigenschaft gleiches Schuzes

theilhaftig gemacht . Vid . dke « . d ) / r . a -

UO > i rU LI LI d . di / / Ls '

^ dd . tÄ /rrt /r ^ d ) . 8 ouLi v . r « dr / ?e/ .

/? d di d / d / . / >.

Von Hessen Vid . tz . L . XII . Sc LXV .

Oonf . d ) // ) / . rxivririci u . d / , F . .-d /./ / ? .
d ) / / r . d -/ t . cv 8 ? i x . m ib .

Vr uullu3 suorum scudalium ?. ur iuo -

rumibcrrsrum ink >3biranrium vel pos .

sldenrium vlii glceri zliguid iuri8 vbc -

diar . d ' rM / ^ . c .-x iro ia v . xdstr . d / / » , / ,

i?/ >. x vxiO . Es hat dieses selbst

LL8 orO v8 anerkennen nrüssen , in den »

2luszugdcr Grifts - und Freyheics -

Driefen etlicher in würccmberg

gelegener Frauen - tlöster , ddoc -tt .-/ / . re -

dm . di dd . 2 / ./ ' ^ . vcrb . " Nun ist aber

" auchunter dieser heiligen Orden !V ! o -

" ngsterÜ8 ein nicht geringe OiKcren ? :

" und Unterschid befindlich , daßnehm -

" lich erliche / / mdirr und erbawcn

" uf etgenrhumlichen Grund und

" Boden eines Fürsten oder andern

" hö -



^ ( O ) Al zr

Gssatze und Vereinigungen verbesserte algemeine Reichs - Verfassung ^ ch weiters be -
bevtratteund der darauf gegründeten Landes - Fürstlichen Gewalt zur festiget haben ,
ohnumstösilichenGrundfcfte dienete . Die Stifter , Clöster und ge¬
faulte inngcstssene Geistlichkeit , welche man zuvor alwege unter die
Zugchörmrgen des Landes gerechnet , wurden nun bey denen ver¬
fallenden Land - Tbeilungcn denen Landes - nahmcntlich
bcygezehlet ; ü ) in gleichen: Betracht auch in denen Kayferl . Lehen -
Briefen , und andern Urkunden , als man die ? ertinencm8 Verricorü
darinnen auszudrucken angefangcn , dcrcrfclbcn unter denen Landes -
Zugehörnngen und Ergenthums - Stücken deutliche Meldung gethan ; c )
und obgleich jene bey einer oder der anderen Zeit - Begünstigung in ge¬
wissen Landern der Schuldigkeit stch zu entziehen getrachtet ; fo hat
cs dennoch daran fo weit gcfehlct , daß vielmehr durch besondere
Reichs - Grund - Gefäze die uralte Landes - Verfassung dagegen genug¬
sam gesichert und jene zu ihrer Schuldigkeit angewiesen worden , 6 )

H 2. wovon

" höhern / ' » / M / rr / en , als des hochlöb -

" lichsten Hauses Oesterreich , Chur -

" Bayern , Chur - Sachsen ürc . welche ,

" wie angedeuc im 8umluarischen Lx -

" rraöb der vornehmsten rc . iol . 64 . )

" ori » 'Mku ' ie vnd von vraltem ein ge -

" wiß ^ Li ' i ' irorium oder beschlossen

" Land haben , derenthalben sämtliches ,

" was darinnen sich befindet , rarione

" der weltlichen Lr / ierrorrcat oder

" Lands - Fürstlichen hohen Gber -

" vnd Borcmaßigkerc ihnen vnder -

" würflich ist , zugleich in solch ihren

" Terrr / oiw / r / rrrrte Eorceshausser

" billiger maßen für Landstand

" und 'Landsassen halten " , nvxv . M

M '/ I ' H ) . Lr / ri /- . 7 ". 7 / 7 . / ) . / F / . r/ e LLX -

O L Iv rrr Corrrr / rw / . r ?e 7eii ' ri7 ? e^ M rrmrre -

/ . / . L ? » . <5 . skLXLX / / ; / ? .

Cerm . 7l / 7 . C . 7 e . / . / . / ^ . L -' rü / rrr .

/ irr /- / . C . / / . / . / ,) .

/ , ) Con5 H . CVIll . Lc I . XII . Viel .
77rrrr / TÄ ' i ' rrr . Fi ' rrrr / rr . L/ Tirrrre /) . rü / er
^ i . Lnrvia Drreet

Dei ' rrc? rr L H) . Dtt . 8 c 11 L 1 v .
W T' iM/ rir? 7^ / /< Crr§ . Crre // / . / / .

/ /-.

5 ) Cr / . / ttr / eF . 0LXOI . I iv . / ) 7o . r?/ ).

8LNLiv . m Cr ,? // rrr ? 7l 77 < Crr / - .

Crre / / i / . / / . ib . " Das Herzog -

" rhum , Jürstenthum und Herrschaft zu

" Lüneburg mit allen seinen Eren , Wir -

" den , Landen , Stetten , Vesten , Bur -

" gen , Schlossen , Lehen , geistlichen

" und weltlichen Lehen - Mannen ,

" Lehen - Rechren , Clöscern , Mön - .

" stern rc . Gülden , Zinsen , Renthen ,

" Czollen , Geleyten , Gerichten , Voy -

" tien . " Ler . nvouxn / ^ o / . „ / , . r ^ i .-

oxLX8n : i ^ A , r / H . lVoi '^ /7» . / ?.

/ - / . ^ .66 . i . vxi 6 Cor / ?. / / / >' . 7 . / .

Cnnf . § . IV . Lr CXI . Es

hat daher der Chur - Bayerische Canzler ,
CH/- , sc 11 uiLv . m Cm » E -- / . , rr? 7rn
7̂ ' orr . Frwrri' . 7 / / öb ?/ rrc . / / . wrr / i orr .
/ ^ . / ). / / . wohl angemercket : ( ) uoä Im -

perütore8 in lheLie in Iireri8 inuetti -
ruisruni MLncionem facianr --/ e rrrrri -

m mMei /rr / r/r / oi ^ /-kw /r Ccc /e-
/ iHÜE /E ö / ,r / rrrrr » eom -

So enthalt auch die Beleh¬

nung mit Gchuz und Schirm über

die Clöster und Stifter bey denen im

Land gelegenen eben dasselbe , und ist

es weit gefehlet , daß allein die Iura

^ üuocütiliL ss >ecik >Ii8 darunter verstan¬

den seyn sollen . Conf . 11L R. -r . r/ e ?// A .

Civ ? Cr / ? , / / / ' . ö . / / / . / . / o . Le ttigr .

H . XI . III .
XLNH88 . I >1 ? . /VV6 .

sH IX8 ^ XV ^ I . I' >vci8 VVL8r ? n .

/ . / . rrr / rc ? . Av . Al '/ . / " .



Innere Verfas¬
sung derer ehe¬
dem entstande¬
nen geistlichen
Ritter - Orden .

52. ^ > ( a )
wovon dieselbe gleich wenig , dann in so vielen andern Landern und
Staaten Tcutschlandes , e ) sich seither entfernen mögen .

§ . XI . VH .

Die bcy Gelegenheit derer alteren Creuz - Zügen in dem gelobten
Land gestiftete gerstilche Ritter - (Orden , sind nach der Absicht ihrer
Stiftung auf nichts weniger , dann weltliche Macht und Hoheit ge¬
gründet , sondern nach denen Gelübden , Rcgnln und übriger Verfas¬
sung derer ansehnlichsten Münchs - Orden eingerichtet , ^ ) welche mit

Vcr -
e ) Viel . (Segen - der Oest -

reichischcn /« rmm wider die von
dein Grift Bamberg auf dem
Reichstag in Druck gegebene /» -

- Schrift , die />r^ ee » ^ rre
von der Lands - Fürstli¬

chen und sonst berrefend .
/V--/, . ü'e LLL6LL m

(7o ?„ we . <7c wrrü
/ . verb . ^ lc^ ue inuererata

priclem obsteruantia ( in ^ ullria ) in -
ualuir , vrstubieÄio a VastallkiAio non
clilstergc ö: nee Oomires , nee Ichisteo -
pi a lbanüstalliacu stinc exempri . Or
paulo polt : LarnberAenli8 Opistco -
pn8 inmiru praeüiorum in Larinrbia
liroruni a lire star acricer guonüarn 6i -
ieepiaca clellirir öc stuperiorirarem
^ ullriacain gonouir . Lonst. 80 NWL -
ucx rM/ r . /i . //. Z' .
/ . c/e Lni< 6 ci< m Lü , „ c „ e .
,/c ^ ?/ r . c . / . /.
verb . lginir -/ „ i m /- o -m
/ w/ Äme , /-/r ^ eMru ' / r, c / „ e

/me / ' rmci/ier / cri /^ rei , / » e
^ clü . / örm .

vivLiidli Arrv . L/ E
^ ,Vm . /< stow ,7 .

/ H7 . » /V i. rLorvvi Oe
viü . (?o „ eor ^. r » eer ^ r, . D » c .

L/ / /„/ o/ oi F /?r , . / / F ^ .
LiirLi . m ^ e/m/ec ^ ru . T' . / / . / 2 .

8 cn ,vliLv . L'm , . 0 » ce /7/n', ui
m /, ,/ / r, r / 'wtt . 7?/, u . / >. 7. Le-

/ / couer . / / . / / . ib . chnae -
Ilio exstuiAic : an iniiur krinceps
l ^errae iu8 babear in perstonalibu8
aÄionibus cle boni8 / , orrn , r Ä /,/ « / / »,

iuüicanüi ? Kc staue

boc in parria nollra ram nororiurn
eil , ve « emo m /i/ 'moe co « ^ 7 , omi ,̂ « o -

L/ r// L7Ei ^ cc/e^o/?icr / r7-, co „-
§r/r/ r, /c ,^ rn' L7

e /r », ^ , rEr ^ ,7em
r ?ittMr> e rr / stie , /7?„ . ^ c!6ir .
/r 7̂eo /r, er, /e » ^ / me W r-e

^ r^ o/7er L/ ^ -7 ,v -
Ftt / eroM »r / ^rmciM c/e ee ?«/ ) or // /i7r, r
/ , ü w /re/ 7m mmrt
r^ e, E „r regere L/ i/ ttoe, crcr , tt ^ M / 'rm -
c/ i /, /^ cee v/ //rero „ em m ecm/ ioim /r/- r, r
E /uttcre cm ^ tte ^ /nvrv ^/e -
/, em, e . ^ 66 . inL -vl coMror / .
vbiüeiuri8cliälione Lc iieuri8 an ic, g6 -
üirgue » . / s . guia ipst LIeriei ran -
guam rnembra keip . garriae üefenüo -
ne Aauüegnr , Lc proincle namrali
segniraci conienraneurn lir , vr , gui
senrir comrnoüum , senrire gnogue
üebear ineomrnoüum . / ech. „/) . ovi . 1.-
N ^ di >i Decr/ 6rm . 7 . Der . » .
DeOttcmu Mrree ?/ , 7 . Vicl . D „ .
LLxsLx (?ome » e . /ioec/? . errrre . Lis

^ crc ,/. mw crw /r / ) /.
Von Thüringen und Hessen - S . H . H -
III . IV . V . VI . iegg . OXIl . OXIIl . sg .
Von denen geistlichen Fürsten - Staa¬
ten S . tz . XOV . / )

7^ 6 § . XOVII .
Vici . i ^ o . vL vnxiLoo / Mor . / ü'e-

m Lox>6 vx -
811 (? </ . Der /ier 7^-mrc . / >.
ION . I ? LLIV 8 V L'er/ mr ,
w (7/- ro » , co Feremr >iviirxnL ^
vvnvdlv . ^ wc ^/oe . ubi
aclclic . Omnes bi orüine8 miliiares rg-
lia babuerum iniria , buniiles eranr in

obste -



^ ( o )

Verleugnung alles eigenen Willens , weltlicher Ehre und Herrschaft , in
Der vollkommenstenNiedrigkeit , Demuth und Gehorsam zu der Ewig¬
keit sich vorzubereithen und den Lohn ihrer Wercke in jenem Leben von
dem obersten Vergelter zu erwarten , die löbliche Absicht führeten . Was
zu Beförderung dieses Endzwecks milde Geber und Wohlthater wohl¬
meinend stifteten , hatte mit anderen milden Stiftungen gleiche Eigen¬
schaft , ü ) und wurde auf keine andere , dann bey denen Münchs - und
geistlichen Orden herkömmliche Art und Weiße der gemeinschaftlichen
Bcsizung und ^ clmimllrLnon genuzct : So führeten auch die nach dem
Beyfpiel der übrigen geistlichen Orden dazu erlangte Freyheiten mit
jenen gleiche Absicht . ( XU L Xllll . ) Der Anwachs solcher milden
Stiftungen veranlage fo viele besondere Ordens - Hausier , als selbige in
einem gewissen Bezirck oder Provinz dazu hinreichend waren . Diese

I stunden

obiogulo pauperum , acresöc au6ace8

in be1Ü8 , rerribile8 8aracem3 ) Quorum

Aeiia veluc IVlackabaeorum linAuaü -

Zelium periouadar . F » // -r no ^ oxii

n i . ük. vsrb . 8caruimu3 eriam , vr

Orüo krarrum kioipiralch bäieroiol ^ -

mir . rrir / r Ab orclo

vero frarrum milicisrempli circa Oe -
rico8 Lr milire8 ac alio8 krarre8 iuxra

iuüiruriouem 6omu8 veüre ) pcrpccui3

ibiüem remporibu8 obicrucrur - pre -

icurivero üecrero iancimu3 ) vr 5 ra -

rre8 in äomo veüra Deo ieruienrex

r /r / ? r ör ^ M ^ io / >iro Ab / >io / eM >-

- rem -/ r -k? ü Ab moi , / , m rom / >io / -r « -

maoiüro iuo aur «guibus ipispre -

ceperir , iubieüi ür obs6icnce8 exi -
liaur . cer . Ä -r / M -r 61 -̂ / . L '.

lo / ö / ) /» « / . ^ 81X10 v . coK / ? iM -rk -7.

LVKI6 H >r'r . / irr / -?/ / .
Oon5 . NIXLLV 3 6ir ^ . 01-/ . / >. / .
c . Ab / . r -̂ kx ? xocn r » -? K .

2 / . ^ / / >i . / e ä '. ( ? eo ,^ ro Mri ^ i -' . ? oiv 8

/?/ - . LLl . v 2 . M / ^7 / ü / ' -,^ -ri . ^ rrc -

/ / . ö . / / / . / e ^ . x !8 c > o D / i -/ .

oi / . ?, / / ,/ . / / -/ r, -?r / ? . / / . / . / .
^ 11n ^ Li üie vV » /- , / r> . L . / / . r ./ / .

/ i . Ab ^ r̂ / eA . L ^ . ^ / . Ab

L ^ xLo 3 . m üme Lcr / r/ L / / / .

r . ? . koxu ^ xx m / uie Lcc / e/ I / l / / .
/ / / . tr> . / . / . / o - ' . / >. / / / . verb . bic^ ui -

äem Uaru5 eorum M3M8 mouaüicus ,
^ uam Oericalis , guali8 eliOsnouico -
rum , eile viäerur . luicia eorum icl
sperre proäuur , immo , eriam aübuc
Uoäie rii / r/r vottir 7?/ o »/r/?rrü obiiriu -

guurur , vr 5u6u8 äocer / / « -/ . / l^ e / r / o

Ab -/ . iV1gAi8 kamen Esuoni -

ei8 renul3ribu3 , Quorum inüirucch vi -

uunr , aec >uiparari malunr . oiiLiLX .

oi -/ . erc / e / ? / .

In dem Hist . vipi . Unterr . 8 . NI . § . i .

p . 84 . wird gemeldet , der Deutsche Rit¬

ter - Orden sey zwar ein geistlicher

Stand , dessen Glieder aber waren kei¬

ne Pfaffen , sondern Ritter und Edle des

H . Rom . Reichs , die zu allen Zeiten in

grossem Ansehen gestanden hätten . Al¬

lein Pfaffen und Geistliche sind indem

Verstand hoffentlich einerley . Der Or¬

den hat dem Pfaffen - oder geistlichen

Grand bisher sein Ansehen , die übertrie¬

bene Freyheiten und gantze Wohlfart zu

daneben gehabt . Die Ordens - Brüder

selbsten werden in Priester - und Rir -

rer - Brüder eingetheilet : Leztere lassen

sich würdige und geistliche nennen ,

Auch zeigen die Maynzische undTrieri -

sche Iura vioeceiana , denen solchem

Hessen , wie in andern Ländern unterge¬

ben gewesen , daß es diesem also seye . Es

dörfte sich auch jener Einwand zu der

Grund - Stiftung des Ordens , schwer¬

lich reimen lassen . Viü . § . 5eg .
ü ) Lonk . VV -VXXNV8 / e / ch -

r / e/ / . . / < r . - ' . ooccxii / / / .

Lv7 / / » rw ^ . rMüe - rre -r / . / . r >11 -
i-r ^ x r ?r ^ Mot . -?,/ / / / ? . 6 >i -/ .
/ oÜE7 . ^1. LOXNLiXX / . / >. / / /

/ . F . / 20 . nvoo

^ ro -r . ( ? ei » r . / . ^ 6cl . 1 Ks i xv >1.
XLL . osx ^ L . ^ , 1 . / /

r ) Lonk .
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stunden in ihrer eigenen Verfassung und Rechten gegen einander und das
Verhältnis ; gegen ihren mittelbaren oder ohnmittclbaren geistlichen
Oberen wäre auf keine andere , dann die gewöhnliche Ordens - Unter -
gcbuug gegründet , welche mit der befondercn Verpflichtung gegen die
hohe Landes - Herrschaft , worunter diefe gelegen waren , so vielmehr
bestehen konte . c ) ( tz . i . vn . L ^ vm . )

§ . XI^ VIU .

u n d besonders Der deutsche Ntarmttlsche Ritter - Vrdett , welcher um das
des Temscheir Ighx 119 O . stinen Anfang genommen , rch und unter beständigem Zu -

Ordens oderde - ^ ^ chj - ^ Gütern und Vermögen bey der Andacht der Teutfchen Für -und Stande mit der Zeit durch ganz Teutfchland sich ausgebrcitet ,
stunde vornehmlich in der vorhin beschriebenen geistlichen Verfassung ,
der zufolge jedes Ordens - Hauß einen sonderbaren , aus geift - und welt¬
lichen Ritter - Brüdern unter der Aufsicht eines sogcnanren Praceptors
oder Commenthurs bestehenden , mit eigenen Rechten und Freyheiten ver¬
sehenen und geistliches OMA / vorftellete , dessen innere Ein¬
richtung so wohl , als die Beschaffenheit feiner Stiftung und geistliches
Verhältnis gegen den llioeLsianuM ) von andern geistlichen Orden we¬

nig

c ) Oons 7A . ttLiVLILl I . 7o / 7 .
7) / ir . / ^ oo . öllL ^ LVöl 7 " / / /.

7 ) / / )7 . Lir >iL8 ri ) .-li - LLüii , IO -Lt 8I6I8ötVKlVI (7. T'. 77

o L >v o I . v V >-1 M ^777r7 . 6 ,/ 77ar7
7 !/ / . / . / ec « . 7) » . 7e a o x i -

Ukiöl 77// . 7reu . 7l 77. / / / .
i' Hö L 1

^7-^ / . r-e /. 7l Vergleich
zwischen Herzog ix^ iio zu Braun¬
schweig und Lüneburg rc . mir dem
Meister des Iohannirer - Ordens in
der Marck , die Lo ?/ i , » e -r7e

betreffend . 7 . ^ . / ^ - / . ^ . rvxio

7 7 . ib . " Sol¬

lten alle und jede Comptores zu 8 ug -

" plinAburb , Lnmassen von Alters

" auch geschehen , in alwege schuldig

" seyn , hochgedachten Fürsten Herzog

" Heinrichen Julien und S -F -Gn . Erben

" und Nachkommenen die regierenden

" Herzogen zu Braunschweig vor ihre

" Landes - Fürsten zu erkennen , zu eh -

" ren und zu halten , S . Fürstl . Gn . und

" denselben wie andere Landsassen die

" Erb - Huldigung undRaths - pflichc

" auch gewöhnlichen Roß - Dienst zu

" thun , darzu sich , wie von Alters Her¬

fracht , Nathsweise gebrauchen lassen ,

" die Braunschweigische Land - Tage mit

" besuchen , auch neben anderen Land -

" Ständen des regierenden Fürsten und

" des Landes Besten r' athen und thaten

" helfen , und sonst alles anders , was ih -

" re Vorfahren , die gewesene Compto -

" res zu 8 upplinZ -burA jederzeit dem re -

" girenden Landes - Fürsten geleistet und

" gethan , unwigerlich auch leisten und

" thun " cer . ULkv 7r / s 7e Lt / ro -

tz . XI. VIH .
H (7ori5. tz . V1II . ^ .66 .

Terir . 42 - 4 / . ^ i - r nLL 1
^7 -r ^ 7c / . 7- ^ . 7l 7s 7 . 7^7 . vbi aä
g . i 190 . 6 . iZ .d-lou . grimg cregno egui -
rum referrur . 7Ä /ö /fr /rre <S . ^ vx -
V L öi 7. 7l 7s. ^). r / Aie Ae ö-i ö 2 -
INLLVS . l ' LI 'I' NLöllVS M L7ro » .
77r/?«^ . 10 . 1 ? Lii 1 vs r»

ö'. Fer / M 7̂ .
^7uee7 . 7l 77/ xox r-

^ V 8 LLH ruv 8 iLX 8 . r ?r /r7w 7e re /r-
Ao /MM 6rA7e evr/i . ,A xo 8 r>. ? l

7 ) Viel



( O ) 2^ ^

nia untcrfthicdcn wäre . 5 ) Die zugcftlftcte Güter und Gefalle wurden
auf eine bcy denen Münchs - Orden gewöhnliche Art verwaltet und dar¬
nach die übrige Einrichtung gemacht , c ) In denen besonderen Staaten

I 2. kam

^ Viä . 6r ,7. vc / r /F . c »/- . ? / .

^ ^ 2 . » / - . 13401 « 4 Li -7 . 7 ! X / >.
ibic; . iplc ^ 4i "i' ii4Li /'» » ottt , » ec
-ro » » /7 c»/ >. verb . IV ou o -
mne8 qui pai s oräiniS ) §IgäÜ8 vli Li
c1ypei8 . Lranrenim qui 53criÜLli8 , qui
milli8 , qm cgnlu , qui precibu3 pla -
cabanMeum . Vnüe Lifr3trs8 üilkinÄi ,
s clericib iaicsi /V / c/ ? ei ' /-i-ocz/eLc , ab ii8
qui / 7chr / / c /ic / ' er . e/ e ov 8 -
« vR 6 chüro » . / . / / / . c . Vn -
cle Ikaruir iüem 8istiiNu8 XlgAilkei')
quocl polt 1inAul38 Iiorg8 kracrc8 Lle -
rici ^ nriplionsm , tälus renina etc . Li
Igici 5rarre8 vuum ^ us IVigria clice -
rent . IOLN e/e / Ä / i k ^ e/ ec / or / » » / 7-
/ L // / cc? c -//7 / / » / c ///x / / . r/ / /7. F - ' / . Lit
r » / 'E / » // //. L'üro » . />. ^ 2 ^ . verb .
UeliZioü emnc omne8 Lc qm , quem 36 -
moclum Xlou3cbi , aä p3upert3tem ,
coeIib3tum Li obeäienrmm obtiriÄi .
kroprium Ngbebaucuikil / ugm omue8
voluntkirem Iuperiori8 voluutari iu
lotum tukmittebgm . S . Churfürst
4 vov8i - i zu Sachsen Schreiben <111
Herzog Johann Wilhelm zu Sach¬
sen <7. Mir / r / / E r » » /// ./ / /> » . / ^ <f .
Die Ordens - Me ' ster pflegten in ihren
Schreiben an dieselbe sich folgenden Ti -
tuls zu gebrauchen : / /̂>ü Lom -
?/ / c » <7» ^orch vice Lo ?» ?» e » <7» rorr » c cererü
oK'c/Httt Dom /« rn Mrr -

erc . Viel . /r /7/ / / » K . des anderseiri -
gen Ungrunds / // /'. ^ cI6 .
/ . ?> e >'» e rvOOVici -7c L7 / cürü » »/e » ,
?/ / » § » / or /7. // . /?/ >. / » » /§ .
V/i / c . / cc/c/I 6o ?rr / » . / . ^ In dem an¬
geführten ^ / . » . / / . kommt der / 'r /recc-

Nähme eben wohl vor . verb .
^ k' /recê roi ' /r ve / 0 )» / / / / e » /7// rorü /7/ A /re
e/w / / m . / ) //- / . uLNL 1 c 1 ^ /) / /ic>/» / 7rr »/ .
// . / 2/ o . »/). M /ü . nLv ^ ivi 2 ^ / . L/

ibi . d^ ouerinc vniuerü , quocl
no8 ^ r' Ee /^ or / ^ / c » rr// » c c/o / / / r/ t ? e/ /-
ro » / c » e M / r /üe / r . liberam concelü -
mu8 iaculmtem aeüiiicLuüi iukra mu -

ros l ' rgicÄeuieb cet . Wie dann auch

die übrigeOrdens - Verfassung mit denen

s '. ^ 7/ / rüo / M / / e » » e ?// 5 sehr

vieles gemein hatte . Vi6 . xvciiLNL .

^ » » / e ^ . <7 c>/ / . / V 66 .

tz . b .H . / ) ch § . Xb . VU . » ) . In der an¬

geführten Urkunde ULNLici / / )i / co / >r

Mr // / eS . ist noch folgendes versehen :

Iplümque Hccleliam ( 8 . d >licol3i ) cum

UÜ8 proueucubu8 in tubliclium rerrao
iüntU . inreoraliccr conrulimu8 eibüem

iurc pcrperuo qolliüencl ^ m Lc per

ipi 'orum / / » / »' ct 8 / / ter / / or ^ üeieruisn -

ciam üe qua iinAuIi8 3nni8 VI . libras

Imieckenli Ursepolico mgiori8biccIes

qui pro tempore fueric in Perpetuum

exbibebunr , / » / » / i / / / ri 7 / / r LP » o ^ ?/ /7» / r

</ / E co / / ^ / c / / cr / / » r c />/ c » r / ' r » c/ >o / r> o /̂ c

// / / ^ cc / c / rü c .v / -r/ cr / . Lonf . xrLx n -
v L i . Lvn 1 o . s^ / c .
Lcc / c/ rten Thtlis Fortfczung vom

Teurfchen und Iohannicer - Örden ;

worinnen angeführer wird , daß der Erz -

Bischoff zu Maynz und andere Präla¬

ten die Ordens - Kirchen mit Steuern

und Abgaben belegeten . 7 VI 6 . ^ .üi . Orü .

nouili '. lub n . ^ 24 . öc ins H . UII . 6 .

§ . UXXVIl . Li UXXIX .

) So wurden unter andern die beträcht¬

lichsten Hche und Kastnereyen einigen
Iii .' ter - Brüdern aus dem Lonuenr

anvertrauet , welches denen besondern

Connnendenin einerProvinz denAnlaß

gegeben . Doch blieben diese als Mit¬

glieder des Convents oder Capiculs dem

kraecepcori oder Commenclgtori des

Ordens - Hausses mit eben dem genaue¬

sten Gehörsinn noch immer zugethan ,

von dessen Gmdüncken die Anordnung

und Abänderung der übrigen Aemter

und Bedienungen allein abhienge . Ein

jedes Ordens - Hauß verfügte über seine

Güter nach besten Befinden , und betrie¬

be seine Rechts - Händel in seinem eige¬

nen Nahmen , viü . « 181 - 010 .4 xo -KIIULLL6 . OI0I. O .« .
» . / / ct .
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kam ihnen der Landes - Fürstliche natürliche Schuz wohl zu statten , wie
solches die aus den : Eigcnthum derer Landes - Fürsten und ihrer Unter¬
tanen hcrgenonuncne Stiftungen und milde Gaben ohne dem mit sich
brachten , ( § . Xk. Hl .) und zu Erlangung verschiedener geistlicher Frcy -
heiten den Anlaß gaben . Die natürliche Verpflichtung derselben gegen
den Landes - Fürsten , Stiftern und Eigenthums - Herrn wurde mit der
Anordnung des Teutschmeistcrthums nicht abgeandcrt ; F ) als welches
eben so wenig , denn diese einzle Ordens - Hausscr mit ihren bcygehörigcn
Gütern und Zinßen , einen auf weltliche Macht gegründeten Staat und
obrigkeitliches Regiment vorbildete , oder eine andere , dann gewöhnliche
Ordens - Untergebung unter der oberen Aufsicht des Hoch - Meisters mit

« . in welchem
auch die beschehene milde Gaben ange¬
nommen , Kauf , Tausch , Verkauf und
andere Dinge verrichtet und vollzogen
worden . Vl6 .

/ -.) Wie dann noch in
denen neueren Ordens -
versehen , daß ausser denen Cammer -
Balleyen undHäussern der Land - Com -
menthur samt seinem Cgpiml neue Or¬
dens - Glieder in die Valley aufzuneh¬
men : vi6 . c . i . Lr2 . wie ingleichem die
Stelle eines abgehenden Commenrhurs
vor sich hinwieder zu besezen berechtiget
seyn solle : viü . c . 9 . Verb . " Wann ein
" Commenden durch Ableiben eines Com -
" menthurs oder anderwärts vgciret , so
" soll der Land - Commenthur , da es an¬
derst den Anstand biß auf das orciing -
" ri Cgpirul , welches alle Jahr zugewis -
" ser Zeit gehalten soll werden , oder da
" es denselben einer oder der andern Ur -
" sach halben nit leiden mag , ein beson -
" dcrlich Capitel ausschreiben , und
" durch die mehrere Wahl der Com -
" menrhur , oder aber derLand - Com -
" meuthur allein urir seinen Rachs -
" gebiecigern , wiees in einer oder der
" andern Balley brauchig und Her¬
kommen seyn mag , die ledige Stelle
" mir dein hierzu würdigsten Com -
" menrhur , ( doch daß er sein habende
" Commenden hingegen laß ) odereinen
" andern Ritter wiederum ersezen ; hier -
" durch aber dem Meister an dessen Ge¬
rechtigkeit in denen Cammer - Val -

" leyen und -Haußern , da demfelbeir
" die Besezung undEinnehmungder
" Land - Commenthureir und Ordens¬
brüdern zustehec und gebühret , nichts
" benommen , sondern hiemit per exprek -
" lum Vorbehalten seyn . So ist auch bey
Veränderung des Land -Commenthurs
das Valley - Capitul befugt , wegen
zweyer Personen aus ihrem Mittel
sich zu vergleichen , welche dem Hoch¬
meister zur Bestattigung einer derselben
bekant gemacht werden , viä .

/ o . r/ r ^ . F . s '- .

i V 16 . Das vorhin angeführte Schrei¬
ben Chur - Fürsts ^ v6V8ri zu
SachsenVerb . " Und haben
" gleichwohl die Herzoge zu Sachsen ,
" Landgrafenzu Düringen , Marggra -
" fen zu Meisen ihre eigenthümliche Ge -
" rechtigkeiten solcher Balleyen alwegen
" gehabt und herbracht und die Land -
" Comthur und Stadthalter haben als
" Landsassen und Unrerthanen den -
" selbigen Fürsten schuldigen Gehor -
" samb und Uncerchanigkeir auch
" Steuer , Folge , Reife , und andere
" Gerechtigkeit geleistet . Ebenmäßig
" andern geistlichen Jnnwohnercn der
" genanten Landschaften , wie dann auch
" ein Land - Comrhur oder Stadthaltcr
" uffallen Landtagen die oberste8elllon
" und Stimm unter der Ritterschaft
" hat , und alle Land - Bürden mit tra¬
gen helfen , auch zu Clage und Ant -
" wort der Enden als andere Untertha -
" nen stehen müssen . "

L) S -
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sich brachten ) sondern durch den Zuwachs in Preusscn und Licfland
vcranlasstt wurde . / )

Der im Jahr 152- 5 . vorkommende Verlust des Preusischcn Koch - Wobey nach
Meisterthums schiene eine merckliche Veränderung in der bisherigen dem Abgang des
Ordens - Verfassung nach sich zu z leben . Dann wie die Absicht des P re u si s. H 0 ch -
Teuttch - Meisters Walther von Lroiiberg und seines Nachfolgers Meister chums
Walfgang Gchuzbar genant N lilchlmg dahin gicnge , die in ih - ^ Ubanderung
ren eigenen Rechten und Freyheitcn bisher gestandene Ordens - Kausser 2
samt ' ihren zugestifteten Gütern und Einkünften in einen vermeinten ^ eder be »
Fürsten - Staat zusammen zufchlagcn und damit den Verlust des denen so genan -
Prcusischen Zürstenthums gleichsam zu ersczen , a ) also wurden in de - ren Preusischen
nen Jahren 1516 . 1556 . 15z ? . und 15 ^ 8 . verschiedene dahin abzieh - Balleyen :K im
- ) S - Churfürsts ^ vovs 'ri zu Sach¬

sen Schreiben r/. ^ // . /-er
verb . " Und haben dieselben Land -
" Comthur vnd Stadthalter einen ho -
" hen Meister zu Preussen vor einen
" (? eM ^/ /- Dberstcn in geistlichen (!) r -
" dens - Sachen gehalten vnd eher das
" Evangelium geleuchtet , sich nach seinen
" Satzungen mit Zeremonien , Kleidun -
" gen vnd andern gerichtet - Ob dann
" nun wohl ein Teutschmeister zu Fran -
" cken , welcher beydem Hohe - Meister
" oberster lRath und dahir in Preusen
" mit auch vnterthan gewesen , in geist -
" liehen Ördens - Gachenwas der hohe
" Meister in Preusen mit dem gemeinen
" grossenCapitulvor gut angesehen , ihr zu
" Zeiten in Düringen verkündiget , auch
" geistlich vnd demüthig in beten vnd
" andern sich zu verhalten gebotten , auch
" fürfallende Irrungen vnd brüderliche
" Nothwendigkeit verrichtet hatt . " ser .
So hatte unter andern der Teutsch -
Meister Lonra6u3 6s I^ ucbrvvgnnsn
die Stiftung eines neuen Altars in der
8 . Elisabether Kirche zu Marburg ande¬
rer Gestalt nicht , dann mit Vorbewust
und Einwilligung des Commenthurs
und übriger Ordens - Brüder daselbst
auf und angenommen : Die Beurkun¬
dung hat man jenseits iub 11. 40 . neuer¬
lich sechsten beygebracht . ibi : l>lo8 6i -
üs l6s6sivio-i8 8orori8 nolirs volun -
wri pis psr omnia obrempsrace vo -
lenre8 ,

omnem buiu8mo6i Oi '6ingrioliem
iuklm mwm k>k>bsnre3 Araram ,
pretenübu8 conbrmgmu8 . cer .

i/. X ^
mLL1 w / >. ^ 0 . Solchem -
nach stunden zum höchsten die dem
Meisierthum in Teutschland und an¬
derwärts untergebene Ordens - Häuser
und Balleyen in diesem Betracht in
keinem andern Verhältnis; , dann die
übrige dem Hoch - Meisterthum ohnmit -
telbar zugerhane Balleyen , an deren
herkömmlichen Reichs - oder Land -
Standtschaft der Ordens - Gehorsameni -
mals behinderlich seyn können .

^ 6 tz . XI. VHH .
/r ) S . das aus dem Fürsil . Weimarischen

^.rctiiv ehedem dem Fürstl . Hauß Hes¬
sen communisirte Schreiben Ehur -
fürsts ^ vov 8 T1 zu Sachsen ,

/ ^ -e . welcher stattliche Bericht und
Zeugnis; eines der Zeit lebenden grossen
Reichs - Fürstens die vollkommenste
Glaubwürdigkeit so mehr verdienet , als
die bemeldete neue Ordens - 8mrurg ,
welche nach dem Bericht derer eigenen
Ordens - 8ci-ibencen eben nicht mit ein¬
stimmiger Bewilligung des Capituls ab -
gefasset worden , nebst dem übrigen
Verlauf solches genugsam bestätigen ,
und der Churfürsil . Bericht darauf ,
wie auf andere angefügte ohnverwerf-
liche Urkunden gebauet ist .

- ) S -
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lcnde neue 8camta errichtet , ^ ) und unter andern vermög eines im
Jahr 152 . 9 . auf ^ eZiäii Tag zu Zranckfurt zum Dtand gebrachten und
bald hernach von c^ noi . o v . bcftattigten Groß - Capitcl - Schlusses
" verordnet daß ein ieglichcr Land - Commenthur , Statthalter und
" Goaäiucor ehe und bevor derselbe dazu Lonürrmret wird , sich verpflich¬
ten und genugsam verschreiben solle : baß er sein Lebcnlang einem zeit¬
lichen Hoch - und Tcutschmcister und dem Orden unterthanig , gewärtig ,
" gehorsam , treu und hold seyn , dessen und des Ordens Ehr und Nuzen
" nach seinem besten Vermögen fnrdern , und nach trcflichem Verstand
" demselben zu gut uüzlichc Dinge fürnehmen und unnüzliche untcrlas-
" scn , in hohen wichtigen Balley - Dachen des Hochmeisters Bescheids , in
" gemeinen täglichen stiner Raths - Brüder Rath , er wüste dann mit ih -
" rerVerständnuß ein besseres , folgen und geloben ; - kein unbeweglich
" Gut verkaufen , noch in andere Weg veräußern , verändern noch an -
" werden , oder dieselbe mit Zinßen oder Gülten beschweren , ,verpfänden
" oder verschreiben , ohne hochmeistcrliche ^ uÄorität , Wissen , Willen
" und Zugab re . " c ) In gleicher Absicht wurden vermög einiger Capi -
tul - Schlüsse vom Jahr 1554 . 1560 . 1577 . und 1665 . sämtliche Bal -
leycn Tcutschen Gebiets zu den : NatriLuIar - s/ cmmo bcygezogen und je¬
dem Haupt - Ordens - Hauß ein besonderer Anschlag an dcnssloto des
Tcutschmeisterthums geniacht : ri ) Dieweil aber solches alles nicht ohne
den gänzlichen Umsturz derstlben besonderen Rechten und Abänderung
ihrer bißherigcn Reichs - oder Land - Standschaft geschehen mögen , so
wurde gegen dieses angesonnene weltliche Regiment H von denen soge -
nantcn Preußischen Balleyeir so wohl , als vornehmlich dcncnjcnigen ,
so bischer zu dem deutschen Gebiet waren gerechnet worden , desto
gegründeter Einwand gemacht , / ) mit dem endlichen Erfolg , daß zwar
jene dcmTeutschmcistcr , als ernennten ^ ämimttracorn des Hochmeistcr -
thums und geistlichen Oberen den gewöhnlichen Ordens - Gehorfam er¬
wiesen , übrigens aber bey ihren Zrcyheiten , Rechten und zürn Theil
hcrkorumlichen Reichs - und Crayß - oder Land - Standtfchaft biß aufdie
gegenwärtige Zeit sich zu erhalten gewußt haben . Z ) Dahingegen diedem

S - des Teutsch - Ordischen Priesters
und Teutsch - Meisterlichen geistlichen
Raths QF ,. vr ^ ^ roxs Historist
Bericht vom Marianistch Teucstchen
Ritter - Orden // /. c . />.

r ) Vicl .
) Hiervon bat man Gegenseits bey dem
Reichskundigen lVIo6ergrions - Gesuch
tüb n . 9 . einen Lxcraökum beyge -
bracht .

e ) S - das mehr angeführte Schreiben
Lhur - Fürstts ^ vcrvsri zu Sach¬
en ,7. / HrF .

/ ) Vi6 . .4v6vsrvs Lrv . AeBor //> e¬

r /r -r . verb . " Es haben aber
" nicht alle Land - Compther , sonderlich
" die ins Teutsche Gebiet gehören , char -
" innen die Balley Düringen auch gele -
" gen ) darinnen willigen oder solches vor .
" genehm achten vnd ihmedergestalt vn -
" terthenigk seyn wollen , wie aus solchem
" Abdruck und der Kayser - auch Babst -
" lichen Lontirmklnon ) wann dieselbe
" fleißig durchleßen , zu vernehmen rc .

F ) S . das mehr angeführte Schreiben
Churfürsts Augusttl zu Sachsen Fr -

wohin besonders die Balley El¬
saß und Burgund , sodann dieBalley

Koblenz
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dem Tentschmeisterthum näher zugethane Balley Francken samt denen
übrlqen Cammer - Commenden , nach dem mercklichen und zu jener Ab -
sicht ' sich wenig reimenden Unterscheid / zwischen denen Cammer - Bal¬
gen und Commenden und denen übrigen dahin nicht gehörigen
freyett Ordens - Balleyen ü ) in einem andern Zustand sich befinden ;
wie dieses alles aus dem folgenden zur Guüge abgenommen werden mag .

K

§ - I -

Bey denen mittelbaren Ordens - Hausier » und Commenden Noch vene . <
wäre die genommene Absicht um so vergeblicher ; s ) obgleich der Dama - ^

^ bjets durchzutrei-
Ersten Ther'ls Fortsezung vomTeur - gewesen ,
sehen und Johanniter -- Ordens .

Dennoch stehet die Land - Commen -

thurey in Francken , samt denen ihr unter¬

gebenen Commenden - Haussern und Or¬

dens - Personen in ihrer eigenen Verfas¬

sung , wovon in dem oft erwehnten Chur -

Sächsischen Schreiben ein besonderes

Beyspiel angeführet wird .

^ § . I. .

Eoblen ; gehören .
s . i ; 24 . 1526. 1527 . 1529 .

15 zo . 1542 . 154 z . 1544 .Lor . und besonders

F . , / . 1654 . So hat auch der Land - Com -

menthur der Valley Elsaß undBurgund

wegen der Häuffer Magnauund Alsch -

haussen unter denen SchwäbischenGra -

fen ; wie auch der Land - Commenthur

der Balley Coblenz bey dem Chur - Rhei¬

nischen Crayß Siz und Stimm . Vick

/ . / . LIOSLII Staats -Recht

HingegenhatderTeutsch - « ) Eben wenig konten die Landes - Fürsten

meister bey dem Franckischen Crayß erst

in dem Jahr 1538 - solches mitvielerMü -

he , wiewohl im Rang nach denen Bi -

schöffen , erlanget . Vi6 . nLi >i ^ LV8 M
/ „ r . / .

/ F . / ) » . L108 LK

^ 0 . alwo aus ersterem folgendes ange¬

führet wird : lMo -iiker Oräinis Deu -

rouiLi , gui olim r -imeli Loriuenrus

Oirculi vocgcus non buir ör poNczugm

Lliguanöo vocatus line Lonlünln rna -

ioris putri80rcnli8caruurn fuiller , uä
vorum non g6millu8 üc tenarn exce -

rlei ' e iullu8 t 'uir . Danclern vei o M

e^ nno 1 5Z7 . ülinclLra -

rib >u8 plgLuir LraclmMo ^ n . 15 z8 . le¬

erem . Der deshalben Mitwochs nach

Biliani 15 z 8 . abgefaßte Crayß - ^ est

ist , so viel anhero gehörig , der zum Behuf

der iVtacriLnIsr - iX4 oclsrarions - Angele -

genheita . i692 . vonSeitendesTeutschen

Ritter - Ordens oüirten sogenanten aus¬

führlichen und Anweisung

61b n . 5 . angefüget zu befinden .
L ) Conk. des Teurschen Ordens

/ / . / r . 1. vK1 8

geschehen lassen , daß in der bisherigen

Verfassung der ihnen unterthänigen Or¬

dens - Hausser einige anmaßliche Abän¬

derung unternommen würde ; daher

hochgedachter Churfürst LV6V3rv8

nicht zugeben wollen , daß ein fremder

Ordens - Ritter , so nicht zur Balley

und dem Hauß in Thüringen gehörig ,

demselben dennoch von dem Teutsch -

meister vorgesezt werden solte : indem er

befunden , " daß solches dem Hausse zu

" Sachsen und dessen Landen zu merckli -

" eher Neuerung , Schaden , Nachtheil

" und Beschwerung gereichen würde : "

unter der weiteren Anführung , " daß

" wann schon dieselbePerson gar geschickt

" und täglich , so ist doch wohl zu beden -

" cken , do ein solche Person Statthal -

" ter oderLand - Compthur werden solt ,

" das dadurch alle Fürlaufungen und

" vndHeimlichkeiten des Landes - Fürsten

" Landschaften ausserhalb Landes geof -

" fenbaret würden , weil einLand - Comp -

" thur in Ausschuß gehörig vnd der für -

" nehmste Land - Stand vnd Ritterschaft

" fein soll , geschweige anderer Nachtheil
" mehr
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lige ^ äminilirator und Teutschmeistcr Wolfgang Schuzbar genant
Milchling solche gegen die Landes - Regenten und besonders dieSchmal -
caldische Bundes - Verwandten bey jenen widrigen Zeit - Umstän¬
den durchzutrcibcn ohnsagliche Mühe und fast unerschwingliche Kosten

Vermeinte angcwcndct . ( Z . XXIII . ) Die hiezu vermeintlich dlensame schwache
Gründe dieser Gründe wurden vornehmlich in denen Kaystrlichcn Schuz - und Frcy -
Slnmassung . hcits - Briefen , sodann auch einem gewissen Lehen - Verhältnis des

Teutschmcisterthums gegen den Kayscr und das Tcutsche Reich gesuchet ,
und vermög jener angeführct , " daß derTcutschmeister strmt allen ihme
" untergebenen Ordens - Häuflern und Commenden Kayserl . Majt . und
" dem Reich ohne Mittel unterworfen ; dabey von allen Auflagen , Ab¬
gaben , Diensten und Lasten durchaus bcfreyct und fremder Gericht -
" barkeit nicht untergeben jene . " In Befolg diefts aber anmaßlich tta -
' ' ruiret , " daß dasHoch - uud Tcutschmcistcrthum nrit allen Ordcns - Häus -
" fern und Gütern , wo ste nur gelegen waren , samt ihrer vermeinten
" § . e§alischcn Hoheit von Römis Kayscrl . Majt . zu Lehen empfangen ,
" getragen , auch in solcher Eigenschaft gegen den obersten Lehens - Herrn
" und das gesamte Tcutsche Reich vermannet und verdienet würden , dem -
" nach einem zeitlichen Hoch - und Tcutschmeister alle Obrigkeitliche Gc -
" rechtsaurc , gleich andern Fürsten und Standen des Reichs , ohne jemand s
" Eintrag dabcy gebühreten : diese also denselben vor ihren Fürsten und
" allcmige ohngcmittcltc Obrigkeit ohne Ausnahm . anzusehen und zu ver¬
mehren hatten . /-)

§ -

Widerlegung Gleichwie aber der besondere Aayserliche Gchuz und Ver¬
di eser Einwen - spruch an und vor stch selbst die Ohnmittelbarkcit des beschirmten nicht
düngen . mit stch bringt , oder zum voraus sczet , sondern bey und nebst desselben

Raysertt - mittelbarem Zustand wohl bestehet ; n ) Ausser dem die zuvor bcschric -
benechen Gchuzes

und Ver -
spruchs .

" mehrso ein solch fremder - Mensch ,

" welcher sich durch einen grausamen un -

" christlichen Aidt verbunden , anrichteir

" und dem Tcutschmeister ein solch

" stadclich Gur gänzlich unrerwür -

" fig niachcn käme : c . " cir . ^ r ./ » / ' - r .

Was ein neu ernennt - und bestät -

rigler ? käLcii ? roLdes Laustes
7777 zu Grünberg denen Herrn Landgra¬
fen zu Hessen bey seiner Bestättigung

unter anderen angelobren Unrerthanen -

Pflichten deshalben besonders zu verspre¬

chen gehabt , solches ist ab derAulag M

7/ . beurkundet zu befinden .

Es sind diese seichte Gründe unter an¬

dern selbst in dem erdrungenen Oucle -

u -u -äischen Vertrag angeführet worden .

Vicl . ^ 77777c? . ^ 77. / ^ . des anderseiti¬

gen sogenancen Historis Unter¬

richts .
^ 6 § . UI .

ch soxir ^ civ 8 vm . / 'o -rri / i 7, 7^ .v . 777

LicrvL ^ c . / .
77. 4 . ib . nouvacar - cum

glÜ8 äiiyurgre , ^ rtt77er / -/? / >ro / eKo77Ü ^ / -

e ^ e7 / 7/ >77077r ?/ 7ttV7 -
/-7777̂ ) L: Nvilt08 ab mino exempros
purant , c>um ab iuirio yub eg pirore -
äiioue fueriur , ĉ ugii iäem eilet prore -
Aere sc eximere : guriln ^ ula coeno -
big , ĉ uae proceUg , ioll Uomsuo krge -
iuliiubieUa ceuienägio , enr . 8 eä baec
leuiora . cer . LLsoro . Gummaris .
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bene ohnumftößliche Verfassung derer Teutschcn Lander und Staaten
nach der auf das ohnfürdenckliche Herkommen , Gefaze und Vereinigun¬
gen gegründeten algemeinen Reichs - Verfassung die wahre ^ ormam ,
wornach dergleichen Schirms - Briefe zu ermessen , abgiebet , der zufolge
an der mittelbaren Untergebung und Unterthanigkeit fo mancher anderer
in denen Teutfchen Fürftentbümern gelegener und zum Theil mit noch
stattlicheren Kayferlichen krotsLkorüZ begabter Stifter , geistlichen Hausser
und Orden biß dahin niemand einigen vernünftigen Zweifel getragen ;

L vielmehr

TV - r / rK sämtlicher / MMMtaten der

vornehmsten würtembergis Elöster
7 ) ocrL -?r .

71 7 ibi . " Obwohlen aber die Rö -

" mische Kayser vnd König auch erwan

" mittelbare Stand und Personen ,

" / ü / » /r 7 ) o ?, rrM territowr / ü / r7/ , errorr7 /rte

" Ls " in ihrer Mast , und des

" H . Rom . Reichs Schuz allergnedigst

" aufzunemen , oder deren habende kri -

" nilebm zu besiattigen pflegen . " cer .Eonil o ^ n . iv87 . 77 o /̂ l / ^ . WLUKxx
vor . Gchirmbrief . ^ 7rwr .

c . / o . 7 ) o / r . nxivLxin

der Lindauis . Ausführung 7 . F / - .

LOLI . LL / , 1' otrc / owiuLxr 7e rs «I . 6r7 . 7r/? . 77ert . 77. / .
7?r/ 1 /r/ ). i. vi) Oi. x 7177.

/ >. / / / / . I. VOX >VI6 7» r .
^ r/ 7 .

/ >) 77 ?^ / . uv ^ r >iV 8 M / lTrtro / , . 5 -r / » ^ .

7 ! 777 / , . / F / . 7 ? e « . O -r . ^ nomxi

77 / 7 7rer / . 71 7 7 . vbi g 66 ir : 8 i

enim bociäluo ( nempe poreuraru

krocerum Imp ». ) I . üaäülIli 8 olim licuit

ls glrcriu 3 proreclioni ( vrpore guxs

nullam iubieLiionem inuoluit ) com -

mictLrs , mulco icl mgAl 8 pcrmiilum

erxr recheclu lummi kriucipis , gui ,

guxmui 8 omuibu 8 Lcc 1süi 8 acl äeken -

iiouem obliA -etur , ftiecigliu 8 ramcn

« gm vni xlreriue uonnunguam göcli -

air , vr , guemxümoüum iolsr , plu 8

rimexcur , guoä iinZuIxrirer promirri -

tur , czuIM c^ uoci A-enerxIi sponiious

coucluZirur . iox ^ 7 . 717 / , . ^ ^ .

L§ " 7 '. 777 . / , . 22 . k.is 1 L 0 ^ 1. rv LÄro /r .

71777 . / , . vsrb .

I4oc loco molisn 6 u 3 eil leölor , iiixm

in Imperii A Lxeixri 8 rurelxm Lr px -

rrocinium recepriouem uiliil prxeiu -

üicxile , nec poruiile , iuri , guoücom -
perebxr xnri ^ uiru8 Ducibu8 Lruniui -
cenlibu8 ) in Quorum rerriroiioiicum
eil lli66xA8buiium . chlorumgue , guocl
vel lioc , vel xlio non xbiimili xrZu -
menro inüuclu8 üicxli8 Imperii , mc>-
nxileiium lioc immeäixre Imperio
iubücere L: inrsi - Or6ine3 blcLleliaüi -
co8 , gui lnnr in Qrculo ^ ax . infer . rs -
ferre conärus ür , inüicuN8eiu8 reiAra -
riL conrrg UL >lLicv î iuniorem Ou -
cem pecuIiÄlibu8 g7lionibu8 . Verum ,
cauilä in lupremo lmperii äicsiierio ,
L^uoü eil 8pirse Kemerum , 6iu gAi-
rara , ^ T / o / r / tt ,

7nv ?r ^ / ? erW ?/ r 7 ) « r ^ m Frr / 7r^ reeK ^ ^ 7rÄ -

LZ" / r / e -r ^ ttM e/ ? Mr / w / Ltrwr .
7e7» re7rrM / , » » r <77r -?r .

erre /r /^ r . s -rt . 7e / ör »r . c . / . / .
Es haben solches niä ) t weniger die Teut -

sche Kayser selbsten öfters anerkant . '

Viä . 7 ) , / / . rxin . 111 . 7m / i . ^r.

7 ) » . 7e uoKruriN 71 77 . ib .

" Daß der obgemelt befehle und schirm

" briesmit seinen Articulen - - dem vorge -

" nanten unserem Neven und Chur -

" fürsten vnd seinem Stift zu Trier ahn

" ihrenOberseiten - gewaltsam , ge -

" Hörsamkeiten vnd gerechtigkeiten ,

" sonder vber das gemelt Closter z' u 8 . IVl 3 -

" ximin - keinerley abbruch , wider -

" Wertigkeit , eintrag bringen soll ,

" noch möge . Lonk . nLxK77 § . ^ .

7o . 7o /r . > 1 VrrrX Reichstags - 77e ^ .

/ ri7 rxinxxico v . 77 / , . / o - . So

haben auch bekanter maßen die Juden im

Reich das zum öftern erneuerte Kayserl .

xriuileAium erlangt , daß sie im ganzen

H . Reich unter Kayserl . ohnmittelbaren

Schuz und Verspruch sollen seyn , auch

der Kayser ihr obersterRichter seyn wolle .

Louft Lv » i6 Reichs - ^ 7w7 .
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vielmehr jene in dem Eigenthum der Landes - Fürsten gelegene und selbst
ihrcnUrsprung daraus hcrnehmende Teutschc - Ordens - Hausser und Com -
mcndcn des besonderen Landes - Fürstlichen Schuzcs nebst all übriger
anerkantcr Uutergcbung , unter der theuersten Verpflichtung gegen den
Landes - Regenten von einer Zeit zur andern sich sorgfältig versichert
haben ; c ) als wäre dieser gerühmte Grund viel zu schwach , dann daß
das vermeinte kxemprions - Gebäude darauf gcsezet und der Bcsiz -
Stand so wohl hergebrachter Landes - Fürstlichen Gerechtsamen damit
bestürmet werden können . ci )

§ .
Der Rayser- Der übrige Jnnhalt saintlicher von dem Tcutschen Ritter - Orden

Ilchen und Rä - chiuals erlangter Aayserllcher und Txönlglrcher Freyhelts - Bne -
mgllchen Frey- ^ n n ) ist zusordcrst nach dem Zustand der Zeiten , worinnen sie erthei -
Helcs -Briefen . ^ ivordcn und des Ordens sechsten , wie auch der damaligen Reichs¬

und Lander - Verfassung zu ermessen , nach welchem selbiger auf die ge¬
wöhnliche Befreyung verschiedener denen geistlichen Häuflern und Gütern
ex iure ^ äuoLacias äc Lomiciae der Zeit obliegender Beschwerden
( K . Xb . n . Xb. m . L Xb . lV .) wie ingleichen die Lxempcion von denen ge¬
meinen Kayscrlichen Land - Gerichten vornehmlich abzwecket ; mithin ,
wie überhaupt das weltliche Regiment und Obrigkeit vor den in seiner
ersteren Verfasiung stehenden geistlichen Ritter - Orden nicht mit sich
bringt , also insbesondere bcy dencnjenigen Ordens - Häuflern , welche
aus dem Eigenthum derer Tcutschen Landes - Fürsten ihre Grund - Stif¬
tung und ganze Wohlfart erhalten , oder bey ihrer gesuchten Aufnahm
in die altl) ecbrachte Landes - Verfassung sich schicken müssen , nie¬
malen statt findet , ö ) ( tz . Xb. lll . Xb. lV . Xb. Vl .) Ausser diesem leidet

derselbe
/ >. ^ clcl . ono rxi8 .

§«.-/? . / l'/ Z / . /r/) . /). Derer
übrigenHeßischen Stifter und geistlichen
(Kommunen , welche nebst und bey ihrer
offenkundigen Landsäßigkeit dergleichen
Schirm - Briefe vor sich aufweisen kön¬
nen , zu geschweige « . Lon5. xvcuLNL .

///FI 6b //. /V// /).
c) V16 . ^ c/r . F / » . z -' . / F . ib . lam

/rarres cjuam clomum ipiäm r»
cer . Ouo6 no8

tepe famm clomum Lc fmrre8 iu es
cie « eure8 - recipieure8F-^ /,EÄo // e

c/ ) Lon5. osKLL . / V/ / . / . / .
Tl/ eicr Ä / '/re . Z . 2 ^ . / . / .

z-o - . ric ^ xLisci
i . i Li ? .

^ 6
cr ) Vi6 . / e TVo / r/r/ .

/ I . //^ c . /e i. vvoi. r Hi ?»/?/ .
71 // . Z' . / / . ?r . s . i. v » i 6 .
ReichsL ^ cc . 6o ?/ z . / .

s) So gar erkante der Teutfche Orden die
Gerichtbarkeit derer Heßischen Landsäs-
sigen Grafen von Battenberg bey seinem
Hof zu Meinhartshaufen . Die nach¬
mals deshalben erlangte Freyheitwurde
mit ausdrücklichem Vorbehalt der pein¬
lichen Fälle aus Gnaden zugestanden , oh¬
ne daß man sich so ein - als anderer Sei¬
ten in den Sinn kommen lassen der ge¬
meinen Ordens - Freyheit nur zu geden -
cken . Den Bewciß hievon hat man jen¬
seits mit der Urkunde 6o ?M-



derselbe nicht nur bey demjenigen , was ein jeder hoher Reichs - Stand
nach der uralten Verfassung seiner Lander , denen darauf sprechenden
Kayserlichen Belehnungen , Gcjazen und Vereinigungen besizlich herge¬
bracht, nach Art aller dergleichen Freyhcitcn , bey welchen cs an der erfor¬
derlichen besonderen Einwilligung und Bestättigung derer Landes - Für¬
sten und hoher Eigenthums - Herren gebricht , ) c ) seine

L 2 ganz -

bey dem sogenanren Hist . Uncerr .
selbst geführet . LonL § . DXX . ^ in 5r . E -
ben wenig wird diesen Freyheits -Briefen
selbst von Kayserl . Mas und dem Teut -
schen Reich bey denen Reichs --Steuren
und andern gemeinen Beschwerden in
Ansehung der ohnmittelbaren Ordens -
Güter statt gegeben . Noch hat es der Or¬
den jemalen dahin gebracht , daß solche bey
denen in den Oesterreichischen Erb -
Landern gelegenen Ordens - Häussern
wären beobachtet worden . Viä . § . DVII .
Woraus so gewisser abzunehmen , wie
die höchste Ertheiler solche ? riui1sA-ia ver¬
standen haben wollen . Die eingewen¬
dete Freyheit von Zöllen und Weg -Gel¬
dern kan der Sach den Ausschlag nicht
geben . Diese wäre eine gemeine Frey¬
heit der Geistlichen inTeurschland , wel¬
che neben der vollkommensten Unterthä -
nigkeit der Befteyeten gar wohl stehen
konte . Der seichten Lehre von denen
Italien sezet man die kundbarliche
Reichs - und Länder - Verfassung dieser
Zeiten entgegen . Kayser rLivLLicvs
I I . auf dessen kriuileZia so grosse Rech¬nung gemacht werden will , verordnet
schon damalen : vr vnu8 gui8gnL ? rin -
cipUNI I- ILLIH ^ HLVS IVHI8VI -
ono ^ ii ; v8 co ^ m .4. i ? iLV8 ) oxn -H8 liue Iib>LN 3 ÜUL in 5eu 6 ari 8 , vrarur
gniere ,
con8VLrvvinLi .i
Vici . oo >i8ria '. vL riLLm ^ TL
rxi ^ oirv ^i <? . E2 .

c) Man beziehet sich dermal nur auf die
vorhin bekante Freyheits - Briefe derer
Oesterreichischen , Bayrischen , Trieri -
schen , Würtembergischen cer . Stifter
und Clöster und derselben damit dennoch
bestehenden kundbarlichen Unterthänig -
keit inAnsehung ihrer hohen Landes -
Herrschaft . So erhielte derAbt und Lon -

uenr des Closters Haina in Hessen von
c ^ kvi - o iv . im Jahr 1554 . das ? ri -
uilegium : () uocl omaia Le iinAuIa bo¬
na prekari monalierii veüri <§ veüra ,
Lc pollellione8 vbicungue üce öc lira
Lc stib Luin8Lungue üirionechominio
ibu rerrirorio conliüenria , liberalinc
Lr eile üebeanr , Lc ipig8 LZ*

e//e rttch ^Mo » e , ^o » rr-
/10/ e-

/,/) . XVLNLXL . LoL / /̂//
^ 66 . / )// -/ . ^ äxi ^iil . iL ^ i 1. re -

ILIO . Deine ohn -
geachtet wäre dessen landfaßiger Zustand
ausser allem Zweifel . viü . H . DX1I . /) lg .
Oonf. /-r /HAMr wer -iMottü

L/ /e ^ -
rx ^ ouLi ^ rvvori '.

7 '. / /. - / / o - .
Dennoch wurde auf stattlichen Beweiß
dasselbe dem Stift Bamberg richterlich
zuerkant . Daher der Ke5eren3 />. / / / § .
hinzu füget : Flolo eoocle bi8 cüplom .
stirere vel creüere , guoü lincsusseöka ,
aäeo , vr ipsa Imperaroria maielta8 ad
eiu8moüi lubreprionibu3 non 5uerit
Übera . / / ch . Dxempla eciam alia
Liltercienlium abbarum iunr lonZs
plura in Austria , in Lau . in lui . Duearu
Le alibi , gui aciuerln8 Domini , cuiu 3
rerricorio ineiuü iunr , porestarem ns
bileere gniüem au6enc . Eben so er -
theilteKayser uLxnicv8 v . demClo -
fter Gcheyren in Bayern a . 1124 . fol¬
gendes ? i' iuilegium : I) onamu3 omni -
mo6am übercacem praeciieio Loeno -
bio 8Lbeuren ab omni ieculari Do -
minio . -- Lonii
Vorstellung und Ausführung der
dem hohen Stift würz bürg zuste¬
hender hoher geist - und bischöflicher
6rc/mE ^ - und / )ioere/^ » - auch welt -
und Lands - Fürstlicher

Rechc



gänzliche Ausnahm ; ri ) sondern ist noch über das auf dasjenige , was
der Orden rechtmäßig erworben und kundbarlich hergebracht ,auch

Recht und Gerechtigkeit in und auf
dessen Closter Eberach Cistercienfer
Ordens WeshalbendieBefreye -
te um die Bewilligung und Bestäti¬
gung derer Landes - Fürsten und Eigen -
thums -Herren sich nicht nur bewarben ,
sondern nicht selten von denen Kaysern
und Königen dazu angewiesen , jeneBe -
siattigungen auch insgemein mit gutem
Vorbehalt ertheilet wurden , wovon die
§ . XbllH . « ) angeführte Beyspiele nach¬
zusehen . ^ 66 .

^ r /?A. Lr/? .
,5. / / . / . 2F . ibi : () uo 6 nos 6 e com -

muni conlilio Lr eonsenlü Arariam
Mr§i/?re x/ rom / eMr» / -ror « ?/ , r /r L -r-

-7e ?/ r LZê e s Lerenillr -
mo Domino K . Der Arscia Romano¬
rum Re ^ e laälam lolemprnirer Lr in -
(lulcam , ita guoä 6 e bonis luis ,
r'Mr /r /« » r>e5 ,ro/?re
iam babenr , vel golliclenr , villelieer
cle clomo , ia gua nune babitanr , lia -
bulo eiäem äomui iunÄo , area ex
vppoliro 6 iÄe äomus lira - - limili -
ter 6 e bonis extra limices iuris loren -
iis iam aegchliris vel impoüerum ac -
^ uiren6is , vsgue 36 rrecenrarum elli -
marionem leZirimam marearuM ) ral -
lias leu alrerius euiuseungue Zeneris
leruieia aliguarenus non exl'oluanr,
perperuo 6 uraruram , rx ^ LSLxri -
LV8 oO ^ riXLILLIVS ) nis
oOlVNi rioXIL VS IXT LX0I . V8I8 )

r^uocl li plura preäia gcl ins forenle
noüre ciuiraris perrinenria , emenäo
ieu kilio moäo guoeungue babuerinr ,
vel acguirenr , /̂eM

/? r»/ re rMe/rEr , Me ^ /ier /-u-
r / m / ro ^ eetero
§r ^ r ,r ?/ / / r
VOI - VLlVS VT' ? X ^ LVI0T ' L OX .4 -

OVK1 xosirxL coxrikkiLT ' lO -
ixv ^ riv ^ sir ? Lxirvs Lr

c ^ ss ^ n . cer . xvvori - ni 1.

L //?. /7. LLSOI . O .
ib . Deliberalirare Reoiabu -

iusmocli ^ rariam eis 6ucimus 5acier̂
ciam , vr 6e iplorum euria , guam in
opchäo noliro polliäenr , nul -
lam precariam iiue Ueurarn , nullurn
prorürs isruirium eompellanrur ien
reneanrur preUare . 8eä omnino ad
omni teruiruris lic onere likera Lc im -
MUMS ) LO HVOV VL OOMLIVdll
0IVIVL1 LIV8OLL1 orkini vorvi ^ -
TtLiL rxocLssn , Lr
ooi^ sLxsv . x ^ T' xoni m .
LbMttr ê Orte ^ -er§ . a . ^ er ex ^ r /r-
Armr XV10 . uvxn . im Bayerisi
Grammbuch 77 ib . " Dieser
" ir .-vrroT ' bestatt dem Closter Rai -
" renhaßlach alle ihre alte Babstliche
" und BayserlicheFreyheic . Item das
" mans mitNachtzilen , Aufreuten , Ha -
" bersamblung , Steuren noch anderem
" nit folt beschwaren , weder das Closter ,
" noch dessen Vnderthonen , auch für
" weltliche Gericht nicht fordern , bann
" allein vmb Malefitz , das zum Tod ge -
" het . Erlaubet auch sein Eigen - vnd
" Dienst - Leuchen zum Closter von ihren
" liegenden vnd fahrenden Güteren zu
" schencken vnnd zu geben . Darum diß
" Brieffs ^ nno öro . 1244 .
rMer /^ rLLkrvM 7ir »^ ttr§r 7) oWE ,r
L ? 6LOX6IV ^l / iE 'EM -

MM e -7r> M » <7. / .
2 / . NLIVLX Lindauif Zlußführung
Con 5. nLX 'r L-r ,/. Mr / .

L'. / / . / . 2 ^ . ib . l^ urlus lm ^ eraror nun -
guam praelumirur priuiieA 'üssiuribus ,
llaruris , consuscuäinibus ? rineipum
Imperii aliorumgus Î enionum Do¬
minorum (leroAgre voluillb . () uin ,
noc ex pleniruäine pocellacis , nee vl -
Io alio moäo ius alceri ^ uaeürum rol¬
lere aur iniirmare poruir - Dnimue -
ro Lr L'x

-r ,7
Do ?,» W 7 cr »Ä 6 -

w /ch wr com^ e /ZerM ^ . Sie
muften von dem Landes - Herrn einen

und willen - Brief auswür -
cken .
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auch noch rm Gebrauch , Übung und Besiz habe , buchstäblich
M . cinge -

ckcn . iVb /- . ^ srxoxx <76 ^ . ^ / tti 'ck
-5 '.

/. m />o ?r /r / r/,
ülcr / r / .' po // e /^ r eo ?/ ^ ^ e /^ e / ier r ôr .

/ ) -? r vo orr / )>/ /̂>. 7 l // . Lo ?i/ 2 ^ . ^).
/ ^ . L/ lb . ^ e -^ ue krr -

uileoikl Impp . - guoaä exempciouem
omrümoä -im Lr llacum immeärer3N3
aä vlum relpsclu Imperii perusne -
ruur , lsä in rermiui3 uuäxe couür -
M3ÜOM8 permonürruur , 3öku8 ipse L:
oblsrukiucl -i kusruur in conrrarinm .
Die gehören ohne¬
dem nicht hieher . Eons.

D » . <7e noi^nMni ?". / . ^ 2 . /) - / / / .
rr / ttS . 7l / / . /i . / 4o . L5 ^ -7/ / . 22 . ^
LXXOLX c/räl . Es ist Mich
vorhin bekant , was geisi - und weltliche
hohe Reichs - Stände vor grosseVeschwe -
rungen so wohl vor , als nach den ke -
kormarrous - Zeiten über die Päbstliche
Freyheiten und anmaßliche Lxemprio -
ne 8 geführet ; und wie wenige Gültig¬
keit sie denenselben zugestanden haben -
Eonf. u LX 1' r7rc? . L7c7 . Lrsterc . /r ^ ert .
ö'. // . / . Der älteste Rayferl .
Freyheirs - Brief, welchen der Deutsche
Orden proäuciret , ist von onoKL iv .

/r . / 2 / / . und besaget nur : Vr nulli
VNPU3M komruum licirum 6 c memo -
i' 3 t 3 m Domum 6Iorprr 3 li 8 oxi ^ i -
LV 8 ? xxvii 8 8 vi 8 r 3 m ei 8 coI ! aci 8 ,
c^uam conksrsnäi 3 moleüxrs , l 'eu
czuiccznam ä 3 mni 3 ur imurrs irroMrs
cer . Jngleichen : vr guicuupue über
liomo 3ur rnini6ermli3 ) vel curu 8 cuu -
c^ue Lonäirionig luerir , xliguiä äe I63
doni 8 z ^ ue ab Impsrro rsner , ärurns
remunermioni 8 incuiru ei 8 rr3äere3ur
eri3m vsnäere voluerir , plen3m äs
IiosLr Irberxm UgbeKrsgLulrgrem . Ein
gleiches und noch viel stattlicheres ? riui -
IsAium erhielte das Closier Walckenried
im Jahr 1209 . von eben diesem Kayser .
oxio . 6VLI. I -. und das
Closier zur Pforte 1 x 1 u . /1. 7 - 6 . von
Kayser nLxxioo vn . das Closier
Himmelthal D /i . ^ evurn .

Indemrxiorxiciii .

Imp . g . 1221 . ( dann die vorhergehende
sind Wiederholungen des erstcren ) be -
siättiget dieser Kayser dem Orden : Or -

cHr /zi? ) gus
äouacious l ^ eoum , LouLsllione l? riu -
sipum Lrodlmlous 6äe6um6ueguo -
66er 360 iulko rirulo e6 gäeprx î Lo -
mu8 6Iolpicg1i8 ) vel in fururum po -
rerir aäipi6: i . l6ximenw8 ipig3 36
omni ägm LolleÄa 6eu exxöiione , gb
omni ^ nAgrig Le 36 omni onere cu -
iu 8 li 6 ec 5eruicnri 8 . Lonceclimu8 eci3m
eiäem icicrc ciomui 6e muni6Lenci2
liberxli liberwrem 3 gu 3 rum , derba -
1 um Le 60 norum v6ic^ ue per propi ias
Imperii no6ri rerr -38 ) 36 6u3rum Oo -
morum v6um Lr vcilicarem , Le vr äs
ipÜ8 per corum Imperium niliilrxrio -
ne porrmici , pl3re3rici , f3l3n » 3riei ) ri-
p 3 rici , rlielonei vel 3 Ücuiu 8 3lreriu8ex -
3 Llioni 8 Le iuri8 , eon6ueruäini8 6eu 63 -
ruri in rerrx vel M 3 ri 6ue üuminibus
6oluere rene 3 ncur 6eu eti 3 m 3 lil 8 34 ui 8 ,
6 rmirer 63 ruence 8 , ne pui8 6 ' 3 cre 8 pre -
äiöko8 äe renimenri8 Le po6ei6onibu8
eiu8äem Iäo6pic3li8 6ne iuäicio Leiu -
6icia pre 6um 3 c 3 ÜgU 3 renu 8 äiilöüre .
Worinnen nichts dann eine gar gemeine
geistliche Befreyung , dergleichen fast alle
Stifter und geisilicheHäusser dieser Zei¬
ten aufzuweisen haben , enthalten . Eon5.
§ . XI . II . X6. III . XI. v . Die nachfolgen¬
de priuilegix besagen biß auf den Kay¬
ser NLX 0 L 81. 4 VN ein mehreres nicht,
dann die Bestättigung der ersteren ; be¬
sonders gehet das jenseits verschwiege¬
neoLxori iv . 3 . 1 Z 76.
nahmentlich nur aufungewöhnlicheHei -
schung , Zölle , Steuren , Gebotte , Dienste
und Beschwernisse , verk . " daß sie des
" vorgenanten Ordens Brüder , Luche ,
" Hüsser vnd Guecer bey allen Rech -
" ten , Freyheiten , gueten Gewohnheiten
" vnd Gnaden geruwelichen halten und
" bleiben lassen - vnd sie mit vngewöhn-
" lichenHeifchungen , Zöllen , Srurm ,
" Geboccen , Diensten , Beten , oder
" mit keynerley anderer Vefchwernusse -
" nicht bekümmern , beschweren , er . " Ab

welchem
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eingcschrmcket ; e ) demnach von solchen Ordens - Hausscm , Commcn -dcn

welchem allem niemand ein sonderbares

Ordens - Fürstenthum wird abnehmen

können : Ob auch wohl nach dem Inn -

Halt des kriuile ^ ü Kaysers WLncx8 -

i . L i eine Erweiterung derbiß -

herigen Freyheiten mögre sein gesucht

worden , so ist jedoch weder in dem

rir / iAo 8I6I8Ü1VKI ) I /r . noch in

denen nachfolgenden biß aufdie kefor -

mations -Zeiten und besonders das Jahr

i ; zo . Le 1541 . dergleichen zu befinden ,

und ohne das bekam , was es mit denen

Briefen diesesKaysers vor eine Bewand -

nißhabe , auch was der Teutsche Ritter -

Orden selbsten nach der anderseitigen

An lag lud u . 19 . bei ) dessen Nachfolger

Kavser xv ? xxio im Jahr 1402 . dagegen

auszubringen bcmühetgewesen : Der von

diesem Kapser dem Fürstl . Hauß Hessen

im Jahr 1379 . ertheilren Bestattigung

seiner uralten hohen Kylien und Besi -

zungen , worunter die Clöster nahment -

lich ausgedruckt worden , ( viel . a6i . n .

198 . / >) ) nicht zu gedencken . Das rxi -

virnoivki xv ? Liinr < v >i 6 . 3 . 1403 .

womit man sich so viel düncket , ist ein

gemeines kriuileoium 6e nou euocan -

60 , womit andere Reichs - Stande

eben wohl versehen worden und welches

nach der neueren Reichs - Verfassung

ein mehreres nicht , dann was die gemei¬

ne Rechte vorhin mit sich bringen , besa¬

get : Verb . " daß niemand in khain Weiß

" oder Wege ire Brüder , ire Dienner , ire

" Manne oder arme Leuth oder Guet la -

" den mögenfür vnßer Hof - Gerichr oder

" annder Land - Gericht oder geistlich ;

" sondern man weiße dieselben fir denMei -

" ster oder fir den Comenthur vnnter den

" fi) gesessen sein , da recht zu nemen es were

" dan daß dem Clager Recht verzo -

" gen würde geuärlich oder die Sach

" geistlich wäre . " L66ir c ^ xo r . v . "

" öder von Verwürckung , oder

" L/ en von rechrswegen dahin gehö -

" rigvnd die HabevndGüererinden -

" selben Gerichten gelegen . " Welches

sonderlich aus der damaligen Verfassung

derer Dayserlichen Land - Gerichten ,

vor welche man die Unterthanen der

Stände der Zeit noch zu ziehen gewohnt

wäre , zu beurrheilen , folglich dahin nicht zu

verstehen hat , daß damit eine Lxempnon

von der ordentlichen Landes - Obrigkeit ,

worunter der Orden mit dem seinigen ge¬

sessen , ertheilet seyn solle ; wie dann von

c ^ xoro v . demselben die Worte : " doch

" vns vnd dem heiligen Reich an vnser

" Oberkeit vnd sonst mcnniglich an

" seinenRechcen und Gerechtigkeiten

" unschedlich , annoch bcygesezr zu be -

" finden . Gestalten sich auch in dem Inn -

gang der Bestattigung c ^ xori v . dieses

krimleoü l ^ uperüni auf die gemeine

Rechte und aufgerichretc Land - Frie¬

den nahmentlich bezogen wird , welche

demnach gegen den Orden eben wohl gel¬

ten müssen . Das dem Orden bierinnen

noch weiter verliehene Li kommt

gar öfters kriuar - Haussern zu , unvexi -
miret daher nicht 3 Iuri86iökiorieor6i -
ugrig . Vi6 . IV! ^ 6 XXL

c ^ . / / . 7 / . xoxu ^ xx 7 . L

xxx6xx Ls ?» / , / Mi .
L ierr / i . ^7 /-ereck.
r'rn' e eiwir / ) . ^7 ^ 66 .

Rayser xxivxxici 111 . Erleucerung

wegen der Freiheit des Teurschen

Hausses zu Nürnberg / r . / ^ Fo . ä / u 1-
sroxi ^ Koxi ^ ixxxo . vi ? xo >i ^ x .

- r . -- so . 7 / / . L ' sii ' / / ?, / Lomm

TÄ / io » . TVorü / r / ' . s !. / / s ' o . 11 ; 1 o . / / s .

/ ) ?/ >/ . c ^ xox 1 iv . L // x ,7/ - .

XIOLXX Städtisch -Handbuch , s . - z' .

Mit denen / VM / eZÄi , ver -

mög welchen der Orden von aller geistli¬
chen Iuri86iÄion des äioece -

bmi ) auch in Ansehung der Güter , wel¬

che in einer solchen OiosLL8 gelegen ,

völlig eximiret seyn soll , hat es die nehm -

liche Beschaffenheit . Daß der Orden

in Hessen die luri86iÄioriem äioeceiä -

ngm des Erzbischoffens von Maynz an -

erkant , solches erweisen selbst die ander¬

seitige neuere Beylagen . Lonf . §LXIII .

ti ) . Vey dem Uebertraa des Closiers

Schiffenberg an die Bruder des put¬

schen Hausses zu Marburg behielt sich
der
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den und Gütern allein zu verstehen , deren Zustand und herkömmliche
M 2. Etgcn -

der Erzbischof n ^ i-uvi ^ solches deut¬
lich aus , verb . Ipbum eüam MON 3 ÜL -

i ' ium cle bcbikkeribei ' A nobi8 Lr liOÜri8

Ü2LcelIoribu8 cle ea reriebirur ^
^ roc -

cer . Ohngeachtet die Geist¬

lichkeit in einer genaueren Untergebung

in Ansehung des Römischen Hofs sich be¬

fand . Noch vielweniger hat sich dem¬

nach der Teutsche Orden seiner Schul¬

digkeit gegen seine Stifter , Gutthärer

und Landes - Fürsten zu entziehen und

jene Kayserl . Freyheits - Briefe gegen sel¬

bige zu mißbrauchen Fug und Gelegen¬

heit gehabt , obgleich sonst von der Lx -

empüone kl iuri8cliÄiotie üioecelüna

auf die Landes - Hoheit kein Schluß ge¬

macht werden könte .

e ) So gehet schon berührter Massen das

c ^ xoi - i iv . 6 . 3 . 1Z76 . al¬

lein auf ungewöhnliche Heischungen ,

Zölle , Steureni , Gebotte , Dienste rc .

In dem / 'wi . xv ? Lirn

woraufjedoch die vermeinte Lxemprion

gebauet werden will , wird gemeldet :

" Auch geben und verleihen Wir ihnen

" mit rechten Wissen - alle Freyheit , Ai -

" genfchaffc , Herrligkheic , Recht vnnd

" NMzperigkheir , die der ehegenanc

" Teucfch (Duden erworben vnnd

" herbracht har , als jeizr das heilige

" Röin . Reich ist , vber derselben Ordens

" Herrschaft , Schloß , Oesten , Stete ,

" Marckhce , Oogcie - gericht , Recht ,

" Derffer , Leuch vnd Guec derfy je -

" izund in nutzer Besitzung vnnd Ge -

" were sind rc . Jngleichen : daß nie -

" mand Herberg neme in iren Heussern ,

" oder auf iren Güetern , noch khainHun -

" de oder Pferde auf sy legen wider iren

" Willen , ohn redlich herkhomen .

Nicht weniger wird das nach einseitiger

Anführung auf guten Glauben ertheilte

und seines ohngewöhnlichen Jnnhalts

wegen vorhin bekante

xori V . Imp . cl . 3 . IZZO . damit nah -

mentlich zu wiederholtem mal beschren -

cket . verb . " So haben wir die ( von

" dem Hoch - und Teutschmeister ) ange -

" regte Oberkeiten und Freyheiten - fo

" viel fy der in Obung , Brauch vnd

" gewest , vnd noch fein aller

" ding gentzlich rküücirt ; " demselben

auch noch über das die OauluI beyge -

füget : " doch vnß vnd dem H . Reich an

" vnserer Oberkait fünft meniglich an

" feinen Rechten vnd Gerechtigkeiten

" vnvergreislich vnd vnschedlich . ' " Die

nachfolgende Freyheits - Briefe enthal¬

ten ein mehreres nicht , dann Zene ^ Ie

Bestättigungen derer vorhergehenden ,

welchen jedoch die Oauiul : r , r -

gewöhnlich einverleibt zu be -

inden . Welchemnach nicht zu begrei -

en ist , wie man auf dergleichen ? rim -

eoiz ) Hey deren Ertheilung die übrige

Stande nicht gehöret , sondern vielmehr

derselben Gerechtsame deutlich ausbehal -

ten worden , so ohnerhörte Anmassun -

gen zu bauen , sich einfallen lassen kön¬

nen : Noch mehr aber ist es zu be¬

wundern , wie man zu denen gegen¬

wärtigen aufgeklärten Zeiten mit der¬

gleichen Dingen hinwiederum aufzutret «

ten sich entschliessen mögen , gleich als

ob die vormalige Reichs - und Länder -

wie auch Ordens - Verfassung , samt

allem dem , was vor dem Religions -

und Osnabrücker Friedens - Schluß vor¬

gegangen , auch demjenigen , was kraft

dieser verbindlichsten Reichs - Grund -

Geseze ein für allemal beliebet und fest -

gestellet worden , dem Gedechtnüß der

Menschen entzogen und mit denen da¬

maligen Zeiten zernichtet seyn solte . In

der allerhöchsten Kayserl . Wahl - Eapi -

rulariou ^ rr . I . tz . 9 . ist die von je her

in der Teutschen Reichs - Verfassung

bestens gegründete Versehung enthal¬

ten : " Sollen und wollen auch Chur -

" fürsten , Fürsten und Stände ( die un -

" mittelbarefreyeReichs - Ritterschaftmit

" eingeschlossen ) ihre Italien , Obrigkei -

" ten , Freyheiten , O -iuilco -ien - Gerech -

" tigkeiten / Gebräuch und guteGewohn -

" Heiken , so sie bißhero gehabt oder inUebung
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Eigenschaft derselben fähig sevn können : womit der Beweiß solches
kundbarlichen Hcrkolninens , Gebrauchs , Uebung und Belizes ver¬
mag und in kraft jener Kayserl . Freyheits - Briefen denenselben zugleich
gerechtest auserleget und so befugter nachmals abgefordert worden ,
als eines thcils bcy denen mehrcftm und vorzüglich denjenigen Deut¬
schen Staaten , welche in ihrer Grund - Verfassung ohnvcrandcrt be¬
standen , das ohndcncklichc Herkommen durchgchcnds ein anderes ofen -
barlich mit sich gebracht ; / ) ( § . XDI . ) anderen Theils das eigene
Vcrhaltnisi des Teutschmeifterthnnts gegen das gemeinsame Reich und
dessen allerhöchstes Oberhaupt den verschiedenen Zustand derer Ordcns -
Häusscr und Eommcudcn an und vor sich selber genugsam zu erkennen
gegeben ; Unmaßen man ausser dem Teutschmeisterthum und der mit
diesem in näherer Verbindung stehenden ohnmittelbaren Balley Fran -
ckcn , dcshalbcn gleicher Rechte und Obliegenheit mit denen übrigen
Reich - Ständen auf Reichs - und Erayß - Lägen sich anzunehmcn oder
sämtliche Häusser Deutschen Gebiets in denen Reichs - und Crauß - An¬
lagen zu vertrettcn sich stlbften nicht schuldig erachtet . Z ) ( Z . DII1 . L
UV . )

§ . Dill .
" Uebung gewesen , zu Wasser und Land
" aufgebührendes Ansuchen ohneWei -
" gerung und Aufenthalt in beständiger
" Form conörmiren , sie auch dabey
" als Römischer Rönig handhaben
" und schüzen und nieinanden einig
" darwider ercheilen cer .

/ ) Es hat solches der Teutsche Ritter -Or¬
den bey dem im Jahr 1692 . lh . starck
betriebenem lVloöewüons - Gesuch selbst
angeführet , und diesen vornehmlich
darinnen zu begründen gesuchet . Unter
andern wird in einem der Zeit lub ru -
bro : Ausführl . und 2ln -
weisung , welcher gestalten des Ric -
rcrl . deutschen - Ordens Reichs - 7l/ r-
rrvcttürc - Zlnsthlag : c . Bey versandeten
Reich bekant gemachten Abdruck mit
ganz anderer Sprache angeführet :
" Daß die zeitliche Herrn Hoch - und
" Teutschmeister zum Genus derer von
" denen Rom . Kaysern und Königen
" von Anbegien des Ordens stattlich
" verliehenen und cominua lens con -
" lirmirten Steuer - / ' i7tti/c§ieu und
" L^ c , „Mo » en biß hichin
" uit gelangen mögen , sondern grösse -

" res Uebel und Schaden zu vermeiden
" in verschiedenen Balleyen so gar per
" rransgckione8 dasckus colleckancli be -
" geben müssen . " Viel . ^ cli . lub r>. 1 ; O .

Lc tz . DVll . uvm . So wird auch
noch neuerlich die gerühmte bXempüon
vornehmlich i . ) in der Ohnmittelbar -
keit der acĉ uirirten Güter ; 2 . ) deren
mit Anwendung grosser Kosten erkauf¬
ten Befreyung von fremder Im -isR -
öUon , wie noch Z . ) darinnen gesezet ,
daß die lerruorigl - Hoheit damals
ohnbekant gewesen seye . So lange
man demnach entweder die ursprüng¬
liche Ohnmittelbarkeit derer Güter oder
die mit schweren Kosten erlangte ablo -
lure Lxemprion bei) jeder Besiznng
insbesondere und zulänglich darzuthun
nicht vermag , so lange werden die nicht
zu verneinende Stiftungs - Grund - und
Oberherrliche Gerechtsame derer deut¬
schen Landes - Fürsten wohl bestehen .
Es ist auch ohnnöthig bey so wohl her¬
gebracht - und befestigten uraltem Besiz -
Stand derer hohen Verrirorial - Be -
fugnißen über derselben Ursprung sich ab¬
zugeben .

§ ) Oon 5. tz . Dill . IUV . I. VII . Sc I. VIII .

^ 6 § . IAH -
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§ . n .
Dann ob gleich überhaupt eine jede Balley nach ihrer eigenen Näherer Ve -

Verfaisung und Rechten ein besonderes geistliches Lorpu8 und (Xpkul weiß in Anseh -
vorftellet , ( § . Xl. VH . <L Xl^ VUl . ) und daher der Reichs - undCrayß - ung des Ver -
Standschast an sich fähig scyn kan ; ( H . XI^ IX . ) so ist dennoch bekam des
genug , daß die wenigste in deren Bcsiz so wohl dieser Zeit gewesen , ^ en
als noch gegenwärtig sich befinden ; ( § . l . VII . s. VIII . ) dahingegen dtc ^ m . ame ^ eur -
übrige insgesamt , von denen Reichs - Ständen unter welchen sie gele - Me Reich bei¬
gen Key dem Reich und den Crayßen eine Zeit wie die andere vertret - denen Seemen ,
ten wordene ) auch der Tcutsihmcifterische Reichs - ^ mriculm- . An -

N schlag

vll § . n
<r ) Dieses wird von dem Teutschen Or -

' den in einem zu do mehrerein Betrieb

des im Jahr 1692 . anderweit unter¬

nommenen IVloclermions - Gesuchs e -

llirten kurzen Imprell 'o selbsten ange -

führet . verb . " Wie nun bei ) so wahr

" bewandt mehrenrheils Reichs - und

" Cräyß - kundigen Umständen der gan -

" zen Welt zu iuchcären gern überlaßen

" wird : Ob des Herrn Hoch - und

" Deutschmeisters Hochfürstl . Durchs

" mit Vernunft und Recht zuzumuthen

" seye , bey anjezo so enormiter sich

" überhäufenden orllinari und exrrsor -

" 6ingri kraelisrionen vor sieben ande -

" rer Balleyen mancjmrende Oomig -en -

" üen noch ferner sich darzustellersiund

" deren Last , so doch in andern On -Lulls

" bereits abgetragen wird , in demFrän -

" ckischen Crayß , darinnen sothane aus -

" wendige Balleyen des geringsten be -

" neücn Vortheils oder kroreÄäon

" sich nicht zu erfreuen haben , zum zwey -

" ten mal mithin doppelt zu verwetten

" und - ihr untergebenes Meisterthumb

" und Balley Francken anstatt eines

" Drittheils zur völligen Zahlung 36 -

" Ui - ino -lren - zu lassen " oer . V 16 . ^ r .

-r . / / o . Dann wie von denen

Reichs - Anlagen hiebey die Rede , und

noch nicht dargethan ist , daß unter dem
lVlarricular - Anschlag des Teutschmei -
sierthums die mehr bemelte Balleyen

Teutschen Gebietes insgesamt begriffen

gewesen ; ViU . § . kh . so lässet sich daraus

ürtheilen : Ob und wie weit diese Or -

dens - Häusser mit jenem lVlatricular -

( ^ uamo alwege würcklich verwetten

worden . In einem Ooneral Oapirul -

Sll - luß 6 . 2i . lan . 1577 . welchen man

anderer Seits bey dem mehr ermelten

lVloclergrions - Gesuch lud n . 9 . per

LxcraÄum beygebracht , wird gemel¬

det : " Daß , weil Ihren Fürstl . Gnaden

" und der Balley Francken außer der

" andern sieben Balleyen Deutschen

" Gebiets Mirbülf die und dergleichen

" überschwenglicheAufgaben in die lang

" zu ertragen unmüglich falle , also thätcn

" daherIhr . F . Gn . sich zu ihnen eines

" ebenmeßigen ( Beycrags ) versehen :

" welches dahin erwogen , da das

" Werck mit 1 cEkerirungs dieses Nit -

" ter - Ordens in Hungarn seinen Fort -

" gang erreichen und er derNeichs - Anla -

" gen damit entladen wird , daß dadurch

" diesen Ihrer Fürstl . Gn . Begeren

" abgeholfen , wo nit , sey billig , daß

" ihren Fürstlichen Gn . in solcher und

" dergleichen Anlag und Ausgab zu stat -

" ten und Steuer kommen : doch so

" vor die Balleyen von den Lands -

" Fürsten diesfals unbeschwert und

" unverhinderc gelassen ( würden . " )

Eben auch wird m einem anderen un¬

ter vorgedachtem n . 9 . beygefügten Lx -

rr3ök Eonuocgrions - üocelles ü . iz .

Vun -. 166z . folgendes gemeldet : " We -

" gen der kraeparacorien zur ReÄikci -

" rung des Ordens eigenen Anschlags ist

" zum sechsten veranlaß , den hiebevor von

" denenHerrn Land - Commenthurn be -

" gerten Bericht der wahrhaften Be -

" schasi -
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schlag in Vergleichung mit den Anschlägen anderer Stande und selbst
derer ohnmitttlbarcn Ordens - Ballcym ein mehreres nicht , dann die
vorhin beträchtliche Ballcy Francken nebst denen übrigen einträglichen
Cammer - Commenden des Teutschmcifterthrntls und was noch an son¬
stigen ohngcmitteltcn Commenden und Gütern aus anderen Ballcycn
übertragen wird , in sich begreifet ; ( K . O1V . ) mithin ganz ohnerfind -
lich ist / daß solches alle und jcdcOrdens - Hausser und Guter samt und
sonders in seinem ^ arricular - Anschlag haben und darnach würcklich
verstehen solle ; da vielmehr so manche mittelbare Hausier und Gü¬
ter die Reich - Steuer der Landes - Herrschaft je und alwege erleget ,
noch viclweniger aber bey denen Crayßen eine Standschaft , gleich dem
Mcistcrtbum in Francken , /- ) so dann der Balley Elsaß und Bur¬
gund in Schwaben ; und der Balley Coblenzbey dem Chur - Rheini¬
schen Crayß ( § . XOIX . ) hergebracht haben . Ob auch wohl in den
nachmaligen Zeiten vermög derer Lapicul - Schlüsse von denen Jahren
1554 . 1577 . und 166z . die Balleyen Teutschen Gebiets insgc -
siuut zu dem loco des Teutschmetsterthums bcygczogen werden wol -

" schafenheit und vernrügens der
" 6 'EM /^ cn vorderst zu beharren ; Jm -
" mittelst der vorgewesten Vilirsrionen
" irclariones zu durchgehen , und wie
" sich beedes gegen einander verhalt , zu
" Lonfcnren " cer . Ab welchen eige¬
nen Ordens - Schlüssen zuverlässig ab¬
zunehmen , daß a ) ein zeitiger Herr
Teutschmeister die mehrbenannte Or¬
dens - Hausser zum Beytrag ersuchet ;
solche aber k>) von denjenigen , welche
»lach ihrem landsässigen Zustand denen
Landes - Fürstet » die Steuer zu entrich¬
ten gehabt , nicht geleistet worden ; mit¬
hin c ) die in dem tub n . Z8 . des angebl .
Historisch Dipl . Berichts befindlichen
Dxrrgök vorkommende Worte : " Mei -
" ster Teutsch - Ordens mit den Bal -
" leyeit unter ihne gehörig " , woferne
nur solcher Dxrraök seine Richtigkeit
hat , darnach zu verstehen seyen .

/- ) Oon 5. § . teq . woraus zu ersehen , daß
so wohl bey noch fürwahrendem Preu¬
ßischen Hochmcisterchum , als nach
der Hand die ohnmittelbare Balleyen
in dem Best; der Reichs - Standschaft
sich befunden und nicht weniger die
Balley Francken nebst dem Teutsch -
meisterthum in gleicher Verfassung
gestanden , habe . ^

/ / / De lVIgMÜro Or6ini8
leuroniLl linillarim obleruünäum ,
in Oomicüs teclere in krinei ^ uni De -
cleliglkiLorum clglle poU -^ rcUiepi -
tcopos . In Oonuenru vero Oirculari
Dranconico M / Hvr » -

ttrc7 / /o inrer ? i' aelgro8
colloeari . Oonf. / V .
7? c . Sv

gewiß aber die Ohnmittelbarkeit so ver¬
schiedener Balleyen mit dem Hochmei¬
sterthum bestehen können , so billiger
wird der Schluß auf das demselben un¬
tergebene Teutschmeisterthum in An¬
sehung der so genannten Teutschen Bal¬
leyen gemacht , bey welchen ! ohne dem
die nur neuerlich von der hohen Fürsten -
Würde und Italischen weltlichen Ge¬
rechtsamen eines Herrn Hoch - und
Teutschmeisters genommene vergebliche
IIl3ricms8 damals noch viel weniger
Plaz greifen mögen und dem Teutsch-
meisterthum an sich selbsien in diesem
Betracht ein mehreres nicht , dann die
Gerechtsamen eines Fränckischen ? rge -
laren - Standes wegen seiner Cammer -
Commenden und damit in näherer
Verbindung sich befindenden Balley
Francken , zugestanden worden -

c ) Es



len , und jeder ein gewisser Anschlag darnach gemacht worden ; so bat
man dennoch bas Unrecht nachmals selbst anerkant , und mit stattli¬
chen : Bcweissthum , wie die mehrefte Ordens - Hausier von denen
Standen in allen Reichs - und Crayss - Anlagen bereits vertrettcn wür¬
den , und denselben daher die Steuern zu berichtigen hatten , um eine
ftarcke lVloäeratiou nachgesuchet , selbige auch aus diesem Beweg - Grund
auf einen dritten Thcil bereits im Jahr 1677 . erhalten ; c ) in dem
Iabr 1692, . und denen folgenden aber diese Nocleracions - Angelegen¬
heit neuer Dingen zu betreiben angcfangen .

§ . IssV .
Dieses mit wenigem noch etwas genauer zu zeigen , so ist vorhin

bekam , wasmassen man nicht ohnbiilig davor gehalten , dass der Löbl .
Deutsche Ritter - Orden an Haupt und Gliedern vermög seiner Stif¬
tung und auf sich habenden Gelübden persönlich gegen die Türcken und
Ungläubigen zu kämpfen , und das guten Theils in der Absicht Ihm
zugcftistere Vermögen dazu anzuwcnden verbunden seye ; immassen
dann auch der Jnnhalt sämtlicher diesen: geistlichen Ritter - Orden er -
thciltcr Kayserlicher und anderer Stände Gnaden und Freyheiten darauf
vornemlich abzwccket . a ) Deme ohngcachtct wurden in dcrerstcnReichs -
lVlLMLul , / 4z / . ) /- ) wortnnen ein Anschlag auf das Tcutschmei -
sterthum zu befinden überhaupt 50 . Glcvcn , dem rUerster vonLeut -
schenLanden , welches man jenseits p . 90 . mit 50 . Mann zu Fuss erklä¬
ret , angesczct ; ob schon damalen die Reichs - Stände zu Aufbringung
einer mächtigen Hüls gegen die verhaßten Hussiten in Uebernehmung eines

N 2. ftar -
c ) Es wird dieses alles in dem mehrbe -

meldeten Ordens - Impresso umständ¬
lich angeführet , auf dessen Jnnhalt man
sich kürze halben , beziehen will .

§ . IssV .
7i irr . r x i r>n u i o 111 . / rrr/i . <r . / . ,7, .

/Vcenäenre8 - Iabore8 eriüm Lc lu -
clore8 3lsscluo8 , guo8 pro üLe Ebri -
ssignorum Lc A-Ioria tuikinenc incess
ssnrer . 7rrrr . mc i . iss
<) ui teculm' i miliria kaÄi liinr mili-
re8 lessi Eliritki L: ssib vexillo Domini
re ^ nlgricer milic3nre8 pro reclempro -
ri8 3more le morri pUAN3nclo cum
I)3rbari8 n3rionibu8 rrgäere non 5or -
mirlgnr . 7i 'rrr . iivvorri i . rr .

I . ULI ^ LIOI VII .

rr . verss ( ) ui ak>ieLki8 rebus
ssÜ8 , proprÜ8 voluuraübus adäicari8

I 'prerogue ssiorum corporum crucia -
rn 3tcenclenre8 ex 36uerss> pro sso -
mgno Imperio Lc pro Domo Ilmel
le murum non rekormiclünr expone -
re Le in proprio ssnAuins pro 6cls
(Ü3rIiolic3 Le p3rerni -> Ietzib>u8 3nima -
rum Iu3rum p3lÜ3 ruk>ric3re . / 'rrrr .
Luoi . ri . r7. ik>. () ui Iprera ss -
cul3ri miliriki , concr3 p3A3nice pelki -
lenrie 3 ^ min3 procs6enre8 , inrrepss
Le vexill3 viäkorie Lbritimnae ssie -
<̂ ue ÜAN3 müirie rubric3nre8 , in ssn-
tzuine ^ lorioli marr ^ rii ssrenue climi -
canLo cum I>3rk>3ri8 n3rionibu8 pre -
rioss morri ss rr3elere non rekormi -
cl3nr . T' r ' tt / . 8i6i8 ^ivxui rr .

7 ) Viel . 3p . vLT' ^ . 7? ^ rrc . / -» /-/ . 7 . / e.
L/ rivLLi . conrieLi 'vLi w

ssor/r . / rrr . /-» /- / . 7 ! / . 7 . F . wie
auch in der neuen Sammlung deu
Reichs - 2lbschiede 7 . / / >. // / .

77 ) Die

Welches aus de¬
nen älteren und
neueren Reichs -
lVl 3 iriculi 8 gezei -
get wird .
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starcken Anschlags sich gleichsam um die Wette beeyferten . ^ ) In
eben demselben Betracht käme in der zweyreir ^ n .
Der " Meister Deutsch - Ordens m Deutschen Landen siunt dcnr
" Land - Dommenter und Dommenter zu Loblenz " mit zo . zu
Pferd und so . zu Fuß in den Anschlag : so viel es auch dem " Mei -
" ster F'. - Ordens mit samt allen Hausterrr in deutschen
" Landen desselben Ordens " ertrugt . Dahingegen wurde in der drit¬
ten Reichs - ch / 47z . c/ ) der Meister Deutschen Ordens
in oräinekraelacorum nur mit 4 . zu Pferd und 8 . zu Fuß ; die Balleycn
Coblcnz , Elsaß , Oesterreich und an der Etsch , und zwar eine jede beson¬
ders , um die Hclftc so hoch , nehmlich rnit 2. . zu Pferd und 4 . zu Fug ;
der Meister <5. Ordens aber mit seinen Haussen : in Deutsch¬
land , mit 15 . zu Pferd und zo . zu Fuß angeschlagen : wannenhero
alle und jede Ordens - Balleyen Deutschen Gebietes unter jenem gerin¬
gen Anschlag keincswegcs begriffen , sondern nach der zwischen dem
Tcutschmeisterthum und denen einzlen Balleyen genommenen kcopor -
cion ein mchrercs nicht , dann die Ballcy Franckcn nebst denen nicht
wenig beträchtlichen so verschiedenen Cammer - Commcnden darunter
gcmcinct seyn konten ; wie dann auch derer übrigen Balleyen und Or¬
dens - Hausiern weder überhaupt , noch insbesondere , gleich doch bey
dem Äcister 8 . lobcmnes - Ordens geschehen , dabcy gedacht worden .
In der vierten ^ a . / 4L0 . e ) wird der Kleister Deutschen
Ordens nach denen Aebten mit 6 . zu Pferd und 12 . . zu Fuß , vorer -
wchnte übrige Balleyen wiederunr jede zur Hclfte mit z -. zu Pferd und
6 . zu Fuß ; so dann " der LI leister - Ordens mit samt allen
" Hausscrn in Deutschen Landen desselben Ordens " , mit 2. 5 . zu Pferd
" und 45 . zu Fuß , mithin um ein merckliches höher dann das Teutsch -
meisterthum samt allen dabey in besonderen Ansaz gekouuncnen Bal -
leycn angeschlagen . In der fünften ci . n . 745 / . / ) ist bey denr

Teut-
U ) Die folgende iVtarricuIar - Anschlä¬

ge enthalten deutlich , daß nebst dem
Deutschmeisterthum jedes mal die gros¬
se Balley Francken mit in Anja ; ge¬
kommen . Da nun unter dem Deutsch¬
meisterthum sämtliche dazu gehörige
Cammer - Commenden , welche in Be¬
tracht derjenigen , so in Italien , Böh¬
men und anderwärts gelegen gewesen
und nachmaliger Zeit davon abgekom¬
men , etwas grosses ausgemacht , be¬
griffen worden , und über dieses der
Deutsche Ritter - Orden gegen die Un¬
gläubige zu dienen noch besondere Pflich¬
ten auf sich hat ; so ist der Anschlag
in Vergleichung dessen , was andere
Stände übernommen mit jenen Landen

und grossen Einkünften aller Dingen
proporrionirlich ; sosehr man jenseits
selbsten über die Ohnrichtigkeit der
altern Anschläge Klage geführet , und ,
daß solche in -denen neueren IVlgcricuIis
verbessert worden , gedencket ; wogegen
man dieseits an sich nichts einzuwen¬
den hat . Conf. H . IslH .

c ) cokULivN ^ /) . / 2 .
Sammlung der Reichs - Abschiede

/ . />. 22 , .
,/ ) Lvnv . Z'. />. ^ 2 . Samm¬

lung der Reichs - Abschied . Z' . / .
24 / .

e ) iLiO . ^>. / § . . und Sammlung der
Reichs - Abschied Z' . / ^ . 2 ^/ .

/ ) ILIO . / ). 22 . S . 2 / S . ^ .
§ ) ^ p '
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Teutfchen - Orden nach denen Prälaten folgender Anfaz zu befinden :
" Der Teutschrnerster mrt der Baley zu Frauchen io . zu Pferd
" und io . zu Fuß . Baley zu Coblenz 6 . zu Pferd . Baley zu Elsaß
" 7 . zu Pferd und 6 . zu Fuß . Baley zu Oesterreich 6 . zu Pferd . Ba -
" ley an der Etfch 6 . zu Pferd . Jngleichcn " der Nj erster /obmE -
" Ordens mit samt allen Häussern in Teutfchen Landen desselben Or -
" dens , 2. 7 . zu Pferd und 2. 6 . zu Fuß . " In der sechsten 7l 7nM'c ?/ / ch -7 .

ist nur ' ' der Deutschmeister Mlt der Balley " zu 2000 .
Gulden , und in der siebenden 6 . 3 . 1487 . b ) " der N / erster Teut -
" scheu - Ordens mit der Baley zu Franken , " mit 1000 . Gulden
und so hoch auch der Meister 8 . Johanns - Ordens angcfczet . In der
achten 6 . 3 . 1489 . r ) ist unter der Aufschrift von denen Ach¬
ten folgender Anschlag zu ersehen : " Der deutsche Meister mrt samt
" der Baley F' rancken 5 . zu Pferd und 2. 0 . zu Fuß . Baley zuCo -
" blenz z . zu Pferd und 6 . zu Fuß . Baley inr Elsaß z . zu Pferd und
" 14 . zu Fuß . Baley Oesterreich z . zu Pferd und 6 . zu Fuß . Baley
" an der Etsch z . zu Pferd und 6 . zu Fuß . Der Meister
" Ordens mit samt allen Haussen : in Teutfchen Landen desselbigen Or -
" dens 16 . zu Pf . und 70 . zu Fuß . " Welches alles den obigen Saz so
mehr bestärcket , und nicht abzusehen , wie man anderer Seits dennoch
vorgeben mögen , baß unter jenen so geringen und dem Anfaz cinzler
Balleycn fast gleichkommendenAnschlägen des Tcutfchmeistcrthums
nebst der dabcy bemcldeten einträglichen Ballcy Francken und denen
übrigen ansehnlichen Cammer - Commenden , Gütern und grossen In -
traäen annoch die nahmhaft gemachte sieben starcke Ballcyen Hessen ,
Altenbresen , Thüringen , westphalen , Lothringen , Sachsen
und Utrecht , deren vorhin dabey mit keinem Wort jemahls gedacht
worden , mit begriffen gewesen stycn . 6 ) Nach verschiedenen andern
Anschlägen ist in der lVIäcricul ä . 3 . 1521 . der Teutsche ^ / erster un¬
ter denen Prälaten mit 19 . zu Pferd und 55 . zu Fuß : Die Balley
Coblenz mit z . zu Pferd und iz . zu Fuß : Die Balley Elsaß nrit

zu Pferd und zi . zu Fuß : nach der Ausgab des aber
der Deutsche Meister mit 20 . zu Pferd und 8 o . zu Fuß . Die Bal¬
ley Coblenz mit 4 . zu Pferd und 20 . zu Fuß ; die Wallcy Elsaß
mit z . zu Pferd und zo . zu Fuß angefezt zu befinden ; / ) hingegen
die Hessische nebst andern in gleicher Untergebung stehenden Bal -
leycn darinnen so wenig , dann in den vorhergehenden Nacriculn be¬
nennet , zu einem genügsamen Kennzeichen , daß selbige gesamtes Reich
vor Landfäßig und unter das Fürstliche Hauß Hessen Steuer - pfltch -

O tig

^ 2 LVNV . P . 2 Z . und in derGamm - k ) ( 7onf . 7 ) err / 7 .̂lung von Reichs - Abschieden T' . / . / / . 7. . 7. 7) ec .

2 / 2 . / ) S - Sammlung derer Reichs - Ab -/- ) iLiv . 2 / . L/ 2 / - . schiede 7 . 77. 2 / 7 . LoLrkLi .
r ) i L io . s . 2 - . L/ / >. 277. 7 . 7 ^ .

» / ) An -
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ttg gehalten habe . M ) In denen nachfolgenden KeMLaeionen - O wird
unter dem Anschlag des Teutschmeifterthums , welches mit der
Ikraciou des Lochlncisterthums inzwischen vereinbaret worden , derer
Landsaßigcn Ballcycn eben so wenig , wohl aber der Ballen Franckcn
gedacht ; dessen Anschlag auch in den hierauf gefolgten neuern Moäe -
racioncn um ein gar nahmhastcs hinwiederum verringert , o ) Nebst
dem zeiget der neuerliche i>loäeracions - Gesuch , was vor Klagen über
den so weit verringerten Ansatz man dennoch geführet habe . ) Sämt¬
liche auf das Einkommen gerichtete und in Ansehung anderer Stande
gar mäßige Anschläge aber belehren nebst dem ganzen lVlLcriLuIar - und
ivioäerücions - Verlaus genugsam , daß , wie dabey auf die Einkünfte

?/ / ) Anderer Seits hat man sich auf die

Ungleichheit der Anschläge in denen äl¬

teren lVIkimculn berufen , ob man gleich

mit dem Anschlag in dieser neuen lVIa -

lricul niemals zufrieden gewesen , sondern

selbigen vor alzu hoch gehalten . Da auch

bekant genug ist , daß damaliger Zeit

viele Mittelbare zur Reichs - OollcVa -

rion gezogen worden , so kan diese Ohn -

richtigkeit derer älteren lVIscriculn der

anderfeitigen Incenrion minder vorträg -

lich seyn , da die Hessische und andere

Landsäßige Ordens - Häusser so gar in

dcnenselben ausgeschieden geblieben .

n ) Viel . coie ^ Li^ iv8 . e/. /.

o ) S - das im Jahr 7692 . in der lVIoüe -

rarions - Angelegenheit zum Vorschein

gekommene deutsch - Ordens Impres¬

sum p . 2 . ib . " Es hat auch diese an

" sich wahre Bewandnuß die Römische

" Kayserliche Majestät
" / / / . glorwuwigsten Andenckens wohl
" erkant UNd UNterm 1 . Oecemdris
" ^ nno 164 ; . wie in ob alleAirtem
" d^ um . 7 . zu sehen , expreUe stgruirt ,
" daß dem hohen Meisterthumb vnd
" Valley Franckeir der übrigen im
" Reich zerstreuetcn , thcils in Feindes
" Landen , auch unter andern Craysen
" gelegen und unter deren Eomribu -

. " ÜOUL8 und Lx3öUoue8 gezogenen

" Balleyen E ) uom dem Meisterthum

" und Balley Francken allein nicht auf -

" zubürden , sondern bey seiner eigenen

" ( äuow ) so der kroporüon nach lno -

" natlich 149 ' - Gulden erträgt , gelas -

" sen werden solle . Wie es dann dabey

" nicht allein e/ Mme gelassen , son -

" dern auch dieser ein Driccheil we -

" gen der danraliger

" MM noch auf einen vier -

" cen Theil - » o /̂ errrc worden ist .

/ ) ) So hat der Teutsche Ritter - Orden

unter andern im Jahr 1692 . I <g . bey der

Reichs - - Versammlung nachgesuchet ,

" daß bey allen künftigen Anlagen ein

" mehreres nicht , als nach kroporriou

" derer annoch innhabender steuerba -

" rer Güter und Unterthanen , Lonli -

" üerirt , folglich sein bisherig inüebirs

" getragener Reichs - Anschlag obüeüu -

" cirter maßen - auf die gewissenhaft

" ausgeschlagene 82 . Gulden ; 8§Kreu -

" zer moüerirt und mxirt werden mö -

" ge - " Lonk . das mehr angezogene

OrdensIn denen an die

hohe Reichs - Mit - Stände und beson¬

ders das Fürst ! . Haus Hessen - Darm -

siadt zu Beförderung dieses Moäera -

rions - Gesuchs erlassenen Hoch - und

Teucschmeisterischen Schreiben wird

ein gleiches bemercket : verb . " Daß

" nach clarer Dilpoürion der Reichs -

" Sazung und besonders des Abschieds

" cl . g . 1641 . H . Solches alles . Ir . H .

" fürs achte , Wir und Unser Ritterlicher

" Orden in denen Reichs - und Crayß -

" Anlagen in einem mehreren nicht

" Lonliäerirek oder angeleget werden ,

" als was wir an Reichs - Steuer¬

baren Gütern dermalen in Besitz
" und Genus haben . "



der Ballm Francken und der Tcutschmcistmschcn Cammer - Güter die
Rücksicht ehemals allein genommen worden ; § ) also man in denen fol¬
genden Zeiten zu Begünstigung des Lxemptions - Gesuchs zwar einen
etwas crhöhctercn Anschlag übernommen und solchen denen Ballcycn dem
Herkommen zuwider ausgebürdct , damit aber bcy denen Ballcy - Häus-
scrn nicht durchgedrungen , sondern den öftcrn lVloäerations - Gesuch
stlbft auf die Reichs - Ständische Bcfteurung derer in denen Teutschcn
Zürftenthümern gelegenen Ordens - Häussem gebauet und den Zweck
mit Abänderung jener Anschläge in Rücksicht der kundbarlichcn Ver -
trcttung gedachter Landsasiigen Ordens - Häusserwürcklich erhalten ; mit¬
hin derselben Verstchung und Vcrmannung sich gegenwärtig nicht zu
berühmcn habe .

§ . I- V .

Zugleich lässetsich hicrab ermessen , in wie weit die gerühmte Ke - ^ DerReichs -
Falische Reichs - Lchenschast des Teutschmciftcrthums der obcrmelten Lchenschaftdes
Absicht vorträglich styn mögen . Dann zu geschweige » , daß das an - Temschmeister -
derscitige Haupt - Kunäameuc : Ob wären die Ordens - Güter insge - chums .
samt schon zuvor wahre Reichs - Lehen gewesen , und in dieser ohnmit -
telbaren Eigenschaft mit aller darauf haftenden Keoaisschen Hoheit an
den Deutschen - Orden gelanget , mithin nicht anderst , als ob sie demsel¬
ben ohnmittelbar von Kayserl . Majt . und dem Reich übertragen worden ,
anzusehen stycn , in offenbar grundfalschen und aus denen eigenen Or¬
dens - Briefen sich widerlegenden Angcbungen beruhet ; n ) jene Reichs -

O 2. Lehen -
Es bezeuget solches unter andern noch

der alteCammergerichts - /tlselsor iou .
LI LI 0 II 8 X L / / . / .

Der . verb . ^ i-A-umsurum
guoĉ ue illuü ab impotlibilimre cou -
riiburionis , ü non omnes Orciini8
domines sub ciinertis 8rgübu8 Impe -
rü bübitgnres , colleckarenrur , vix re -
tumcione 6i ^ uum , imo courrnrium
pgrer aus denen gemeinen Anschlä¬
gen so auf die Einkommen gerichc -

allein seiner CammerrGüter

halben . In 6iLIis enim 2lnschlagenviclsre eil , c>uoä non raurum rribusr ,
guanrum alii kriuci )) e8 , eri ^ m minimi ,
cum uimen norum üc , c^ uoä mulro
pinnuiore3 5oreuna8 öc re6iru8 ba -

c>uam LÜi multi kriucipe8 Im -
perii . ccr .

1

tz . I .V .
<r ) Der Verfasser des sogenanten -Histo¬

risch - D / /-/o „ ^ trsthen Unterrichts hat
. L'. / . / . diese neue Lehre mit folgen¬

den Worten vorgetragen : " Welches
" ( dieOhnmittelbarkeitder Ordens - Gü -
" ter überhaupt ) auch noch weiter dar -
" aus ganz clar und deutlich abzuneh -
" men ist , daß da die Fürsten desReichs
" me ^ii <retti fast lauter
" Reichs - Lehen befassen , von welchen
" sie clo iure nichts glieniren können ,
" nachhero aber und da ihnen nach denen
" Beylagen n . i . z . §< 4 . von denen Kay -
" sern Occone IV . und Oiclerico II .
" vergönnet worden , von solchen Reichs-
" Lehen ein und anderes an den hohen
" Orden zu rrau8feriren , solche geschenck-
" te , gekaufte oder cingetauschte Güter ,
" in eben solcher (Qualität , wie sie die
" Teutschen Fürsten inngehabt und be -
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Lehcnsichaft auch ans denen altern Zeiten sich nicht herschrcibct und
die Teutsche Reichs - Fürsten den Besitz ihrer Land - und Lehenschaftcn ,
worunter die darinn gelegene Stifter , Clöster , und Ordens - Haus¬

sier
" festen cum iisclem iuribus retzalibus
" Lc praero » griui8 , als immeclmteGÜ -
" tcr des Reichs an den hohen Orden
" gediehen , mithin konten sie aus ihrer
" ersten (Qualität , als wahre Reichs - Le -
" hen ohnmöglich gesezet werden , so » -
" dern waren vielmehr so anzusehen , ob
" waren sie dem hohen Orden Imme -
" 6igre vom Kayser und dem Reich über -
" tragen worden rc . " Dann cs ist 1 )
grundfalsch , daß die Teutsche Reichs -
Fürsten in denen mittleren Zeiten fast
nichts dann Reichs - Lehen besessen , das
Gegentheil ist genugsam und so gar in
Ansehung ganzer Provinzen und Lan¬
der - Staaten bekant . Das hohe Haust
Hessen , gegen welches diese Irr - Lehren
gerichtet seyn sollen , befasse zur Zeit der
Aufnahme des Teutschen Ordens und
Stiftung des Hospitals und Hausses zu
Marburg , das ganze Hessen - Land , samt
allen dazu gehörigen Graf - und Herr¬
schaften , als seinen alt - hergebrachten
vollkommensten Eigenthum , ApIX . tch )
welches man ienseits nicht in Abrede stel¬
let . Wie dann auch 2 ) fast alle und je¬
de milde Schenckungs - oder Stiftungs -
Briefe , welche der Orden über seine Be¬
sitzungen bisher aufgewiesen , das Domi¬
nium priugrum öc gblolurum derer ho¬
hen und anderer Geber ausdrucken .
Nebst dem ist z ) irrig , daß derTeutsche
Orden seine milde Stiftungen und Ga¬
ben ohnmittelbar von denen Teutschen
Fürsten erhalten : dann es zeigen so man¬
che Schenckungs - und andere Urkunden
des Landsäßigen Adels das offenbare Ge¬
gentheil . Demnach blieb dasjenige , was
z . E . selbst nach denen anderseitigen Be¬
lagen das Teutsche Haust und Hospital
zu Marburg von denen Heßischen Land ,
fassen und Untcrthanen durch milde Ga¬
be erlanget , erkaufet , oder ertauschet , in
seiner vorigen Untergebung und Ver¬
haltest gegen die Landes - Herrschaft
vhnveranderr bestehen . Ferner ist 4 ) ir¬
rig , unerwiesen und eine pem . princip .
daß die also gestiftete und überlassene Gü¬

ter mit aller italischen weltlichen Ho¬
heit dem Teutschen Orden zugekommen :
dann es ist anderwärts schon dargethan ,
wasmassen jene Stiftungen und Abga¬
ben allein auf das Dominium priua -
rum gegangen , zu der weltlichen Obrig¬
keit und Regiment aber , worauf die
Stiftung derer geistlichen Ritter - und
anderer Orden ohnedem nicht abgezwe -
cket , der Zeit ein weit mehreres , dann ein -
zele Höfe , Aecker , Zinsten und Gefälle er¬
forderlich gewesen seye . Wären auch
5 ) jenen Kayserlichen Freyheits -Briefen
äe ac <guirencli8 feucii8 Imperii die hie¬
bet) gerühmte vielfältige besondere Wür -
ckungen zuzuschreiben , so würde noch
manches Landsäßige Closter oder geistli¬
ches Haust mit einem ohnmittelbaren
Fürsten - Staat prangen können , da es
demselben an gleichen , wo nicht stattliche¬
ren pi-1uileAü8 keinesweges ermanglet .
Oon5. oLio . ovLi - x . H

Nicht zu gedencken , daß 6 ) ver¬
schiedene penalien / Herrlich -und Gerech¬
tigkeiten in gehöriger Untergebung , der
hohen Landes -Zuständigkeit ganzohnbe -
schadet , erlaubet , und in dieser Maße von
jenen hergebracht werden können , mithin
von solchen peo 'nIil) U8 der Schluß auf
die Landes -Hoheit sich bei) weitem noch
nicht machen lasse .

) Wenigstens wird deren Beurkundung
annoch erwartet . Oonk.

L? vv -
x .xxu . M 7 /-c/I 7l

8 0 uXVLOLli r » 7Äe /7ti 'o / 'E / wsi
7 '. / . /) 7 / 0 . ibl . " Daßauch mehr

" dergleichen Stifters im Reiche seyen ,
" die auf solche Art zur Reichs - Veleh -
" nung , ja gar zu Siz und Stimm auf
" Reichs - Tägen gelanget und dennoch
" dadurch der Landsässerung sich nicht
" entwicklen können , wovon man die
" Dxempla an denen Sächsischen ,
" Vrandeburglschen , Tyrolischen und
" andern Stiftern am Hellen Tag
" habe . "

c) Vicl



so )

ser nahmemlich mit begriffen sind , c ) lang zuvor rechtmäßig herge¬
bracht , §0 daran ihnen der Ordens - Auftrag ohnnachthcilig seyn muß ;
so ist bekant genug , daß die Reichs - Lehcnschaft eben wenig nach der
vormaligen Verfassung des Tauschen Reichs ( K . Xl. 1 . xsi. vi . ) eine
Ohnmittclbarkeit der Güter schlechterdings mit sich bringe , oder der
hohen Landes - Zuständigkeit desjenigen Standes , worunter sie gelegen ,
abbrüchig fty ; e ) das weltliche Regiment und italische Hoheit aber ,

P worauf
c ) Viü . i. vi>716 /X

^ o . IIV ? LII11 I .
M / e / ? . IoII XXL rxiOLXI -
c o FmAA . 7Voi '/ tt / /-. L / ^ o / . r ^ i.-
OKUXL 'tLIX 7". ///.
c . / . / - / .

Lonf . ^ c ^ avöi . . ^ . UOIIH -HVIIX ./. c . E / . ib . " End -
" lick) könte auch mit berührter Lehens -
" Empfahung oder Ueoalien demHauß
" zu Sachsen an ob erzehlten vnd andern
" althergebrachten vnd verjährten Ge -
" rechtigkeiten nichts benommen seyn ,
" nachdem Ew . Kayserl . Maj . vnd der -
" selben löbliche Vorfahren Meinung in
" solchen nicht ist, jemandts andern vnd
" dem dritten - an seinen Rechten zu
" praeiuRciren . XLHLXLK8 r -r
Tcutsthmerster (Dttiiigen ^/i .
iaLi0H3XLx Qr ??r . 7 ! 7/ L . / .

-r . verb . Vnäe vix veri
limile eck , guocl Imperator per cori -
ceckionemreg-gluim Orckini ( Deut . ) 5a -
ökam , Oomicibii8 nockris praeiuckicare ,
vel eam poreckarem Oroim 6are vo -
luerir , vtrea -alia lua in alieno guogue
rerrirorio ackeogue in perlona8 übi
non ckibclita8 propris loguericko non
ckne mriAno praeiuckieio Lc ckamuo
aliorum ätaiuum , gui antiguiora re -
^ alia ckabenr , exercere gueanr : guau -
ckoguickem conceckione8 krincipum
lernper inrellio unrnr baökae läluo iure
rercii . ^ clcl . vi ^ a ox ,/e /» r/, .

Wie man dann gegen -
seits die Wahrheit dessen , daßdieKay -
serliche Lehen - Briefe eonrra iura rercii
nicht angezogen werden könten , sondern
diese iedesmal in ialuo liessen , anerkant
und sich deren gegen die auf weit andern
Gründen stehende Fürstlich Heßische
Lehen - Briefe bedienen zu können , ver¬

meinet hat . ( viä . Histor . Unceru .
ftouf.Chur-Brandenb . Schrei -

ben an die Rayferl . Majt .
rvi^ io in der Grund -Feste Z' . / .

e ) Es ist bekant genug , wie gemein es in
dem Teutfchen Reich sey , daßein Stand
desselben wegen seiner unter anderen
Ständen habender Güter , ob diese
gleich vom Reich zu Lehen rühren , vor
einen Land - Stand geachtet werde :
Eou5. daß das löbliche
Erz - Hauß Oesterreich die hohe Lan¬
des - Obriczkeic über die in Rarnten
gelegene -Herrschaften des Stifts
Bamberg habe rvi-n o in
der Grund - Feste Z' . 7 . />.
auch wie überhaupt die Reichs - und an -
dereLehenbarkeit denen so wohl versicher¬
ten hohen ck ' erricorial - Gerechtsamen
nicht entgegen stehe , wovon unter an¬
dern das /ich « . b ) hiernach gefügte
7> avs ^ .-v xi « cm .4 xi ii . ch

7 ^-/ / . ein merckwürdiges Beyfpiel ent¬
halt . Dann als die von Breitensiein
der Reichs - Lehenbarkeit ihrer in dem
FürstenthumPfaltz -Sultzbach gelegenen
Güter gegen die hohe Landes - Zustän¬
digkeit derer Herrn Pfaltz - Grafen auf
eine nicht ohngleiche Weise zu mißbrau¬
chen sich beygehen lassen , wurde ihnen
auf Bericht und Gegen - Bericht , nach¬
dem die Sach in genauere Erwegung
war gezogen worden , folgendes zu ihrer
besseren Belehrung angefüget : " Wann
" wir nun aus solchem allem neben an -
" derm so Uns dieses Orts fürkomt , so
" viel befinden , daß etliche EureVor -
" fahren die zu der Zeit gewesene Pfaltz -
" Graven bey Rhein und Herzogen in
" Bayern , Jnnhaber der Herrfchafft
" und Land - Gerichts Sulzbach , für ihre

" Lands -
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worauf die Ordens - Hausier zumal nicht gegründet gewesen , eine ohn -
mittelbare Provinz und eigenen Lander - Staat erfordere ,
dergleichen das Teutfchmcifterthum in Ansehung der benahmten Or -

dens -

" Lands - Fürsten erkennet , Sie alsoge -

" nennet , sich ihnen mir Gelübd - und

" Pflichten , als Landsassen verwandt ge -

" macht , Sie auch als Landts - Fürften

" umb Schutz ersuchet und nicht allein

" ihre Unterthanen , sondern auch sich

" selbst und gar ein Bruder den andern

" vor Ihnen den Jnnhabern Sultzbach

" verklaget haben , zu dem , daß sie auch

" etwann in gemeinen Land - ^ -teuren ,

" wie andere Landsassen , beleget und ge -

" steuret worden ; und dann gleich wie

" wir Euch wider alt Herkommen be -

" schweren oder in Unfern und deshei -

" ligcn Reichs Eigenrhum einig un -

" gebührlichen Eintrag , Irrung oder

" Hinderung thun zu lassen nicht gemei -

" net , also auch Uns nicht gezie -

" men will , Seiner pfallzgraffphi -

" lipp Ludwig Lbden anDeroRech -

" cen vndInnhaben ichrwas zu enc -

" ziehen ; So haben Wir nicht unter -

" lassen wollen , Euch dessen alles hiemit

" zu erinnern und darneben gnediglich

" zu vermahnen , im Fall die Sache ob -

" angeregte und in berürrem LxeraÄ

" weiter ausgeführte Gelegenheit hat ,

" daß Ihr ( doch Uns und dem Reich

" an dem so von Uns und demselben zu

" Lehen gehet und was sich deswegen

" gebühret an solchen Unfern und des

" Reichs Rechten unvorgriffen undun -

" schädlich ) Euch gegen vorgenanten

" Pfaltz - Grafen also erzeigen und ver -

" halten wollet , wie es in demselben Fall

" Euch zustehet . " ^ .66 . i . vvo -

vioi i v . / ?„ / , .
» OK Hi Li Li / / (/? . / re ?, .

ib>. 83ns cum krumienlis Lc
Lprernacenli8 Or6 . 8 . Lenecl . eui -
reuli8 6ioeceli8 mon3lieriorum ab -
l ) 3rL8 clenouo 36eorun6emmon3lle -
riorum reoimcn inllicuri , ev

, w / erlitt » ! wertere
cer . Wobey der Hoch¬

würdige Herr Täiror nor . H Lc Z') an -
mercket : () uamui 8 liaec ^ bbaria
( sPrcrn 3 L . ) Iic>c1ie -/ r,
rvH rmvr / /

„r'MümrE rê /rm , r r » -
38 ^ .rcbiegiscopo

Preuirensi , guia err lgrAirur
L/ / m/ ier ^ orvi » omwe . kiumienÜ 8 ab -
k>3N3 eriam M ^ e / riE / i/eMrre ^ / /-irrew -
tt / r F/würe/ ir /eo/ ?o 7wttrre ,r/ r , üunc , vr
Dioeccs 3 num suum reco ^ nouit , ne -
gue vnguam 38833 guküi episcop 3 Ü
iuri 86 iäiione poriru 8 elk . Es bezeuget
solches unter andern noch weiter das
Exempel der berühmten Abtey 8 . IVl 3 xi -
mini , wovon der hochbelobte Herr
Weyh - Bischoff von Hontheim 7)
/ / . ^ folgendes angemer -
cket : Ine3 3ucemlire , gu3c 6e83csu8 -
ieäkioni8 marerm ruuc ( 3 . i ; 7 o .) 8 pi -
r3e vernimm elk , IZ, n 6 icu 8 mon3llerii
^ /iMr
VM » r^/o ?net^ wüie/ ir/eo/ io
rrottwre inrer 3 Ü 3 groc3uir .
elilum 5uir hoc 3i' Aumenrum in voro
E3mer3Ü Ii3L rarionc : /n/em Mr / e/? r> u -

-E certtn » r » n -re -
rrmrirn « , vri incer c3erera

3pp3rer ex -addere Lgrern3cen1i ) gui
P3ri 5orm3 re »3Üum inue1kirur3 3 H
/ ^ rcliiepiscopo 03es3ri8 nomine cio -
N3tur Lr r3mens ) uci ImxemdurA 'enst
vna cum mon3Üerio lub6iru8 elk .

/ , ,/ icr /r ^ ow »r ^Ä'rüre/ ?r/ '̂o/ io / >̂ r
rM§ rM5/ ?r ^rnM rEe ^ roMm ,

rrn M
L/ ro ,r -
FwE Ls ' r . Eons . iLin . -r . F - o . Ls' ^
/ / / . tt . / 0 M / ) . F / . Bey denen erst er -
meldeten Abteyen wolten die y^ önche ge¬
gen den Dioecelünum sich deswegen
etwas heraus nehmen , wogegen Kayser
Ludwig in folgenden hieher dienenden
Worten sich erklarete : Immo , guoci
Ai' 3 uiu 8 6 oien 6 um exiltir : ^ .bb 3 le 3

Le
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dens - Häusser Teutschm Gebiets zu keiner Zeit gehabt , / ) noch auch
nach der kundbarlichenVerfassung dieses geistlichen Ritter - Ordens und
der ihn : beygethanen Häusser ( § . xi^ vn . XL. VIII . ) sich anzumassen je¬
mals berechtiget seyn rnögen , nachdem dieses geistliche Ordens - Regi¬
ment eine weltliche Bottmäßigkeit über andere Balleyen nach dcm Bey -
spicl derer Teutschen Fürsten - Staaten , so wenig in stch fasset , als we¬
nig der Meister von Teutschm Landen , bey annoch bestehendem Preus-
sischcn Hochmcistcrthum , dem Hochmeister dergleichen über sich und die
ihm ungehörige Ordens - Häusser zugestanden ; oder dieses der Ohnmit -
tclbarkcit und Reichs - Standschaft derer Preußischen Ballcyen nach -
thcilig seyn können . Ob auch wohl das Tcutschmeisterthum mit dem
Hochmeisterthum nachmals vereinbaret worden , so ist dieses jedoch an
sich auf einen eigenen ohngcmitteltcn Lander - Staat nicht weiter gegrün¬
det , und stehen solchem allem nach die mehr bcsiigte Ordens - Häusser,
Commenden und Güter noch in demjenigen mittelbaren oder ohnmittel -
baren Zustand , worinn dieselbe vor erjagter Verewigung kundbarlich
sich befunden haben und wornach sie in denen Grund - Gesäzen des Teut -
schen Reichs eine Zeit wie die andere ermessen worden .

P 2. § . s. VI.
Lc monacbi eorunclem rnonaüerio -
rum
/rmn 3 uobibäc nockris inlmperioiuc -celloribu8 lub

3 clioecetäni ipiorum
iuri86iöbione eiu8äem tui llioecelani
rnoniraLemanLara iülubria paruipeu -
clunr . ILIV . 7. />. / / / . Ein anderes
Exempel bring : wiovi . . uviiviv8
im Bayrischen Stammbuch 7 ' //.

bey , Verb . " Als sich Herr Wolf
" vnd Herr Jacob aufAlten vnd Neuen
" Frauenhouen Herren liefen , ( eirc . 3 .
" 1540 . ) vermeinten sie von derselben ,
" alsgefreyrervnd vomH . Reich be -
" lehnrer Herrschaften wegen den Für -
" sten von Bayern keinen Gehorsam
" mehr zu leisten , zu Landshut vor dem
" Fürstlichen Regiment kein Bericht zu
" geben , Beuelch anzunehmen oder in
" Verhör zu erscheinen . Derhalbwurd
" Herr Jacob zu Landshut verstrickt , al -
" da er fast ein gantz Jar in Verhaft ge -
" legen , vnd wollen die Lands - Fürsten
" sich dessen die Herrn . Fraunhouer
" von ; o . 6o . und mehr Zaren bischer
" willig und gehorsamlich geleist ,
" auch nimer lassen begnügen " cer .
766 . r c> K v o ir ? . 7' ^ /, / . 7 . 7^ . /).
/ / - . Lor>5. KLivlivlLLiLn W / ro7. M 7m

7 ! 77. 7 . 777 r . / . / . verb .
Oeri poceck , vr aliczu ^ rerrirorium
gui6em imme6i3re 3 Laetare , vr 5eu-
clum recoAnolcar , ac nibiIominu8 Le
iple Lr rerrirorium L: iu8 rcrricorii
iuperiorirari 8raru8 3licuiu8 rerriro -
riali vel iublimi rerricorii iuri iubia -
cear. Welches bey dem neueren Auf¬
trag der Ordens - Güter so viel gewisser
statt haben muß . Daher das Hoch -
Fürstl . Hauß Hessen Darmstadt im Jahr
1629 . gegen diese gerühmte Neichs - Le-
henschaft sehr gründlich anführen lassen :
" Wann Er ( der Herr Teutschmeister )
" auch gleich das Hauß zu Marburg
" Schiffenberg , das Gericht zu Goßfel -
" den , das halbe Gericht zu Seelheim
" und anderes im Heßischen gelegen ,
" Kayserl . Majt . zu Lehen aufgetragen ,
" hatte er doch mehr nicht , als was der
" Orden daran gehabt , übergeben kön -
" nen .

/ ) 8 xkse
7m/>. / . z . p . 65 5 . verb .

8a^ie eeulemu836 tuperiorirarem rer-
rirorii reguiri prorlu8 , vr rerrirorium
illi cgpienclae aprum Laelari Lclmpe -
rio immecliare iubür, ac poll 6omini
tui iuri36iÄionem nulliu8 7uperioris
aZnolcar 6omin3rionem , guam Imge -
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§ . l^ VI .
Wie dann auch Nicht weniger erhielten die Landes - Fürstliche Gerechtsamen in An -
in denen hierauf schung mehr crmclter Ordens - Häufler , Güter und Commenden in de -
gefolgtenReichs - nen hierauf gefolgten neueren Reichs - Grund - Gejazen den gerech -
Sazungen un d ^ sten Beyfall und wiederholte Bestätigung . Dann gleichwie die von

s Nsfchmssen henen Teutschen Landes - Fürsten kraft derselben nach dem Beyspiel ihrer
weMmaen das hohen Vorfahren , ( Z . Xb . Hl . ) vor gut gefundene Veränderung und Ver -
endliche Ziel av besscrnng derer geistlichen - undKirchen - Sachcn ihrer Lande , bty denen dar -
sezet wird . innen gelegenen Ordcns - Häusscrn , Kirchm und Commenden , mit gleich

vollkoltnucnster Rcchts - Zuftandigkeit , wie auch dem kundbarlichenEr¬
folg derselben schuldigsten Fügung , eben wohl unternommen und in dem
darauf errichteten Religions - Frieden die Landes - Fürstliche Obrigkeit
in Ansehung des inngcscflenen Oeri und sämtlicher im Land gelegener
geistlicher Güter nicht nur wäre beftättiget , sondern auch selbst dasjenige,
'was vcrmög derselben mit Einziehung und andcrweiter Verwendung
solcher geistlichen Güter , Stifter und Clöstcr bcschchcn , oder man sonst
in Ansehung dieser verfuget , nach dem hiebey bestimmten Besiz - Stand
gcbilligct worden ; c/ ) also wurde dieses in demMel ? phftkfchettFrie¬
dens - Schluß nahmentlich bcy denen Ordens - Hauffern , Balleyen ,
Commenden und Gütern auf eine noch viel bündigere Weise derge¬
stalt fest gesczet , daß bey denenselben wie auch sämtlichen übrigen
mittelbaren geistlichen Gütern auf den kolleKons - Stand und was in
Gcsolg desselben die Landes - Fürsten an Rechten und hohen Befugnissen
überhaupt im Jahr 162. 4 . den ersten 1 -m . hergebracht , schlechter dingen
und allein gcfthcn , mithin denen aus den älteren Schuz - undFreyheits -
Briefen oder sonst herzunchmenden Einwendungen und nahmentlich
derjenigen : daß die Ordens - Balleyen , Commenden - Häusser und Gü¬
ter in dem Landes - Fürstlichen lerrieorio nicht gelegen , oder aufihrem
davon eximirten cigcneln Grund und Boden limiret seyen , fernerhin
kein Gehör gegeben noch auch das mehr gerühmte Verhältnis und
Verpflichtung deflelbcn gegen den gemeinsamen Orden und dessen Ober¬
haupt , wie solches immer mögte gethan ftyn , in dem mindesten wei¬
ter geachtet oder einigerley Lxempion darwider angezogen werden

solle .
rialem . Kec >ue Nie rrä

pertongm , teä iptam reirirorü , 6e

czua czukiericur inclolem Lr le » es ge eon -

tuemäines idirecepras ressici clebere .

^ 6 tz . b.Vl .
<r ) Lonf . LLLLSS . IL11 ' . ^ VLVST ' .//// . / . ^ c>. k/ HL XX 1. ( 1^ 8 m

/ -) IX8H1VLI . OSXä . LI1V6 .

ii >. ( ^ uaecun ^ ue VlonriNe -

rlg , OoIlsAig , Läi . i. ivi ^ 8,
ÖLS , rem ^ >Ig ) tuncläriones , 8c1iol -i8btostmalia LI. ILVL Lccn. x -
siLsric ^ cer . L/ / .
ib . (Xiamurn 6 ein 6 e gcl Lomires , La -
rones , nobiles , vatallos , Oiuimres ,

>8 oLI LILXO .v s ,
Lommumrares ö: tub 6 iros sr ^ T- i-
LVS ILII - I- ir. II ILILIL1 ) I ^ H8 8WLIle -
lH . L8I XSL 1018 8IVL880V - I. ^ ir. ILV8

8 VL1110 ro 8 pei ' iinec . cei . Lc grr . VI ! s .
§ . 1 . i -.ix ? irxoi - xs . .7.

t ') I ' .LX
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sollt , c ) Womit dttttn obcrmeltenAnfllhrungen das endliche Ziel zugleich
gesezet , anbey noch zu do mehrerer Befestigung derer hohen Reichs - Stan¬
de Landes - Fürstlichen Gerechtsamen überhaupt , und besonders in Anse¬
hung derer geistlichen Ritter - und Mönchs - Orden , mit guter Rücksicht
auf derselben zu damaligen Zeiten dagegen gemachte Einwendungen und
übriges Bezeugen diesem Reichs - Grund - Gesaze folgende Haupt - Ver -

Q ordnung
I' XX O8i8i .4L . / . L / . verd .

() u3eLUN <gUL M0tttt/ erm, Lo //eAtt ) L V I -
Ll VIL8 , OOL1L1L >IOL8 ) tem/ >/tt ) ^Ätt -

- ) /e /io /E ) tt /mM z-otttt
r-' t L/ eom » , re-

^ ttortttt ^ tte ttomrtte
tt/-/)e //tt ^ r / i./!errtt ^ ^ UAuliauas Confsk -
iliouch chIe >ikore8 , ? riucipL8 ) 8caru8 >̂an¬
no millelimo 8excenre1imo vicelimo
c^ uarro clie prima lauuarii potlscle -
rum , eaäem omuiaLrünAula ) üue re -
renra temperstius retiicurachue vi ^ ors
Uuiu3 rran3aökioui3 retkiruLucla , iiuem
polliLeaur - non arreuci8 exceprio -
nibu8 , tiue anre iiue poü cran8aökio -
usm kallauisutsm aur chacem ksli -
A-iolam rekormara Le occupara , aur
pvov ^ OI>svL , VLI. IN ILKLHO -
ILIO ^ V 6 V 81 LNLL conrL88io -
NI3 3r ^ 'rVVLI , VUI. LXLLirT' L ve /
tt /rH L '/ÄttZ -m rmv / z/^ ^ tteEH ^ mro -
tttt ^ ttr > l. ! .̂ VL (^V ^ VI8 H /Vric >NL

sl /M ÄrrttÄr / r ) EMM ^o -
Zttm ^ M ümm / rttMttL/ romr , re/Zr^ romH

süMme ^ / tt ^ttmett ^ m
^ / - rtt /tttt chmr / E ' ^ mro mi /Zo/imo

/e^ ro , irriÜ8 proriu8 excepriouibu8 ,
(guae sx inrroelucko alicubi exsrcirio
iursrimillico , vsl anrerioribu8 aurts -
cun8 p3Äi8 , oensralik >u8 aurcheciali -
bu8 rrau8aökioui8u8 , vel Iiril ) U3 moÜ8
caulisue 6eciti8 , vel eciam ciecreri3 ,
mauelaris , re5ciipN8 , parirorÜ8 ) reuer -
tälibu3 , liri3 peuclencÜ8 , vLi . Lrii8
<̂ VILV80VNPOL ? K ^ LmXHLV8
Lr L ^ HONILV8 OL8VL1I ? 08 -
8 L n 1-. ^ / . / o . -Lrr . V . ib . () ugn -
rum cleinLe a6 Comice8 ) 6arone3 ) l^ o -
bile8 ) ValaIIo8 Oiuirars8 , / rm -Ztt ^ottrr

coNLiLNOL8 , Commu -
uicars8 ü< liibc.liro8 LZm/ Z-tti / m̂ mj rm -

percinec , cum eiu8moäi 8ra -

ribu8 immeäiarch mm rmv / erivZorm ^

cv rommr / m ^ oMm / m -
er/ ,/ m mi

^ e/vrmmr /̂r everMm ?» re /r̂ wK / i com/ ê-
cer . ^ 66 . Z^ ri . VIII . tz . i . Lonf.

? LO . >VL8r ? N . 7) /.
/ / p .

nLnnIoL 8 M L /̂
/ /-/? mm . Oim/ Z'. / . „ o ^ . e)
L^ r ) ^ . / / / . / , . wc

» Ott Mtt . / ) / ). I N I- / . tto ? v / )ZV0XI80N o ^/I m / 'ttr.
-- o . o /- sFo . Der Einwcmd ,

daß diese Verordnung auf die Ordens -
Balleyen und Commenden nicht gehe ,
indem der Orden keiner iVIe6iar - kom¬
menden eingeständig seyn wolle , ist eine
gewöhnliche pecirio principü , welche
mit denen angeführten Ordens - kriuils -
AÜ8 gezeigter masten nicht ialuiret wer¬
den kan , indem noch über das dabei)
wohlbedachtlich verordnet worden : Vc
courra Uanc rrausaökionem vllumus
eiu8 arriculum aur clauiulam uulla -
/inm / c§m - Le alias relioiolorum or-
Linum ^ emp // ottei - vel ullas alias
c^ uocunigue uomiue aur praerexru ex-
coAirari pocueriur , excepcioue8 vu -
r^uam allsAeumr , auäianrur , aur aci -
mirranrur . Wie man dann jenseits bei)
denen unter dem hohen Erz - Hauß Oe¬
sterreich , wie auch denen Chur - und
Herzoglich - Sächsischen Häustern gele¬
genen Ordens - Balleyen und Commen¬
den selbsien nachgiebt , daß dieseLandsäs-
sig oder mittelbar seyen ; derer übrigen
Länder , wobei) ein gleiches dargethan
worden , vorjezo nicht zu gedencken .
( § . L. VII . I. VIII .)

t/ ) ix->

/

4
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ordnung beygefüget worden : kro M3i0ri ec >3m borum OMNIUM §5 6u -
Aulorum p3Liorum ürmicuäiue §c ieLuric3te , 6c Ü3LL IrrinsaÄio knn -
LLI - V /I LLX LI ' irvlLLLil 8 ^ X01 - I0 , impoUerum
äec^ ue 3L 3Ü3e 1eA68 §5 Lon6icucjone8 6un63ment3le8 Imperii , nomi -
N3tim proximo Imperii kecetlui ipüc^ ue L3picul3cioni LaelÄreae in5e -
renäki , obIi§3N8 non minu8 3b5ence8 HU3M pr3e5ence8 ) 555 /5^ /7^ 750 ^
7755/ 7/ 5 -75 po /ÜE , 6ue 8c3cu3 Imperii 6nc 6ue non , S3czue täm L3el3 -
rei8 proLerum ^ ue Lon61i3rÜ8 §c oi6Lj3libu8 , // 7/ /r//7 Nv / 'AM /rM/r 07/77/ 77/ 7/7
IMcr '/E L/ i - .ixc ^v .^ vr pv ^ ivi ? LL ? Livo
8 L (^ v . V XI - V L , ? L .̂ L80RI ? 1' ^ . Loncr3 Ü3NL ? /-/r77 /-/7ö?707757/7 ^ // 777777/ 5
eM /7i ^ 757/ /// 7/7 3Ut 5 //77/ / 7/ //77/7 NUÜ3 iui ' 3 L3NOML3 vel Liuili3 , LOM -
muuii vel 1peei3li3 , Öoneiliorum äeerem , LLiviOLOi ^ , inäult3 ,
eäiÄä , Lommi6ions8 , inInbicione8 , M3nä3c3 , 6eerec3 , re5eripc3 , li -
ti8pen6enci3e , puocuuczue tempore I3t3e sencenc >3e , re8 iuäiL3t3e ,
O3picul3cione8 Läetäreas §5 LLLi6io8oxv ^ i oxvixvxi nn -
OVL /VL VN LXO VIPHOXLS , ^77/ 5 PM5757177 / / 7/ 5 / // 77/ tt 757/7po7i ^
P ^ o7 / / / i77 / 'o775 ^ , cMttME / oM .s , , ixvL 81 ^ 11 - vn . vL , r ^ Mac ? ro -

M§ , 77 / 7777 / 75777 /7 ) renunLi ' 3t , one8 ) P3Ä3 6ue 6eäicici3 , 6ue 3Ü3 , multo
MINU8 lLelieium T^ nni milleümi lexLencsümi vi§e6mi noni , vel ^ 13N8 -
3Äio ? r3§en68 eum 6ui8 3ppen6ieibu8 , 3uc LONLorä3t3 eum ? onti6eibu8 ,
3Ut jucerimiüiea anni milleümi , csuin§ente6mi ^ u36r3Ae6mi o ^ 3ui , vl -
laue 3Ü3 8t3tuc3 6ue policie3 6ue eeele636iL3 6ecrec3 , 6ifi) ens3cione8 , 3b -
lo1ucione8 , vel tt / /75 77/7/75 // 7/ o57/ 7/ // 7/ 5 7707/77775 /77/ t P 7-5/ 575 V 77/ evcoMsr ' r po / 7/ 5 -
7 ' 777t ) 5V55 / ) / 70775§ 7/ 77 // 7/ i7777 /7/ / 5A57 / 7777 ' , /77/ / / 75/ 7777 / 7- , /77/ t 5/ / / 7/ 77tt5 / 77t7 / L , 7755

v / p7 /77/ 7 567777A Z/ /7775 t1 /777t /7c? 707757 / 7 777 P5t7t0770 7/ 7/ 7 Po / M , )"/ /) / e77 MÄ /MoL /'/ ,

ss / / /7/ / 7 6 / ' üce / / 7/ 5 2 )5 / 507 / 77 / / Mo775 .V 2 ' 7? // 775/ 7/ 7 / / 555 ?''775/ 7777 / 7' . ^ / / ' 2 -510 / ML '

7 ) v / 775 -7t5 / / o777 25 / p /?57 P7 / / -/ 75 /75 co / Mo 2 -5 / o / ?5 5077 / ) 2 <7/ 57757vt - / / 775 O 51757 / 5

./ / 7/ 5 L /7757 / .e / 7/ 517t ) / 70577 /77/ 7 / )V / 5? 5/ 5 pT / w /M , 77 / , ^ / ?/ As 77757 / ^ /77 , 5077 -

77 -/75/ 7/ 5 57 / 7/ 7 777V7 /7 ( ? 077/ / 777 / 770775 .f / 777p57 '77 T-5 / ? 7777770 ^ / ) M ^ ? /?770 57 / 7/ 7 p / 5770
5̂ 55? // //5557 -77 /M/ 7- §5 äem3n6ecui -. ? 3x vL5o Lonclula niInIominu 3 IN

' 1 'uo robore permäneac vLpvn oi>i >/ L8 » viv8 i ' N ^ ^ 8 -
7^ 01 - 10X18 00X80N1 - L8 VXIVLN8718 LI - 8IX6VL ^ 8 n VIV 8 N71 -
018 LLOL8 00X1 N .V PVLX10VXO> VL 8IXL LLLIQI0XI3 VI -
51 - I ^ LI - IOXL , 1- VLKI LI - NL01L6LLL . LLt . // )

§ . I^ VH .

Geaettwärti 'aer Wie nun solcher Gestalt die gezeigte Untcrthanigkeit der Ordens -
Zustand derer Düusscr , Guter , Balleyen undCommenden Inder Grund - Verfassung
Ordens - Val - Teutschlands und seiner besonderen Staaten so wohl , als in denen
leyen , Häusscrn verbindlichsten Reichs - Gesazen und Friedens - Schlüssen ohnwider -
Commendcnund sprechlich gegründet zu befinden ; also ist nicht weniger aus deren gcgen -
Gutern in denen wattigem Zustand dasselbe zur vollen Gnüge abzunchmen . Dann so

wird
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wird in dem Erz - Herzogthum Vesterrerch der Land - Comthur vor putschen La n -
sich und die übrige Ritter - Brüder dieser Ballcy denen Oesterrcichischcn dern und Sraa -
Land - Ständen beygezchlet , dergestalt , daß selbiger auf denen Oester - ten .
reichischen Landtagen erftheinct , und zu allem dem , was die natürliche
Untcrtbancn - Pflicht eines OcsterreLchischen getreuen Landstandes erfor¬
dert , sich schuldig erachtet : immaßen die ohnverandert erhaltene
Oefterreichische Landes - Verfassung niemand cintgerlcy Befteyung in
diesem Stück zugeftehet . In der gefürsteten Grafschaft Tyrol
befindet sich der Land - Commenthur samt denen ihm darin untergebe¬
nen vier Haussen : zu Trient , Lengmoß , Schlandcrs in Vmtschgey
und zu Stcrtzing als ein geistlicher Landstand , in gleicher Untcrge -
bung . c ) Dannenhcr das Durchlauchtigste Erz - Hauß beyde dem
Hochmeisterthum in Preusscn ehedem in Ordens - Sachen ohnmittel -
bar untergebene Ballcyen bey dem Röm . Reich mit Steuren und son¬
sten kundbarlich vertritt , ä ) Auch war ehedem bey denen im Aömg -
reich Böhmen gelegenen Ordens - Häuflern e ) gleiche Untcrthänig -

Z6 § . I . VII .
<r ) Viä . 4̂ .

Lo « rkLI . Zl z. z . Zi / / . und IN
der Sammlung der Reichs - Abschie¬
de Z . zz. Man hat dieses ande¬
rer Seits nicht in Abrede gesellet , son¬
dern vermeinet , daß davon der Schluß
auf andere Balleyen und Ordens - Haus-
ser nicht füglich zu machen wäre . Es
kan aber dermal stakt der Antwort die¬
nen , was der Ze/ erem <7/>. Ze rv -
uorr . 'Z. //.
Z - / / / / . dieser Einwendung in einem
ähnlichen Fall gründlich entgegen ge -
sezet - verb : Omoino vero elk LiAU -
loenrum vgläs lkrinnens gäuersus
r „ „ „ eZZ ^ em , ^ Z ^ ere » Z^ » 7

,/ Z /ZeE /MZrlwMm
Ls , gui ü -
ruli non polsunr recheäku vniu 8 8 ra -
rus Impei ii non vglere , rarione vero
k>Irerin 8 esse canlla äeciäenäi . Die
Ihro Kayserl . Majestät zu allerunrcr -
thäiiigstem Gefallen angeblich beschehe -
ne Nachgebung will sich zu denen übri¬
gen Anmaßungen anderer Gestalt nicht
reimen , als daß man gegen das aller¬
höchste Oberhaupt bey DeroErb - Lan -
den eines gleichen sich anzunehmen nicht
getrauet habe - Bey so manchen an¬
dern Ländern har man diese Schuldig¬

keit eben auch anerkant , woraus zu er¬
messen seyn wird , wie weit die gerühm¬
te Ordens - Freyheiten , welche wohl
niemand mit demjenigen , was dieTeut -
sche Landes - Fürsten bey ihrem Länder -
Eigenthum nach der gemeinen Reichs -
Verfassung , Vereinigungen und Frie¬
dens - Schlüssen rechtmäßig herge¬
bracht , in eine Oaüe sezen wird , zur
Würcklichkeit gekommen seyen . Eons.
§ . Ml . / )

/-) Eoo 5. rvnio . x/rr / . Z/ / r/>. Z ^ r / e Her .
6 o » r . / . ZZZ . Z - ^ 4 - LsZiveZ. Z « Z. ^ LL ^ oLL Z/ / //) . ^ Z.
ZZH Ze rur ' e / errZ « r /Z /r ^ rr/-r - Z) urr

Ls Z. 7? . Z. Zr /Zrr /- rZttV rZ
so // , „ s L-rZZZs /tt /- o//e//ärvorwio r ?7
Zr , /, rch . Z . Z r . / . / .

c ) Vi6 . ZsE / /e7 ^ZZ^ /Z oo ^ n . vo
« ir ^ ^ Ol 8 immerwährendes (Dester -
reichisches Ehreii - Lränzlem des Ty -
rollschcn 2 ldlers Z . ZZ / / .

Z ) Viä . on 18 Xoii. L « . 4Z?,r ,IZo -
Zer/ / Z. z / 4 / . / / . / / . /e - . Ls

ookrkki . Z. Z. Z . Zi // . / F - co -
> iL 8 OL Lir .XI>sOI 8 z.

e ) Viä . LOUV 8 L . L ^ i. riKV 8 ,ZHZo -
rer . Zo // e , „ . Z . Z/Z r . / . M 7/ o / . Z '

40 / . L/ rZ Z ) er . Z .
Z . /Z Z. / ^ .
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kcit anzutreffcn : / ) Nachdem aber der Tcutsche Ritter - Orden dem
König wLNLLSQko verschiedenes Psandwciß überladen , an deren
Einlösung nicht wieder gedacht worden , und die Könige in Böh¬
men davor gehalten , daß sothane aufdie altere Grund - Stiftung die¬
ses geistliche !; Ritter - Ordens gerichtete Böhmische Stiftungen mit je¬
ner Abänderung sich von selbst gehoben hatten ; b ) so hat die dabcy zu¬
vor sich geäußerte Verpflichtung ihre Endschast zugleich erhalten . Da¬
gegen bekennen die in dem Churfurstenthum Bayern gelegene Or¬
dens - Häufler , i ) Güter imd Personen sich noch immerdar zu den;
Bayrisch - Landsaßigcu Adel und haben mit selbigem gleiche Freyhciteu
und Rechte zu geniesten ; sind aber auch zu gleicher Pflicht gegen die
hohe Landes - Herrschaft gehalten . L ) Auch hat das hohe Ll) ur - Hauß
Pfalz die Landes - Fürst ! . Gerechtsamen über die in denen Pfälzischen
Landen gelegene Ordens - und TeutschmeisterischeCammer - Lom -
mensen ohnwidersprechlich hergebracht und solche mittelst besonderen
Verträgen noch mehrercs befestiget . / ) Vo befindet sich ferner in dem

/ ) 6 oI . r>.4 8 7°. M 7c Fo -
L . / . / . L/ -' . verb . t ^ l8

( Uobem . Orö . sticcies ) ircliunAeban -
rur ^ bbgre3 , krgepoliri , ? rioro8 ör
Oommenclarore8 Orclinum
ttrium lÜLrae rniliüäe ciuoccjuor erant
immeäiare lüb Kege Lc oorona re -
Anr eonüimü .

LOUV8I . 4V8 L4I - L ! KV8 7c ? .
7>. 7/7 c . / .

7 ) LOIIV87 . L4I . L I 1XIV 8 Zl/ s / ceZ / E Fc >-

7 ) cr . / / . / . . / . c . L/ M

7 ^ / . 77 77 . / . / o . 7 , . / / 2 . L/
rer . 7 . 7 ^. 777 r . / .

Es hat dieses der Teutsche Ritter - Orden

zum theil selber angeführet r » x / 7 , .

H Verb . " Dergleichen Cammer -

" Lonrmcndcn seynd auch verschiedene

" in Böheimb und Mahren ocogiione

" der Bö ' F . . s genver -

" lehren gangen , darunter am mehristen

" zu conliäeriren die stattliche Lom -

" menäg zu Pilsen ."

r ) Ds IU 8 Vlä . 4VI6VI .. UV ^ VIV 8 w

M 'N ' o / ) . Ä / ri / ' . 7 ? / . ^ >. 7l 77 2 ^ / .

^ ' ) Hievon hat der gewesene Bayrische

prueliciem vvio . nvxni V 8 M ' tto / , .

L 7/ / 5 / ' . 7 ^ 777 / , . ^ . folgendes angemer -
cket : 7o „ „ „ c » 7 /, / o ? c ? vocanmr Urge -

teöli barum Domorum ( leuronic .

klumenrbal , ( - anclchoken cer . )

cc , r / c „ / r , ? r7te ? ü7r 'o§ Laukuias

tEo ? ei86em priui !echi8 Lc immuni -

rgrib >u8 gauäenre8 , non inrer lüccio -

tiülticos . 7 ) Z/ -/ . Lvoorri ( 7 . T ' . 77
L/ 7) rrr . LoMMM7̂ o ?i ^ 77- i -

0 ? -/. 7c » ? . r »
7 ^ ? . /?7>. LVNIO

Hrc . Lcc / c/ ersten Theils Fortsezung

7 / / rer 2lbsaiz . / - . x - L/ 77 / 7 Lvnoi .ii x /

i - vnovici / ^ ox - r / 'rc / . Selbst in dem

mehr angeführten Ordens - ImprelloF / /,

- r . / / o . r̂ ) wird hiervon gemeldet : " Nicht

" weniger seind auch die der BalleyFran -

" cken zuständige dreyCommendenplu -

" inenchal , Regenspurg und Ganck -

" Hofen in Bayern gelegen von Chur -

" Bayern vor vielen Jahren ausgezogen

" und deren Unterthanen vom Churfur ,

" sienthum besteuret worden . "

/ ) Solches bezeuget abermal der Teutsche

Orden selbsten in dem mehr angezoge¬

nen Impretlo . verb . „ HatdieBalley

„ Heßen gleichfals bey der L 'oMEm / c

„ Flörsheim keinen einzigen colleölki -

„ Kien Unterthanen , sondern wird noch

„ darüber diese nunmehr in rowl Uuin

„ ßehendeLommon 6 avon Chur - Pfalz

„ über der OoIIeäkanon und Atz , auch so

„ gar in Friedens - Zeiten Jahr ausJahr

„ ein mit Haltung einesHcer - Wagens

" nicht
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Herzogtum Braunschweig und Lüneburg der Land - Commen -
tbur zu Lucklmm oder Luckulum nebst dem Comthurzu Göttigen kund -
barlich unter dem inngesesscnen übrigen Land - Adel , ohne bey denen
gemeinen Versammlungen dererLandftande einigen Vorzug von wegen
seines geistlichen Ordens zu gemessen , noch der übrigen Pflichten gegen
die hohe Landes - Herrschaft sich entziehen zu können .

§ . I^ VIII .
Eine gleiche Beschaffenheit hat es mit denen in Thüringen und Fernere Beur -

Ober - Sachsen gelegenen und also benahmten Balleyen samt ihren kundung des ge -
zugchörigen Commendcn . a ) Dannenhero als im Jahr 1485 . Frey - genwärngen Zu¬
tags nach Bartolomai Tag vs und Li. LLir 'rvs Gebrü - Mndesder ^ Or -
dcre , Herzogen zu Sachsen , über ihre Lande die berühmte Erbtheilung ^ ^ ^ M '
errichtet , haben sie sich in die darinnen gelegene Deutsche Ordens - Haus -
scr als dazu gehörige wahre Erbstücke dergestalt gcthcilet , daß zu dem
Antheil Herzog Albrechts " der Statthalter zu Zwetzcn , der Compther
" zu Griffstedt und Compther zu Keilsiedt ; " zu Herzog Ernftens Chur -
fürftlichenThcil aber " das Spital zu Weimar , der Deutsche Hof zu Al-
" tenburg und der Compther zu Plauen " nahmentltch gerechnet wor¬
den , worauf sie solche Landtheilung ihren zu dein Ende vcrsammletcn
Bischöffen , Aebten , Prälaten und dem Land - Commenthur zu Zwe¬
tzcn publiciret und einander die zugetheilte Stande überwiesen , woge¬
gen man von des Deutschen Ordens wegen nicht das mindeste cin -

R ge¬
eicht wenig beschwert . Ir . Mit Chur -
„ Pfalz Kat man sich zu Abschneidung
„ aller langwühriger Proceßen und
„ Lxecurionen der strittigen Türcken -
„ Steuern von des hohen Meister -
„ thums in der Pfalz habenden Güere -
„ ren und Gefällen auf ein beständiges ,
„ als jährl . loo . fi . laut n . 14 . ( Ver¬
trags 6 . r>. 1668 . ) vergleichen müssen ,
„ über welches jedannoch auch der
„ Pfacht - Leuten Ueberbeßerung mit der
„ Steuer dermaßen beleget wird , daß
„ sie vieler Orten ihren schuldigen Pfacht
„ nicht mehr erschwingen mögen . "

7» ) Von denen Steuren wird solches
selbst in der angeführten Ordens - kela -
rioa berühret : verb . „ Soviel die Bal¬
te ? Sachsen anbelangt , - da ziehet
„ davon gleichfals der hohe Orden an
„ Reichs - Steuren keinen Kreuzer , in -
„ dem die wenige Untcrthanen , zu der
„ Land - Lommcnrhurey Luckuluin
„ gehörig , von denen Herren Herzogen zu

„ Braunschweig - Wolfenbüttel und so
„ wohl von denenselben , als dem Herrn
„ Herzogen zuHanover von denen zu jc -
„ ner und zu der in Görrin -
„ gen gehörigen Mayereyen solche grosse
„ Sreurcn gefordert werden , daß sie
„ so gar ihre Pfächte ohnmöglich denen
„ Land - Commendcn abgeben können » ,
Wegen des übrigen will man sich auf
die kundbarliche Landtags -Handlungen
und besonders die vom Jahr 175z .
Kürze halben beziehen .

§ . I. VIII .

<r ) Con5. § . XXXIX .
c/e / « re / ' i 'wcßhttm »5. 7? . / . 5 ^ '.
rirrs r . / .

Anhalris
-Historie t L . / // r . 2 . / - -f . « v-
v O rr 1 Lt . cle c;uo
rnearionem feoir
c/e / / / rü . / . c . 77.
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gewendet . ü ) Wie dann auch die zu der Balley Sachsen gehörige
kommende Büraw in dem MrstentHum Anhalt ; die Commcndcn
Bergen und Acken in dem Herzogthum Magdeburg und die Com -
ulende Langlum in der Grafschaft Gtollberg in solchem Verhalt
gegen die Landes - Herrschaft sich immerdar befunden , c ) Bey denen
indem Erz - Stift Trier gelegenen Commcndcn und Gütern besa -

S . das » . / / / . ingleichen
dieGachsifche Handlungen gegen den
Teursthmeister beym Horcleder ^ o / .
/ . T . /< 2 / . Lt So ist in
dem zwischen dem Chur - Hauß Sach¬
sen und dem Teutschen Ritter - Orden
den /E . F . ?̂ . / M . errichteten
Vertrag unter andern versehen : „ Daß
„ die Ordens - Personen in der Balley
„ Thüringen auch der zweyen Lom -
„ menrhureyen Domicfch undDaniz --
„ dorfwan sie vom Orden aufgenom -
„ men seyn , dem Churfürstlichen Hauß
„ zuSachsen vor ihrer Einsezung nahm -
„ haft gemacht werden , und da sie dem¬
selben aus erheblichen Ursachen nicht
„ zuwider , als dan eingesezt und fon -
„ derlich die vom Adel in Thüringen , da
„ deren vorhanden und dazu guglili -
„ cirt , - dazu befördert werden sollen . »
Ir . „ Daß dasChursürstl . Hauß Sach¬
sen die Land - Steuer von des Ordens
„ Unterthanen Gütern einnehmen lasse ,
„ doch daß die Güter , welche zu des
„ Ordens Haußer und Höfen gehörig
„ und gleich anderen Ritter - Gütern
„ dem Thurfürstlichen Hauß Gach -
„ sen verdienet werden , solcher Sterier
„ befreyet seyn , die Reichs -Steuer aber
„ von gedachtem Chursürstl - Hauß
„ Sachsen , wie bißhero , hrnfürters
„ erhoben , doch daß von demselben der
„ Herr Teutschemeister deswegen bey
„ dem Reich auch vertretten werde . »

des Drdcns -
» / / . Auch bekennet

man selbst in diesem Impresso , „ daß
„ die Grifstedc mit samt
„ denen dazu gehörigen drey Dorfschaf-
„ ren von Chur - Sachsen nicht nur mit
„ Land - und Reichs - Steuren , sondern
„ auch mit Kuchen - und Dienst - Ge¬
schirr - Geldern beleget werde . » Viü .

Ir . „ Daß in denen
„ Commenden zu Dansdorf und Do -
„ mitsch von Chur - Sachsen vermögVer -
„ rrags ü . a . 159z . die Reichs - Steuer
„ coarmuo gezogen werde . »

c ) V 16 . / . C. Historie des
Fürsteuchums Anhalt Z'. /// L . / / /.
r . /I. ^" 0 . ib . „ Die Lommeriüsro -
„ 168 aber , weil Durow im Anhalti -
„ schen Gebiet und Oberbottmaßig -
„ keit gelegen , seind zugleich als Stande
„ desFürstenthumsgeachtetzudenLand -
„ Tagen erfordert und dem zeitlichen
„ Comrori , als krgelaren und vornehm -
„ sten Stand des Fürstenthums die
„ Fürstl . kropoücionen in die Hände
„ gegeben mit den Standen davon zu
„ rathschlagen , sonsten auch gleich an -
„ dern zu denen Pflichten desHochfürft -
„ lichen Hauffes Anhalt , so nicht eben
„ zu dem Orden gehörig , gezogen wor -
„ den , wannenhero sie auch dem Fürstl .
„ Hausse Anhalt sich mit Eyds- Pflichten
„ verbunden und das kraeüicar liebe
„ Getreue von denen regierenden Für -
„ sten zu Anhalt angenommen , Verhör
„ und Abscheide nahmentlich in derDes-
„ sausschen Cantzley gehabt , Fürstl . ein -
„ laufende lVlunüar -i gLLspüret und zu
„ Burow anschlagen lassen , dieLands -
„ Sceuren abgeführet , auch auf Erfor -
„ dern zu Ehren - Ritten Geleite gege -
„ ben , in Aufwartungen bey Fürstlichen
„ Beylagern , Kindtaufen , Begrab -
„ nissen mit z . biß 4 . Pferden sichgestel -
„ let . Wie sich dan findet , daß F >mo
„ 1546 . der damalige Commenthur
„ Hanß von Latorf im Smalkaldifchen
„ Kriege bei Fürst Wolfgangen mit drey
„ Reißigen Knechten vor Jngolstat er -
„ schienen , ingleichen Henning von
„ Brießkau bey einer Musterung zu
„ Bernburg mit a . Pftrden sich gesteller ,



get die Trierische Landes - Verfassung eben dasselbe . 6 ) Bcnebst dem
hat man selbst von weiten des Teutschen Ritter - Ordens in ofcntlichcn
Schriften angcführet : " daß die Teutschmcifterische Camlner - Commcn -
" de Braidbach iin Erz - Stift (Lölln vor vielen Jahren unter dasigcs
" Erz - Stifts CöllnLomribmiones gezogen und daraufhin gar verkauft

R 2. " ivor -
„ der auch Fürst Joachim Ernsten , als
) , er nach demWürtenbergischen gegan -
„ gen , begleitet und selbst in der Einkehr
„ bei dem Deutschen Meister mitaufge -
„ wartet , auch , da sie nun und dann
„ in Person nicht kommen können , ihre
„ Haust - Commenthuren geschicket cer .
In dem im Jahr 1697 . errichteten
Vergleich wird solches nicht weniger
zugesaget , mit demVeysügen , „ daß ein
„ zeitiger Commenthur zu Burow eo

ipso eingewiesen und verbunden seyn
„ solle , Sr . Hochsürstl . Durch ! . zuAn -
„ halt , Zerbstischen Antheils , allen
„ Schuld - gebührlich - und Landesherr ! .
„ kelpeökzur Treue (jedoch ohnekrge -
„ iuäiz seiner dem hohen Ritterl . Orden
„ und dessen Oberhaupt abgeleisteten
„ theuren Pflichten ) jederzeit zu erwei -
„ sen und daran keinen Mangel erschein
„ nen zu lassen , eingefolglich solches Gr .
„ hochsürstl . Durchs bey seiner er -
„ stern unrerrhanigsten Aufivar -
„ runghandgelöblich zu versichern . „
cer . Gestalt er dann auch hieraus in
„ demfolgendenJahr r 698 - 6 . 7 . 0 (1:08 .
„ bey Sr . Hochsürstl . Durch ! , ^.udience
„ gehabt und in Veyseyn desHerrn Hof-
„ Marschals von Marwiz und Herrn
„ CanzlersvonSchönlebcn jezterzehlten
i ) krecebs zur Folge derselben dasHand -
, ) gelöbnis würcklich bewerckstelligetund
„ Sie seiner unterthanigsten Treue und
„ Deuoüonversichert .

ig66 . das Ordens -
^. <? . / ^ 2 . verb>. „ Dergleichen nicht

„ weniger von Chur - Brandenburg bey
„ denen im Herzogthum Magdenburg
„ gelegenen Connnenden Bergen und
„ Acken , wie auch bey der
„ Langlmn in der Grafschaft Stoll -
„ berg , sonderlich durch die teilen be -
„ schiehet , solche Beschwerden auch die

„ Herrn Fürsten von Anhalt von der
„ LdME -rL Duraw , von der Lo » , -
„ weddingen aber die Ritter¬
schaft des Bißthumbs Hildesheim
„ prseren6iren . „

e/ ) / ce / / . 7) » . noxrniri >r / Tisi . Tiv « .
7 l / / . / 1. verb . Oomiris prouin -cialis in /^ rebiepilcopgru Ireuirenli
ikim inirio leculi priori in vlu iuille ,
rnodo mernorsnimu8 . Ooinpsrebsnr
in Ü8 rre8 psrrise ikaru8 : OIeru8 , Or -
60 I7 guelkri 8 , vrbe 8 , oppids sc isrrs -
pise . ^ d 8csrum lücLielisliicum per -
rinuerunr ^ bbsre8 omne8 Ordinum
8 . Lenediöki ör prsemoniirsrenlium :

nempe Lc / o -
/EM ,- ? riore8 Osrrbnlisrum Lc Os -
nonicornrn Kenulsrium8 . ^ nAuüini ,
nec non l̂ eckor bsotpirsli8 Onlani :
^ bbscill 'se Lr IVlgoitki ' ae lVlonisliurn ;
Ospiculg OolIeA'iscgeurn Lr Lecsni
Obrilii -inirsrurn . blrp . 5z4 . ib . krse -
dis omnis rsxscs ersnr , Lr rribncorurn
oneri subisöka - guocum sd gnemcun-
gne pollellorem , inrrsneuin , exrrs -
neumz nobilem , iAnokilem , clericura
segne sc lsicurn rrsn8ibsnr .

7. / F . () ugrs
Lr exreri erism Olericide b>oni3 inlre -
uirsrn 6ci8 conrribuunr . cer . ^ dd .
ivn ^r 7. 7l / / . p . wo bey dem s .
1497 . vorgesallenem Heerzug auf Bo -
part das Teuksche Hauß zu Coblenz unter
andern mit zweyen Wagen gedienet . ibi :
" Duytfcheherrnzu Love /wL / / -wa -
" gen . CarthuyserzuLovelenL II . Wa -
" gen . " cer . Ion XX1 8
rvnovi 01 Xü-r/iie/i . 7 iv / / . Ls'

ikiO . 7 i 60 -

/N' ME . /r . / / -/ L . 1L 1 n . 7 / _r . il>.
" Land - Comprlreur zuTrier , Coblenz ,
" Breicbach . "
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" worden scye : H wie ingleichen , daß der Cammer - Commenden Franck -
" furt und Maynz Zehnden und Gefalle im Hüttcnberg und Gerauer
" Land von vielen Jahren her von Hessen - Darmstadt mitftarcken
" Anschlag bcfteuret worden . / ) Auch werden ganze zur Balley West -
phalen gehörige Commenden und besonders die zu Duißburg im Her¬
zogthum (Lleve , gleich andern bürgerlichen Gütern zu allen und jeden
Schatzungen , Einquartirungen und anderen gemeinen Beschwerden nach
dem Herkommen gezogen . § ) So zeiget ferner das von Wilhelm
Herzogen zu Jültch und Geldern denen Deutschen Ordens - Brüdern
crtheilte kl-MileZium , daß sie in seinen Landen vor keinem andern Ge¬
richt , dann vor dem Landcs - Fürsten selbst belanget werden solten ; /H und
ist vorhin bekam , was vor Verpflichtung die in dem Herzogthum
wurtemberg ehedem gelegene zur Balley Francken gehörige Commen -
De Winenden vor ihrer Abgabe an die Herren Herzoge auf sich gehabt
habe , öb ) Nicht weniger ergeben die von denen Grafen vonGayn dem
Deutschen Hauß zu Coblenz ertheilte Freyheits - Briefe , r) daß dieselbe
ihre Landes - Herrliche Gerechtsinne über den unter ihnen gesessenen
Orden sich vorzubehalten gcmeinet gewesen . Ob auch wohl bey denen
unter dem Hauß Oettmgen befindlichen Ordens - Hausscrn und Gütern
einige Beschrenckung der Obrigkeitlichen Rechte anzutreffen , so ist jedoch

bekant ,
e ) V16 . des Teutsihmeisteri -

schen /m/-re^ //)
/ ) Viä . » . / / o . H Was beson¬

ders die Besteurung derer zum Hauß
Franckfurt gehörigen Ordens - Zehnden
im Hüttenberg betrift , deßhalben beziehet
man sich auf den Bericht iub n . . . . wie
auch den deshalben mit diesem Ordens -
Hauß im Jahr 1661 . errichteten kecels ,
worinnen unter andern folgendes vor¬
kommt : „ Zum vierten will derHerr Com -
„ menthur des Tcutschen Ordens -Haus-
„ fes alhier zu Franckfurt verfügen , daß
„ dasjenige was obbenantes Steuer -
„ Oapual an Steuern ertragt , jederzeit
„ richtig abgestattet , und daran keinMan -
„ gel oderVffhaltverspürt werdensoll . „

Viel . » . / /o .^) ik>. „ Ja
„ so gar einige Lommenäerien selbsten
„ besonders die zu Duißburq im Her -
„ zogthum Cleve , als ein bürgerliches
„ Gut zu allen Schatzungen , Einquar -
„ tirungen und andernKriegs -Beschwer -
„ den dergestalt hart angezogen werden ,
„ daß davon die geringste Vülirät nicht
) , Zti ziehen . »

/, ) Vicl . ^/-. i. viel 6 H-/e.
ib . „ ^ anr nier eir >vi1Iea

„ 6 » r lJ voor ^ maar re reclrre Ikgen
„ 6km voor ons lelven inouterreAen -
„ evoorcliLliL ^ c en6e onter nacom -
„ IwAen . „

) S - das Ordens - /-er ^ ie/r .
verb . „ Es hat auch jezrge -

„ dachter Balley Francken erträgliche
„ winenden im Würten -
„ bergischen gelegen , der alzuschwerli -
„ chen Azung und anderer vieler La -
„ ften halben nicht langer behauptet wer -
„ den mögen , und dahero mit zugehörigen
„ drey Dorfschaften vor kurzen Jahren
„ samt derRcichs - Steuerbarkeir dasi -
„ ger Unterthanen an ermeltes Herzog -
„ thum verkäuflich überlassen werden
„ müssen . „

r ) Di / -/ . / o / -ME 6omi / ir

a / , . i . v > ri6 5 / -ie . Lcc / e/ i / . ^ 4 .

Lr ( ? o ^ e/ r ,i / i Lomi / it Lo ?7/ ? r » mt . / ' rirri -

/ e§ . Dom . 0 . 11nv . il ) .
Mit Vorbehaltniß doch unsererHcrr -

„ sihaft und Gerichte die wir haben
„ an den vorgeinelten Stätten . „
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bekam , daß dem Landes - Herrn das übrige ehemals ausbeschieden geblie¬
ben . D Ebener Massen hatKayser v s im Jahr 1401 . die Herrn
Burggrafen Johann und Friedrich zu Nürnberg mit denen Tcut -
schenHäusscrn , als einer Landes - kercinenzbelichcu . / ) Es sind auch die Or¬
dens - Commcnthuren zu Ellingen und Virnsberg bcy dem sogenanten
Kayserl . Land - Gericht des Burggrafthums Nürnberg zu Anspach nebst
anderen verpflichteten Brandenburgischen Rathen und Dieneren wech -
stlsweisi sich cinzufinden und zu solchem Ende die würckliche Raths¬
und Eyds - Pflichten denen Herrn Marggrafen zu Bayreuth und
Anspach abzulegen , so dann in Ansehung der darunter gelegenen Or¬
dens - Häuflern und Gütern davor Recht zu nehmen und zu geben ver¬
bunden . ?» ) Nicht minder haben die Herrn Herzoge von Lothringen
die Obrigkeitliche Gewaltüber den in ihren Landen mit einer ganzcnvon
der Cronc Franckreich nachher eingezogenen Balley angesessenen Deut¬
schen Ritter - Orden ehemals mit bcyfalligen Cammer - Gerichts - Ur -
thcilcn behauptet . ??) Auch ist nicht ohnbekant , in was vor einer ge¬
nauen Untergebung die in denenNiederlanden vormals gelegene Or¬
dens - Hausscr und Güter gestanden , 0 ) und wozu die in dem Herzog¬
thum Brabant und dem Bißthum Lüttich ücuirte Ordens - Com -
nicnden sich gegenwärtig noch verpflichtet erachten . 7? ) Desjenigen ,

S was

/: ) Lorss. 7o . 7)e »/ (Äm .
7". 77. 7. . / . 7) er . / / o .

/ ) r /V1 . cirLx 81 r 1 x ^ „ » 7 .

r . , ^ . 71 . / -? / . Lc >v ^ 6LK8Lii . 7 e

TVorü « / ' . 71 . verb . „ Verley -

„ hen inen auch in Kraft dies Briefes

„ und Römis . König ! . Macht Vollkom -

„ menheit alle und iedliche ir Fürsten -

„ thumb , Herrschaft , Land und Leut ,

„ Landgericht , Lloster , TemfcheHaus -

„ ser , Wildpan und Zoll , als ihre Alt -

„ fordern und sie bißheroingehabtcheses -

„ sen und herbracht haben - also daß sie

„ und ir iglicher dieselbe ire Fürsten -

„ thumm , Herrschaft , Land und Leute ,

„ Landgericht , Closter , Teutsche Haust

„ ser , Wildpan und Zölle innhaben , be -

„ sizen und der geprauchen und geniesen

„ sollen und mögen oer .
r») V16 . 6. 7i ivxo 60 -7?/ . 6 » o /7. 7-Är'm .

in denen kurzen doch gründlichen

Anmerkungen was die

in Nürnberg seye . 7 ) . F / . L?7i 777 p . in¬
gleichen in der Forrsezung der 67 -

von denen Herrn Burggra¬

fen 7 . Lk ^ 0 .

-r) (7onf. TVwchM « / ?»/ >'
7r / re rüv /r / e / z/p . re/ i c .
7 .

0 ) Vicl . 7 e 7VoM > . 7 .777 r . / / . vet . EÜ , 77
X . 71 . ib . bummum Ocbmarss
reoimeri aü or6ine8 Iranlilala -

r >iae , gni Lc 1eAS8 ibi eüiäerunr , che -

Tlauir eirra conrrouerüam . d 4 ec pro -

banr clisscile icl ^ xcrL <ss v ^ t üe Relo -

luricn van Kiä6erü : bap en sseüen 62

8mcen van Over ^ ssel . 2vroIIe 27 . / ^ pr .

165g . Lec . biriam , illucl Lonüar - guoä

kraeleöli Ocbmarlenie8 guicunguo

nobiIe8 ssranlssalani erü XVesspbals

kraefeölurg ) /r 7 6 o » / 7 m 7 rM ^/ r / !r -
m ^ erzzo / 'r7 e 5 erwcz ?/ i . Kcici . ir >. ibiü .

> iiL ^ LV8 077 . <77 / . 7 l 77 .

7 . - ^ . ^ 7 767 r . 7 i 77 . 7 .K66 . » . / / o . « )
7 ) Viss Orro / . .vu ^ x w oT / ez ' .-z . z/ 7 7 / 5

7 eo 77 »7^ 7 '. 7X 6 /- /.' ^ ^ . gor cor . in¬
gleichen was der Orden hiervon in dein

mehr angeführeten Impresso a . 1692 .

selber bemercket : verb . „ Wie dann

„ auch die übrige Commenden Alcen -

„ diesen , Hold , S . Truyd , Birns -

„ heim ,
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was andere Stande und so gar emzle Reichs - Städte in diesem
Stück knndbarlich hergebracht ; ingleichen , wozu der Orden wegen
derer in Italien ehedem besessenen und nachmals zu anderem Gebrauch
verwendeten Gütern und Commenden gegen den Röm . Stuhl und die
übrige Staaten verbunden gewesen , vorjezo zu geschweige » . § )

Daß

» heim , Beckenforr und Siersdorf

, ) und die dazu gehörige Herrlichkeiten

„ und Dörfer alsGruitrode , Ordingen ,

„ Diepenbeck und Bevcrst comra ? ri -

„ vileoia Ocäiai8 von denen , 8t3tibu8

„ Lcgbanüae und Stift Lüttich perpe -

„ mo LolleÄirt werden .

- ) Von der Reichs - Stadt Nördlingen

, und dem darinnen befindlichen Teutjch -

ordischen Casten - Hauß s. / ) . L . oor . ?

Bericht von dein alten Zustand und

erfolgten Lc / ör / , 7^ , 077 der Ri reden

und Tloster in des H Reichs Stadt

Nordlinczen c ^ / , . F . / . 2 . / ' 7 -

Von Nürnberg s .

Befchreibuirg der Stadt Nürnberg

Rücl . ririvLiiial m . Z ??, / , .

' Erläu terung wegen der Freiheit des

-- Teucfchen Häusse 's zu Nürnberg Z . / r .
r , 7 ni8r . Oirr . Z ' Z .

/ 1 Jc . Vertrag zwischen

deinTeurschen Orden und derGtadt

Nürnberg T 1 6 1 n . 77. 402 .

^ . / ^ . / i' 7 . in Sachen zwifchen

dein ritterlichen Teucfchen Orden

Blagern an einem , dannBurgeinei -

ster und Rach des H . Reichs Stadt

Nürnberg am andern Theil , das

. crc / tt , , , , , L ' / ,§7077 , 5 in der Teutchen

-Hauß Capellen zu G - Elifaberh und

der Rirchen zu S - Jacob , weniger

nicht / rnvr ^ / „ z , 7 in bemeldtem Or¬

dens - Hauß zu Nürnberg becr . / o / .
Öonf . / ^ er /rüer vL8NNLXLiL -

cnLic 6 / , , 7. Z' . / / / F / . e -/ .
770 , 7.

»-) S - das öfters angezogene Improllum

Orü . 'Hut . a . 1692 . / , cr 77.

/ a -o . z ib . Es feind auch die sehr einträg -

„ liehen inx / / >tt / 76 , Äc777 / 7 undLombar -

-- „ den gelegene Balieyen und Commen -

„ den , so dem Tcutschmeisterthum mcor -

„ porirr gewesen - theils vomPäbstlichen

„ Stuhl ' eingezogen und verschiedenen

„ Cardinalen übergeben , theils der Sa -
cristey zu 8 . ? eror , wie mit der 6 , 7777,7577 -

„ Lzu L' 0770777'en beschehen , moorporirt ,
„ theils von der 8 iAuoris zu Venedig ,
„ benahmentlich die 6 , 7777, 7577^ L '. Zr, -
„ 777>E daselbst und dasHauß zu pa -
„ duawiderrchclich eingezogen worden ,
„ von welchen die Reichs -Handlung cir-
) ) Lkl annum 15ZO . genugsam acreltiren
werden . „ 6777 ,7777(? EE77 „?^ Är.
6c / 7/ , i777 . / F . ör 6 OI .OL 8 V in

den Reichs - Handlen
c ) Nach diesem allen ist begreiflich genug ,

daß - der bemerckte Unterscheid zwischen
Landjaßigen und unmittelbaren Or¬

dens - Haussern , Gütern und Tom¬

menden der älteren und gegenwärtigen
Teukschen Länder - wie auch desOrdens
eigenen Verfassung , dem untrüglichen
Herkommen und denen Reichs - Grund -
Gesazen sechsten allerdings gemäß seye .Sämtliche in dem also benahmtenHisi .
Dipl . Unterricht 5 . l . § . 17 . 18 . 20 . Lc
xalk. vorkommende unreife Anführun¬
gen gründen sich demnach aufeinen vor¬
hin gezeigten Mißbrauch Päbsilicher und
Kayserlicher Freyheits - Briefen und ha¬
ben noch in dem Westphälsschen Frie¬
dens - Schluß nach dem dabey festgesez -
ten Unterscheid zwischen mittelbaren
und unmittelbaren Balleyen , Commen¬
den und Gütern ihre gänzliche und end¬
liche Abfertigung erhalten , dergestalt,
daß solche ohne Vergehen gegen das ge -
Amte Reich und dessen gemeinsamen
Ruh - Stand nicht weiter vorgebracht
werden mögen . Auch ist der genomme¬
ne Schluß von der hohen Würde eines
Herrn R6mirüürkuori8 und Deutsch¬
meisters darnach zu ermessen , indem die
Freyheit und zum Theil herkömmliche
OhnmittelbarkeitderOrdens - Häusserin

Teut , chland vor und nach dem Verlust
des Preußischen Hochmeisterthums wohl

besinn-
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Daß auch die aus dem Landes - Fürstlichen Eigenthum und Milde ihrer
S 2. Grund¬

beständen , und jene hohe Würde an sich

ein besonderes und zumal ohngemitteltes

Fürstenthum nicht mit sich bringt ; über

das denen Landes - Fürstlichen Gerecht¬

samen die Würde des Vestzers Landsäs -

siger Güter nichtentgegen seyn könte , als

welcher demjenigen , was die Verfassung

des Landes erfordert , ohne Äusnahm des

Standes oder der Würde sich zufügen

verbunden wäre . ( § . OV . e ) Viel . xx -

0L8S . ikii >. Lv « . ^ . / ^ L' . / . ^ o . LZ' ^ .

8ouvvi - vxx M / .
D / / ). H-/ - . LZ' rvxio Grund¬

veste Lrro / i . / 'o ^ ttzen Gerechcfaine
D . / /- . 11 in x r Ze vKo /wMM
rei ^ r/oE / / / . / . 1. r >1-
oxxx Ze ^ er / orr ^ . Europ .

Herold / . / / >. / - / . snrv v . Lor / ) . Dr .

L/ klo 8 XX Gcaacs -
RechrZ / D/ / / / ) . ^ -'^ . nx xxxoxx Lo »/
/ » r/ , . r „ Lo „ r » , e /r / . Ze DrZ « . Ze » o «
er/ or . ^/ ,/ i'Eo cer . / . / . 702 . verb .
( ) uz propier conlkgi , Kr/ iZttr^e -z/ e / /r L/

i' / , Z'wrrr /iei <rr Ä /rcr /i , oum ob bong in
rerrirorio ^ ulkrige Lonstirura - mo -
uexcur aölio , gö. forum orstinxrium
strulkrz prouocxre , porius ooram ou -
rÜ8 ^ ustriäLi8 caustim orare stöbere .
LiDiiF . Ze / » re / err/Zor/Z/Zi
D /<r/ LZ" -̂ "7 L'. D / Dwrcr /)/-
/, / / ! m ZoM „ Z t ) r / rMZr / r e ^ tte / ? . eer / e / ?

- ' -f / . verb . Ipte

Oonllannen1i8 bipilcopu8i <guiglio <gui

? rincep8 Imperii ne 8caru8 eli Lr 1 ) 1-

reelorii in cireulo 8ueuico pgrücsp8 ,

ob praestix in sticione Z^ ullrixLa um

prouincixlia Oomirix stre ^ uenrxr Lr

vnerx prxebet , ^ uxe prxelixnr xlii Or -

stine8 IIxnstlxllii . D ^ . / F ^ . verb . ( ^ num

conipIure8 reperixnrur Imperii 8cx -

M8 , cgui ob xli <gux bonx immestixcx Lc

re ^ xlix vel perlonxlem c^ uoc ^ ue imme -

stierxrem bxne prxeeipuxm stionicx -

rem Aerxur , xliocjuin vero , si reli <gux8

5xculrxre8 resixicix8 , Hiep >iu8 vxlxlli öc

lubstiri exllxncxliorum orstinum xngue

krineipum . Z ? e / ercm ^ ovrkikxx / ) e -

cr/ Lirm . HZ . / Der . / 4 - . / >er ibi .

lVlulci lunr c^ ui necjuiclern in Irnperii

imine6mro lolo peclem üstere postnnr ,

Lr rgnien stinr recheZIiue lubstiri Lr in -
6stkerenrer vcunrur Lonllirunonibus

Imp . vr d >iuuengriu8 - maxinie vero

der Tcucschmeister und Iohannser -

ni erster , vix v / / o / oeo ^ eerÄe ^ err /> o -

r / rmr / )^ Ze » ^ . Noch kürzer aber bat ein

alter Cammer - Gerichts - ^ llellor

6 V1 . kl k x x . D . / D / / .

/ >. in einer ähnlichen Streitigkeit je¬
nen Einwand beantwortet : in verb .

Ibion obllgr , ĉ uoä aÄor ( IVlarzilker

Oräinii ; Tbeuron . ) lir ? iinLeps Imps -

rii üe luL rea -iiliii , liLLur alii ? rincipe8 ,

gb Imperio bibeai )

e /? , 7 / wZ r ^ ttMe r / ? or « ?n Zo « ortt / / r

DrEe ^ i / , , ^ ier , '/ . ^ 66 . L . OL rv -vori? DZ / / o /ch/, /r . / / / / .
Wie dann auch in denen beygebrachten

Kayserl . Freyheics - Briefen zufenem Be¬

huf nichts verträgliches zu befinden , son¬

dern statt dessen die vorhin erwehnte

geistliche Ordens - Verfassung , daraus

sich noch näher veroffenbaret , wann sel¬

bige biß an die neuere Zeiten auf das

Teutsche Hospital seine Güter und zuge¬

hörige Ordens - Brüder vornehmlich ge¬

richtet sind , derer Ordens Vorgesezteir

und Oberen aber unter denen bey an¬

dern geistlichen Orden so gewöhnlichen

Benennungen der
/ b'E ^ si'ii , ZVocm '^ oni cer . Mel¬
dung geschiehet , deren sie sich selbsten

bey ihren Unterschriften und sonsten oh¬

ne einen andern Zusaz zu gebrauchen ge¬

wohnt gewesen . Dann so wird in dem

ältesten Ordens - UriulleZfio KaysersOttoM / / / Lr rx 1 vLxic 1 11 .
g . 1214 . nur des kZochirgiib lemoni -
Lorum Lr bonorum eiu8 gedacht und

in lezterem noch des MrMr / LZ' / » e -

cr / tti ZVo ^ n ' ^ wr / i Zo , ror / tt / i , c^ ue lupra

6iö1um bolpicals in parcibus ^ leman -

nie bkiber , Erwehnung gethan : wie in¬

gleichen in denen übrigen UriuileZiis

kkINXXI01 II . / , ^ 2 / . L / des
Z/eri/iEii iVI -ioibri blochimlis :

oder
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Grund - Stiftung hcrnehmende Ordens - Hausser in der Lattdgrafschaft
und Fürsienthum Hessen von der Zeit ihrer Stiftung an , biß auf die
gegenwärtige Stunde in Landsaßiger Untcrgebung und Verpflichtung
gegen die Hochfürftliche Landes - Regenten sich befunden , solches ist
verhoffentlich mit genügsamen Beweißthümern bereits dargethan
worden . ( 8eÄ . n . m . v . vi . )

oder nur überhaupt derer / r ^ rM Do -
ibi . 1 ) iIeAu 8 nobi8 in Do¬

mino / ' rttter / / ri / Etttt ^ blkiv iüer / lo -

Ipirali8 eiu8Üem . - Dileelu8 nobi8 in

Domino / i ' tt / er / / r / ttttttM ülgMÜer

6omu8 Hochir3li8 eiu3Üem Lc fracres

ipüu8 : 8mmimu8 - ne aligui8 memo -

rargm üomum L < / iv / / rcv i /^ im - mo -

Icüüre ^ ikietumar . ^ 66 . / ) // ?/ . riv8OLLi

4 / ?. / ) » . 6 VOL > l 7 ' / / / . / >.

ib . -^ 6 tupplicgnonem /̂ rMrü

/ / er ?, iE - i 7 l/ r§i / ? ri / rece / l/ orü üomo -

rum eiu8clem bIotpirsIi8 in Ibeuro -

nia . In / ritt . w 1 rnL1 . >11 reM tt .

L1 cn ^ ^ o 1 re ^ . tt . ib . / rttirer
riomtti / bttiottire 8anÄe IVlgrie leruig -

lem . nvoorrni 1. / tt .

ib . / / ottortt / / i L/ re / iAo ^ riiri Tl/ tt^ ister

^ / iwrei Dlotpiralis 8iinöle IVlarie 60 -
mu8 Ibeur . leruü In / ' ritt . Li - LLir -

n 1 . tt . NLxmci vn . tt . / Fsg .

( / rx ^ vovioi iv . tt . / ^ / . ib . Venera -

bile8 AL in Cbriüo bgriüimi Mi ^ i / ier

Hochir3Ü8 8 . IVlgrie üomu8

Ibeuron . leruf . / ) ,/ >/ . 0 .xiro11 iv .

tt . M ttKi Teurfch Orden

cMti vr die Gcadr Nürnberg w -

? er s / i . ^ 1. / / . ib . kro pclire iv / ^ io / ortttti

^ l/ tt^ i / ? ri ^ e ?7ertt / ü L/ ^ Mtte ^ ttM

^ rtt ^ rtt ?/ r ür Lbritii milirum Zomns

leuroniege , orüini8 8 . iVIariae blochi -

lsüs büerofoümilsuae . / ' ritt . L v ? ,L L -

8DODI0

ri I . ^ / ^ . ileM8I6I8I >IV >I-

vm . 1414 . verb . „ Der Erwürdige

„ Conrad von Eglofstein Meister Dut -

„ sches Ordens in Dutschen vnd Wel¬

schen Landen , / ' ritt , rmvxmoi m .

/ m / l . Verierabi 1i 8 Conrgcii 6e Drlicb -

bnl 'en M ?̂ i / iri§wcrtt / ü c»r ^ E

/ / o / ^ ,> tt / ri . cer . r 1 vs n . / m / ertt ? . Er¬

leurerung dcrFreyheic des Teurfchen

Hauses zu Nürnberg / . tt . / 4 -ko . irr
ni8r . Klom ^ L . oirr . » . ^ 00 .

ibi . Nachdem die ehrsamen vnser lieben

andächtigen die Bruder des Teurfchen

Ordens in der Gemein von vnsern

Vorfahren Nöm . Kaysern und Königen

Lobl . Gedächtnis vnter andern gefreyet

vnd begnadet , Di / )/ . rniOLkici

11 . / » ^ . tt . / ) » . ovvLK .

/ I / . / . cui iliier relte8 iub / criptir

poü Duce8 Lc ^ bbare8 snre Lomire8

/ / ?tttt ^ i / ? l>r ^ ttiotticorttM . x 1 v 8 v . îi / i / .

a . / ^ . oni6 . ovLrr . 7i / / ^ ^ . / ^ .

/̂ i / />/ ii ' i / >/ H / r ,7 / er / / il / tt^ i / ? er DoMr / i

/ 7 -etti 0 Mtttt . / >i / l/ . LI 08 O . tt / l .

/ ) v . 7/ o voLx . / i / / / , . ^ v . klare Co -

mire8 iubteripür / i ' tt / rr / / . il / ^ i / irr
DmE / / ett / ottirortt „ r . ( 7 - ttr / tt v .

tt / l . rv ^ v . / I / / / ib . / ivr / rr

Öonracius cle VurclevvkMAeri / 'rerc -

/ ^ or Lc Drarre8 Or6 . 8 . iVlar . lern .

/ ) i / »/ . or - ron 1 8 Dttrü / 'rrttr / i . tt .

OKI6 . 6VLl . r . / i / / ^ / >. ^ / .
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